
Morgen ist Wahltag
Bundestagswahl am 26. September

Die Musikschule Leipzig Johann Sebastian Bach 
hat Grund zum Feiern: Mit Schuljahresstart jährt 
sich der Beginn des städtischen Musikschul-  
unterrichts zum 70. Mal. Ein buntes Fest 
am 2. Oktober vor der Hauptstelle in der 
Petersstraße 43 und ein Festkonzert am  
7. November im Großen Saal des Gewand-
hauses widmen sich diesem Jubiläum. Am
2. Oktober, 11 bis 14 Uhr, sind Leipziger ein-
geladen, mitzufeiern. Ab 10.45 Uhr wird das 
Fest stimmungsvoll mit einer Tanzparade vom 
Markt zur Schule eingeläutet. Hier stellen sich 
ab 11 Uhr verschiedene Ensembles mit klei-
nen Konzerten vor, ein Instrumenten-Memo-
ry, eine Verlosung, viel Information und ein
Kuchenbasar sind angekündigt.
Leipzigs Musikschulgeschichte fing1951 in
der Demmeringstraße an. Fünf Lehrer und
200 Schülerinnen und Schüler probten und
lernten in der damaligen Volksmusikschule.
Heute gehört Leipzigs städtische Musikschule 
mit rund 8000 Schülerinnen und Schülern so-
wie 95 fest angestellten und 206 freiberufli-
chen Lehrerinnen und Lehrern nebst Verwal-
tung zu den größten des Landes. ■

Musikschule 
feiert die 70

So erinnert Leipzig an den Herbst ‘89
Städtischer Gedenktag am 9. Oktober: Neues Lichtfest mit viel Interaktion / Kiews Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko hält die Rede

„89 Stimmen“: Das interaktive Lichtlabyrinth am 9. Oktober auf dem Richard-Wagner-Platz kann erst entstehen, wenn sich 
Menschen auf der Fläche bewegen und damit Schriftelemente freilegen. Visualisierung: Loomaland

Drei Orte, drei Künst-
ler-Teams, drei Sichtweisen 
verpackt in Lichtinstallatio-
nen, die den Besuch bedin-
gen, um zu wirken. So sieht 
das neue Konzept des Licht-
festes 2021 aus. Daneben bil-
den Friedensgebet, die Rede 
zur Demokratie – in diesem 
Jahr gehalten von Kiews 
Bürgermeister Dr. Vitali 
Klitschko – und die Kerzen-89 
klassische Programmpunkte.

„Der 9. Oktober ist der Tag 
des Erinnerns, des Austauschs 
und der Begegnung“, so OBM 
Burkhard Jung. Oft würde 
heute jedoch die Frage disku-
tiert, welches denn die richtige 
Erinnerungskultur sei. Das 
neue Lichtfest versucht Ant-
worten zu geben: Es stellt die 
Erinnerung an den Herbst ‘89 
in aktuelle Zusammenhänge 
und behandelt Themen wie 
Transformation, Erinnerung 
und Nachhaltigkeit. 

Drei Orte – Augustusplatz, 
Burgplatz und Richard-Wag-
ner-Platz – werden von 19 bis 
23 Uhr bespielt, ein Bühnen-
programm gibt es nicht. Die 
Installation auf dem Augus-
tusplatz titelt „Wir sind“ 
und erklärt damit auch, dass 
sie Menschen braucht, um 
zu funktionieren. Einen 3,50 
Meter hohen Turm mit zwan-

zig Laserprojektoren wird das 
Künstler-Team Glowing Bolbs 
aus Ungarn hier aufbauen. 
Motive flackern auf, wenn 
sich Besucher mit den dafür 
bereitstehenden Bannern ins 
Licht bewegen.

Auf dem Burgplatz öffnet 
sich mit dem „Ring (do/undo/
redo)“ eine dynamische und 
begehbare Lichtinstallation. 
Hier fragt das Künstler-Duo 
Brut Deluxe aus Spanien: „Wer 
ist drin, wer ist draußen?“ Eine 

große beleuchtete Rotunde 
spielt mit Lichtreflexionen und 
lässt den Betrachter überlegen, 
auf welcher Seite er jetzt eigent-
lich steht. 

Auf dem Richard-Wagner-
Platz geht es um „89 Stimmen“. 
Loomaland aus Deutschland 
beschreiben künstlerisch den 
einfachen Fakt: „Wenn nie-
mand gekommen wäre, wäre 
auch nichts passiert.“ Also 
wird auch hier nur etwas zu 
sehen sein, wenn sich Besucher 

mutig ins Licht wagen und 
Zitate von Frauen offenlegen, 
die im Herbst ‘89 aktiv waren.

Die Leipzig Tourismus- 
und Marketing GmbH hat das 
dezentrale Konzept gemein-
sam mit dem Kuratorium „Tag 
der Friedlichen Revolution 
1989“ entwickelt  und gibt 
Künstlern aus Mittel- und 
Westeuropa sowie Deutsch-
land Raum, ihre Perspektiven 
über Lichtinstallationen sicht-
bar zu machen. Bei der Ent-

wicklung der Projekte waren 
Leipzigerinnen und Leipziger 
als Partner eingebunden, 
konnten ihre Erinnerungen 
und Gedanken einbringen.

Eingeläutet wird der 
Gedenktag am 9. Oktober 
wieder mit dem Friedensgebet 
um 17 Uhr in der Nikolaikir-
che 2021 unter dem Motto 
„Demokratie, die weitergeht“. 
Zugelassen sind 600 Besucher, 
sie müssen geimpft, genesen 
oder getestet sein. Die Predigt 

hält Pfarrer Stephan Bickhardt, 
Pfarrer und Liedermacher 
Clemens Bittlinger umrahmt 
musikalisch. Eingeladen ist 
außerdem Ina Rumiantseva 
(Verein Belarusische Gemein-
schaft RAZAM). Ein Jahr nach 
den zerschlagenen Protesten 
infolge der umstrittenen Wahl 
im August 2020 spricht sie 
über die aktuelle Situation in 
Weißrussland.

Für die Rede zur Demo-
kratie (18.15 Uhr) erwartet 
Leipzig Kiews OBM Dr. Vitali 
Klitschko. Mit seinem Bruder 
Wladimir gehört der Ex-Boxer 
zu den prominentesten Unter-
stützern der Demokratiebewe-
gung in der Ukraine, die 2004 
zur Orangenen Revolution 
führte. Klitschko ist außerdem 
zu Gast, weil Kiew und Leipzig 
im Oktober 60 Jahre Städte-
partnerschaft feiern.

Auf den Abend stimmen 
Musik, Kerzen und Grußwor-
ten, u. a. von OBM Burkhard 
Jung, auf dem Nikolaikirchhof 
ein. Hier wird die traditionelle 
Kerzen-89 wieder entstehen. 
Leipziger können schon jetzt 
Kerzenpate werden und für  
1 Euro symbolisch ein Teelicht 
erwerben. Alle weiteren Infos: 

Allerlei Leipzig bei den 44. Markttagen

Das ganze Wochenende (25./26. September) angesagt: Das 12. Internationale Drehorgeltref-
fen während der Markttage. Besucher können sich auf die Leierkastenfrauen und -männer, 
altbekannte Melodien und originelle Balladen freuen.  Foto: Marktamt

Weltrekordversuch, Drehorgeltreffen und verkaufsoffenes Wochenende zum Start

Es ist wieder herbstbunt 
auf dem Marktplatz in 
der Innenstadt: Seit dem 
gestrigen Freitag und noch 
bis 3. Oktober laufen die  
44. Leipziger Markttage.
Die Leipziger und ihre
Gäste können sich wieder
auf einen abwechslungs-
reichen Mix aus Handel,
Gastronomie und einem
bunten Programm freuen.
Bewusst großzügiger ge-
staltet mit umfangreichen
Flanierbereichen bieten die 

Markttage rund 80 Teilneh-
mern Platz, um täglich von 
10 bis 20 Uhr (am 3. Oktober 
bis 18 Uhr) zu öffnen. Unter 
www.leipzig.de/markttage 
gibt es einen Lageplan, auf 
dem alle Stände mit Sorti-
ment und weiterführenden 
Daten zu finden sind.

Schon am heutigen Sams-
tag gibt es einen Programm-
höhepunkt der besonderen 
Art: Von 10 bis ca. 14 Uhr vor 
dem Alten Rathaus wagen 
die Mitglieder des Leip-

ziger Kochkunstvereins 
einen Weltrekordversuch 
„Größtes Leipziger Allerlei“ 
nach Originalrezept (mit 
und ohne Flusskrebse). 
Das Ergebnis kann vor Ort 
verkostet werden.

Das ganze Wochenen-
de über ist außerdem das  
12. Internationale Dreh- 
orgeltreffen mit vielen Lei-
erkastenleuten mit ihren
originellen Instrumenten in 
allen Größen und Formen
zu Gast in der Stadt.

Vom Baby bis zum Senior: Leipzigs städti-
sche Musikschule fördert Talente in Breite 
und Spitze. Foto: Musikschule J. S. Bach

Am morgigen Sonntag ist 
zudem verkaufsoffen – von 
13 bis 18 Uhr haben die Ge-
schäfte der Innenstadt ge-
öffnet. Das nutzen Händler 
und Gastronomen  für das 
Open City Festival mit vie-
len bunten Aktionen rund 
um den Einkaufsbummel.

Neben dem Markt als 
Zentrum sind die angren-
zenden Bereiche der Peters-
straße und des Salzgäßchens 
mit in das Marktgeschehen 
eingebunden. Im Salzgäß-
chen können die Besucher 
bei mittelalterlicher Musik 
zwischen Handwerks- und 
Schankhütten spazieren. 

Nicht fehlen darf die 
Erntedankkrone auf dem 
Nikola ik i rchhof .  Am  
3. Oktober um 10 Uhr in der 
Nikolaikirche und ab 11 Uhr 
am Brunnen feiert die Ni-
kolaikirchgemeinde einen
Erntedankgottesdienst, der 
allen Besuchern offensteht.

Der traditionelle Wo-
chenmarkt ist bis 1. Oktober 
immer am Dienstag und 
Freitag von 9 bis 17 Uhr 
auf dem Augustusplatz 
sowie an den Samstagen  
25. September und 2. Ok-
tober von 10 bis 16 Uhr auf
dem Richard-Wagner-Platz 
zu finden. ■

Paunsdorf soll am heutigen 25. Septem-
ber bei einem Sporttag ordentlich schwit-
zen. „move it! – Dein Sport in Paunsdorf“ 
bietet im Freizeittreff Crazy (Zum Wäld-
chen 6) zwischen 13 und 17 Uhr kosten-
lose Schnuppertrainings an. Kinder und 
Jugendliche können sich z. B. in Fußball, 
Tischtennis, Taekwondo oder Karate aus-
probieren, Infos und gesunde Verpflegung 
inbegriffen. ■

Sport frei heute 
in Paunsdorf

Wählen gehen und mitbe-
stimmen, wer ihre Vertre-
terinnen und Vertreter im 
Deutschen Bundestag sein 
sollen und welche Partei 
den Bundeskanzler oder die 
-kanzlerin stellt – dazu sind
Leipzigerinnen und Leipziger 
am morgigen 26. September
aufgerufen.

Wer seine Stimme noch 
per Briefwahl abgegeben 
möchte, kann seine ausgefüll-
ten Unterlagen bis morgen, 
18 Uhr, in den Briefkasten 
des Wahlamtes (Neues Rat-
haus, Eingang Lotterstraße 
1) einwerfen. Ansonsten gilt:
Zwischen 8 und 18 Uhr im
entsprechenden Wahlraum
einfinden, Ausweisdoku-
ment und, wenn vorhan-
den, Wahlbenachrichtigung
mitbringen, in diesem Jahr
aufgrund der Pandemie auch 
eine Mund-Nasen-Maske und 
einen eigenen Kugelschreiber. 
Wer nicht weiß, wo er wählen 
soll, findet diese Angaben auf
der Rückseite des Wahlbe-

nachrichtigungsbriefes oder 
im Internet unter www.leip-
zig.de/wahllokalsuche. Das 
Amt für Statistik und Wahlen 
empfiehlt zeitiges Kommen, 
damit sich am späten Nach-
mittag keine Schlangen vor 
den Wahllokalen bilden.

In einigen Wahlobjekten 
weisen Lotsen den Weg, 
Wahlhelferinnen und -helfer 
unterstützen bis zur Wahl-
kabine, außerdem sind auch 
über die Hälfte der Wahl-
räume ohne Barrieren zu 
erreichen. 18 Uhr schließen 
die Lokale.

Die Möglichkeit, die Prä-
sentation der Wahlergeb-
nisse im Neuen Rathaus zu 
verfolgen, sind in diesem 
Jahr pandemiebedingt stark 
eingeschränkt. Leipzigerin-
nen und Leipziger werden 
deshalb gebeten, sich über die 
Medien zu informieren. Auf 
der Internetseite der Stadt un-
ter www.leipzig.de/wahlen 
kann die Ergebnisermittlung 
aktuell verfolgt werden.  ■

Bekanntmachungen Bekanntmachungen Aktuelles auf leipzig.de
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Haushaltssatzungen der Stadt 
Leipzig für die Jahre 2021/22

Entgeltverordnungen für  
Museen der Stadt Leipzig

Alle Informationen rund  
um das Thema Wahlen unter
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Danke, Ann-Elisabeth Wolff! Schule am Palmengarten Wildblumen im Johannapark

Seite 2 Seite  3 Seite  5

Langjährige Chefin der euro- 
scene Leipzig für 30 Jahre 
erfolgreiches Wirken geehrt

Nach Sanierung traditionsreiches 
Schulgebäude in der 
Karl-Heine-Straße eröffnet

Leipzig schafft mit regionalem 
Saat- und Mahdgut wieder  
Nahrungsquellen für Biene und Co.

Für die Inszenierung„B All Rom“sucht das 
Theater der Jungen Welt Mädchen und Jun-
gen, die sich darstellen möchten. Sie bekom-
men fünf Minuten Bühnenzeit geschenkt, 
die sie selbst gestalten können. Am 2. Okto-
ber, 14 Uhr, feiert das Stück Premiere, wei-
tere Vorstellungen 17 und 20 Uhr sowie 
am 15. Oktober, 17 und 20 Uhr, Anmeldun-
gen per E-Mail unter j.zaddach@tdjw.de.  ■

Mitmachen bei 
„B All Room“

Am 29. September veranstaltet die Stadt 
den Tag der Seniorinnen und Senioren. 
Das Motto „Digital dabei – in jedem Al-
ter“ passt zum Format: Von 9.30 bis 12.15 
Uhr ist die ältere Generation eingeladen, 
Angebote digital zu verfolgen. Das wird 
u. a. auch in Seniorenbegegnungsstätten
möglich sein. Alle Infos zum Tag und die
Inhalte live gibt es unter www.leipzig.de/
tagdersenioren.  ■

Tag der Senioren 
2021 digital

www.herbst89.de
www.lichtfest. 
leipziger-freiheit.de
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Eine Woche mehr Mahler
Verschobenes Festival vom 11. bis 29. Mai 2023 / Vorverkauf für Mahler-Pass gestartet

Wegen der Pandemie musste 
das Mahler-Festival dieses Jahr 
ausfallen und wurde auf 2023 
verschoben. Gewandhausdi-
rektor Prof. Andreas Schulz 
und Gewandhauskapellmeis-
ter Andris Nelsons machen 
aus der Not eine Tugend und 
verlängern das Fest um eine 
Woche, was Raum für fast 50 
Konzerte und dem Dirigenten 
mehr Zeit zum Schwelgen in 
der Musik des Meisters bietet.

Erst spät sei er zu Gustav 
Mahlers Musik gekommen – 
mit elf Jahren, erzählt Andris 
Nelsons bei der Vorstellung 
des Programms für das Festi-
val vom 11. bis 29. Mai 2023. 
„Damals habe ich noch Trompe-
te gespielt, mich aber auch sehr 
für Kampfsport interessiert. Ich 
war in einem Taekwondo-Club 
und habe mich auch mit der 

Philosophie dahinter befasst. 
Und so saß ich gerade eine halbe 
Stunde im Lotussitz bei der 
Meditation und hörte im Hin-
tergrund plötzlich diese Musik 
– das war wie Vogelgesang,
reine Naturlaute. Danach habe

ich mir alle seine Symphonien 
angehört.“

Ähnliche Glücksgefühle 
wollen Nelsons und Intendant 
Andreas Schulz beim Publikum 
in knapp zwei Jahren wecken. 
Statt zwei Wochen Programm 

gibt es sogar drei. Mit dabei sind 
zehn Orchester von Weltrang 
– unter anderem reist Nelsons
früherer Klangkörper, das City 
of Birmimgham Symphony
Orchestra, an. Dazu gibt es
Konzerte mit Zugängen aus Jazz 
und anderen Stilen an Orten wie
Nikolai- und Peterskirche oder 
dem Paulinum.

Platz im größeren Programm 
findet ein Bonbon für Musik-
kenner: Die von Mahler vollen-
dete Oper „Die drei Pintos“von 
Carl Maria von Weber. Am 
Leipziger Stadttheater 1888 
uraufgeführt war sie damals 
Mahlers Durchbruch und ein 
Großereignis – und dies soll es 
noch einmal werden.

Aktuell läuft der Vorverkauf 
für den Mahler-Pass für alle 
Orchester-Konzerte im Paket. 
Am 1. November startet der 
Einzelvorverkauf. ■

Kultur 
Leipziger Amtsblatt
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an diese 
Jubilare: Ihren 100. Geburts-
tag feierten Olga Margare-
te Schley am 14., Käthe Döll 
und Else Faust am 24. Sep-
tember. 101 Jahre alt wur-
den Ilse Rastig am 14. und 
Leokadia Braun am 19. Sep-
tember. 102. Geburtstag fei-
erten Ruth Sandkühler am 
14., Charlotte Woytkowi-
ak am 20. und Ilse Schröder 
am 22. September. Allen viel 
Gesundheit und Freude! ■

Die Stadt 
gratuliert 

n Auf einen Blick

Fördermittel für Coffe Baum übergeben 
Eine Million Euro aus PMO-Mitteln für Sanierung / Wiedereröffnung 2023 geplant

Wichtiger Schritt zur Sanierung 
des Denkmals „Haus zum 
Arabischen Coffe Baum“: Die 
Sächsische Kulturministerin 
Barbara Klepsch hat einen 
Fördermittelbescheid über eine 
Million Euro an Leipzigs Kul-
turbürgermeisterin Dr. Skadi 
Jennicke übergeben. Die Stadt 
Leipzig plant in den kommen-
den Jahren eine Teilmoderni-
sierung des traditionsreichen 
Hauses. Die Kosten werden 
etwa drei Millionen Euro be-
tragen. 2023 sollen Café und 
Museum wieder öffnen.

Geplant sind zwei Bauab-
schnitte: Der erste Bauabschnitt 
wird vom Freistaat Sachsen mit 
sogenannten PMO-Fördermit-
teln in einer Höhe von einer 
Million Euro unterstützt. Dabei 
handelt sich es um Vermögen 

der Parteien und Massenor-
ganisationen der ehemaligen 
DDR, die die ostdeutschen 

Länder und Berlin erhalten. 
„Ich freue mich sehr, dass wir 
mit der Förderung die Grund-
lage für die Wiedereröffnung 
des Museums im ,Haus zum 
Arabischen Coffe Baum‘ legen 
können. Das Museum bewahrt 
und vermittelt Objekte aus  
300 Jahren Kulturgeschichte des 
Kaffees“, sagte Klepsch, die sich 
beim Landtag für die Freigabe 
der Mittel bedankte.

Jennicke machte keinen 
Hehl aus ihrer Freude darüber, 
dass es nun mit der Sanierung 
losgehen kann. „Der traditions- 
reiche Coffe Baum gehört zu den 
charmantesten Geschichtsorten 
Leipzigs. Wir sind dankbar, 
dass wir heute für die Mo-
dernisierung dieses Hauses 
umfangreiche Fördermittel 
erhalten. Diese Unterstützung 

wird dazu beitragen, dass nach 
Abschluss der Baumaßnahmen 
den Besucherinnen und Besu-
chern wieder eine attraktive 
Verbindung von Kultur, His-
torie und Lebensart geboten 
werden kann.“

Das Gebäude „Haus zum 
Arabischen Coffe Baum“ wurde 
zuletzt in den 1990er-Jahren 
saniert. In den letzten Jahren 
wurden 30 000 Besucher pro 
Jahr im Museum gezählt. Es 
bestehen jedoch nach heutigen 
Normen einige bauliche und 
haustechnische Defizite sowie 
bauhygienische und arbeits-
schutzrechtliche Mängel. Das 
Haus soll soweit wie möglich 
barrierefrei werden und die 
Gastronomie 100 Plätze innen 
sowie einen Freisitz vor dem 
Haus anbieten. ■

Der diesjährige Jazz-
nachwuchspreis der 
Stadt Leipzig geht 
an Philippos Thönes. 
Der mit 6500 Euro 
dotierte Preis wird 
von Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung am 
30. September im Rah-
men der Eröffnung der
45. Leipziger Jazztage
in der Musikalischen 
Komödie verliehen. 
Nach der Preisverleihung wird 
Philippos Thönes mit seiner 
Band „Church of Jupiter“ in 
einem Preisträgerkonzert zu 
hören sein.

Die Jury kürte den Preisträ-
ger aus dreizehn Bewerbungen. 
In der Begründung heißt es: 
„Philippos Thönes überzeugt 
als ein Schlagzeuger, der mit 

großem Elan und Kön-
nen in unterschiedli-
chen Ensembles aktiv 
ist und mit seinem 
hochenergetischen 
Spiel kreative Impulse 
zu geben vermag. Sei-
ne intensive Beschäfti-
gung mit der afroame-
rikanischen Tradition 
des Jazz führte ihn zu 
deren aktueller und 
persönlich geprägter 

Aneignung.“
Philippos Thönes, 1994 in 

Bergisch Gladbach geboren, 
erhielt seit 2006 Unterricht bei 
Ingo Kaiser, Jan Roth, Philipp 
Scholz und Dominique Ehlert. 
Ab 2015 studierte er Schlagzeug 
an der Hochschule für Musik 
und Theater „Felix Mendels-
sohn Bartholdy“. ■

Gedenktafel für  
Christian Morgenstern

Jazznachwuchspreis 2021 
an Philippos Thönes

Spaziergänge
Mit zwei Stadtspaziergän-
gen mit Bürgermeister Hie- 
ronymus Lotter wartet das 
Stadtgeschichtliche Museum 
auf: Am 3. und 17. Oktober, 
jeweils um 16.30 Uhr, geht 
es in der zweiten Etage des 
Alten Rathauses los. Der 
Darsteller erzählt Krimis aus 
seinem Leben an Schauplät-
zen in der Stadt. Anmeldung 
unter stadtmuseum@leipzig.
de oder Tel. 965 13 40. ■

Premieren-Quartett
Gleich vier Premieren am 
Schauspiel Leipzig: In der 
Diskothek wird am 2. Okto-
ber um 20 Uhr die Urauffüh-
rung von Kristin Höllers „Ein 
Wahnsinn was Menschen 
einander“ gezeigt. Tags dar-
auf folgt um 20 Uhr „Kunst“ 
von Yasmina Reza in der 
Kunsthalle. Am 6. Oktober 
ist die Deutschland-Premiere 
„Forces of Nature“ von Ivana 
Müller um 20 Uhr in der 
Residenz zu sehen. Und am 
8. Oktober folgt „Die Rättin“ 
nach Günter Grass, 19.30 Uhr 
auf der Großen Bühne. Kar-
ten und Termine unter www.
schauspiel-leipzig.de. ■

Theaterclubs starten
Am Theater der Jungen Welt 
(TdJW) starten zwei neue 
Theaterclubs zum Mitma-
chen: Club Turbo für alle zwi-
schen sechs und zwölf Jahren 
hat sein Kennenlerntreffen 
am 27. September um 16 Uhr, 
Club Laba für Jugendliche 
von 13 bis 18 Jahren am 
30. September um 17 Uhr.
Weitere Mitmach-Angebote
unter www.tdjw.de. ■

Schlösschen
Das wiedereröffnete Goh-
liser Schlösschen kann ab 
sofort bei geführten öffentli-
chen Rundgängen erkundet 
werden. Jeden Sonntag um 
11 Uhr werden 45-minütige 
Führungen angeboten. Infor-
mationen und Kartenreser-
vierung unter www.gohli-
serschloesschen.de oder Tel. 
58 61 58 46. ■

Auf den Spuren des 
Gellert-Denkmals

Das Stadtarchiv Leipzig 
geht in Teil 2 seiner kurzen 
Krimiserie auf den Spuren 
von Christian Fürchtegott 
Gellert und seiner Statue 
dem Verschwinden erster 
Teile des Denkmals im 
Rosental nach. 

Das Denkmal von Her-
mann Knaur von 1865 hielt 
der Witterung keine 20 
Jahre stand. „Da sich je-
doch in neuerer Zeit in der 
Marmorfigur immer mehr 
Poren bilden, welche auf 
einen allmählichen Verfall 
hinweisen“, wie es in den 
Akten heißt, wurde 1883 
eine Schutzhülle aus Holz 
angefertigt, doch es sollten 
weitere Probleme folgen.

Am 3. August 1894 stellte 
ein Schutzmann fest, dass am 
Denkmal im Namen ein „L“ 
herausgerissen wurde. Auch 
das Mosaikpflaster davor 
war aufgerissen. Im selben 
Monat wurden die Schäden 
behoben, doch 1920 erfolgte 
in der Nacht vom 18. zum 19. 
Juni ein erneuter Diebstahl 
– diesmal der Buchstaben
„G“ und „E“. Täter konnten
keine ermittelt werden. Die
Buchstaben wurden nicht
sofort ersetzt und fehlten
offenbar jahrelang: Auf einer 
undatierten Ansichtskarte
vom Gellert-Denkmal ist zu
erkennen, dass die ersten
beiden Buchstaben fehlen.
Später war der ganze Name
verschwunden. ■

n Stadtarchiv Digital

Spendenaufruf: Erinnerung an Ethel Smyth

Erich-Loest-Preis 
an Almut Sandig
Die Autorin Ulrike Almut San-
dig hat den Erich-Loest-Preis 
2021 erhalten. Der von der 
Medienstiftung der Sparkasse 
Leipzig ins Leben gerufene 
Preis ist mit 10 000 Euro do-
tiert. Sandig, 1979 geboren und 
aufgewachsen im sächsischen 
Nauwalde, lebt in Berlin. 2020 
erschien ihr erster Roman 
„Monster wie wir“, der das 
Leben dreier von sexualisierter 
Gewalt betroffener Kinder in 
der späten DDR thematisiert. 
„Eine Riesenfreude! Mein Ro-
man spielt in einer mitteldeut-
schen Braunkohlengegend, die 
bewusst Ähnlichkeiten mit dem 
Leipziger Südraum und dem 
Lausitzer Braunkohlerevier 
hat. Für mich ist das ein Akt 
der Liebe und des Respekts vor
der eigenen Herkunft“, freute 
sich Sandig. ■

Barbara Klepsch mit Dr. Skadi  
Jennicke vor dem Haus zum Ara-
bischen Coffe Baum. Foto: abl/sf

Leipzig würdigt 
den Dichter und 
Übersetzer Chris-
tian Morgenstern 
(1871-1914): Ihm zu 
Ehren haben das 
Kulturamt und die 
Christian-Morgen-
stern-Gesellschaft 
e. V. im Jahr seines
150. Geburtstages
eine Gedenktafel 
am historischen 
Gebäude Hotel de 
Pologne in der Hainstraße 16/18 
enthüllt. 

Dort hielt sich Christian 
Morgenstern zum Jahreswech-
sel 1913/14 wenige Monate 
vor seinem Tod auf. Der An-
throposoph Rudolf Steiner 
ehrte damals im Rahmen einer 
Vortragsreihe Christian Mor-
genstern und sein Werk. Der 
Dichter bezeichnete dieses Er-
lebnis später als den „höchsten 
Ehrentag meines Lebens“.

Christian Morgenstern ist 
heute besonders durch seinen 
Sprachwitz bekannt. Darüber 
hinaus hat er ein sehr vielfältiges 
Werk hinterlassen, welches bis 
heute in seiner Vollständigkeit 
nur zum Teil Beachtung findet. 
Zudem war er als Übersetzer 
tätig. So übertrug er unter an-

derem Werke von 
August Strindberg 
und Henrik Ibsen in 
die deutsche Spra-
che. Die Gedenk-
tafel für ihn wurde 
von der Leipziger 
Grafikerin Katja 
Zwirnmann gestal-
tet.

Eine weitere Ge-
denktafel soll an die 
englische Kompo-
nistin, Schriftstelle-

rin und Frauenrechtlerin Ethel 
Smyth (1858-1944) erinnern. Ihr 
wichtigstes Bühnenwerk, die 
Oper „The Wreckers“ hatte sei-
ne Uraufführung 1906 am Neu-
en Theater im von ihr geliebten 
Leipzig. Ihr „March of Women“ 
wurde 1911 zur Hymne der 
englischen Frauenbewegung. 
Erst 76 Jahre nach ihrem Tod 
erhielt sie 2021 einen Grammy 
für ihre einzige Symphonie „The 
Prison“. 

Der Zonta Leipzig Elster  
e. V. kümmert sich um die Um-
setzung des Ratsbeschlusses zur 
Ehrung von Smyth. 1500 Euro 
werden für die Tafel benötigt. 
Spendenkonto: IBAN DE05  
8609 5604 0307 9479 35, BIC 
GENODEF1LVB, Kennwort 
„Ethel“. ■

Der 40. Geburtstag des Neuen Gewandhauses am 8. Oktober  ist 
ein Fixpunkt im Programm der neuen Saison. Das Haus widmet sich 
der Musik jener Zeit und holt zu Unrecht vergessene Werke aus den 
Archiven, die im Osten Deutschlands entstanden sind. Dazu gibt es 
eine Besonderheit: Bis 31. Oktober werden erstmals alle 24 Perso-
nen-Büsten, die das Gewandhaus besitzt, an einem Ort präsentiert. 
Zu sehen sind dabei mehrere Büsten, die sonst in Musikergardero-
ben und anderen nicht öffentlich zugänglichen Bereichen stehen. 
Begleitet wird die Ausstellung von den drei Mitternachtskonzer-
ten „Begegnung im Gewandhaus zur Geisterstunde – Wenn Büsten 
zum Leben erwachen“. Alle Termine unter www.gewandhaus.de. ■

40 Jahre Gewandhaus –  
Begegnungen zur Geisterstunde

Reize ist neuer Thomaskantor
Mit viel Elan und spürbarer 
Freude hat Andreas Reize das 
Amt des Thomaskantors über-
nommen. Der 18. Nachfolger 
von Johann Sebastian Bach 
wurde am 11. September von 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung in sein Amt eingeführt 
und gab in der Oberen Wan-
delhalle des Neuen Rathauses 
mit dem Thomanerchor eine 
erste musikalische Kostprobe. 
„Ich bin sehr froh, dass es uns 
gelungen ist, Andreas Reize 
nach Leipzig zu holen. Er wird 
seine neue Sicht auf Johann Se-
bastian Bach zu uns bringen“, 
sagte Jung. „Ich freue mich auf 
die Gemeinschaft und Zusam-
menarbeit mit jedem einzel-
nen der momentan 106 Tho-
maner“, sagte Reize. Am Nach-
mittag dirigierte er dann die 
erste Motette mit Chor und 
Gewandhausorchester in der 
nach den aktuellen Hygienere-
geln voll besetzten Thomaskir-
che (Foto: Jens Schlüter). ■

Danke für 30 wunderbare Jahre Theater und Tanz
Aus klein wurde groß – das 
Festival euro-scene Leipzig mit 
festem Platz im Herzen der Stadt 
und im Haus Europa. Gelungen 
ist das Ann-Elisabeth Wolff. 2020 
blieb der langjährigen Chefin ein 
ehrender Schlusspunkt versagt, 
denn pandemiebedingt musste 
die 30. und letzte Ausgabe un-
ter ihrer Ägide ausfallen. Am  
20. September nun doch ihr
Finale vor viel Prominenz im
Schauspielhaus, denn die Stadt
weiß genau, was sie Wolff zu ver-
danken hat. Seit 1991 begleitete
die Musikwissenschaftlerin das
Festival, schon 1993 musste sie
es in eigene Hände nehmen. Aus 
anfänglichen Zweifeln wachsen 
Flügel: Sie kann das Festival auch 

Danke für alles! OBM Burkhard 
Jung zollt Ann-Elisabeth Wolff 
großen Respekt.

Foto: Rolf Arnold

über finanzielle Nöte hinweg als 
Marke für modernes Theater und 
Tanz auf höchstem Niveau eta-
blieren, es zum Werbeträger für 
Leipzig und Sachsen entwickeln.

„Das ist Ihr Abend, schön, 
dass Sie unter uns sind“, führt 
OBM Burkhard Jung in den 
Theaterabend ein und ehrt damit 
die Frau, die „mit künstlerischem 
Anspruch und Herzblut, freund-
lichem Nachdruck und char-
manter Hartnäckigkeit immer 
wieder begehrte internationale 
Produktionen für unsere Stadt 
gewonnen hat.“ Ihr Rezept: 
Neugier und das gewisse Gespür 
für in die Zukunft weisende 
künstlerische Entwicklungen. 
Damit holte sie damals noch 

Unbekannte wie Alain Platel 
(Belgien), Romeo Castellucci 
(Italien) und Alvis Hermanis 
(Lettland) nach Deutschland, die 
heute weltberühmt in Paris oder 
Wien inszenieren. Leipzig hat in 
30 Jahren grenzübergreifende, 
hoch professionelle, experimen-
telle und ästhetisch einzigartige 
Produktionen erlebt. „Für diese 
30 Jahre verdienen Sie unseren 
höchsten Respekt. Danke für 
alles!“, würdigt Jung.

Ihren Staffelstab hat Wolff 
an Nachfolger Christian Watty 
übergeben. Sein Beginn beendet 
ihre Ära, nicht aber ihr Interesse 
an zeitgenössischem Theater. So 
wird Wolff ihrer „scene“ wohl 
noch lange die Treue halten. ■

Gedenktafel am Hotel 
de Pologne. 

Foto: abl/bel

Philippos Thönes.
Foto: Lukas Diller
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Leipzigs Schulen kommen ans Netz
Stadt digitalisiert mit 3,8 Millionen Euro Eigenmitteln und Förderung aus Digitalpakt Schulen bis Ende 2023

Für ältere Schulgebäude ist der Digitalisierungsschub durch die Förderung und die Eigenmittel der Stadt (Grafik r. im Bild) besonders 
groß. Schulleiterin Dr. Kathrin Mayer von der Humboldtschule nutzt bereits die interaktiven Tafeln. Foto: Stadt Leipzig

Die Digitalisierung der 145 
Schulen in Trägerschaft der 
Stadt Leipzig ist ein Großpro-
jekt: Datenkabel müssen 
verlegt, WLAN-Netze ins-
talliert und mobile Endge-
räte beschafft werden. Dazu 
kommt die Weiterbildung der 
Lehrkräfte. Mit der Förderung 
aus dem Digitalpakt Schule 
von Bund und Freistaat sowie 
Eigenmitteln von 3,8 Millio-
nen Euro geht die Stadt das 
Thema an. 

„Der Ausbau der Datenlei-
tungen und -verteiler ist sehr 
aufwendig. Jede Schule muss 
einzeln geplant werden. Dann 
gilt es, qualifizierte Firmen zu 
finden, die Wände und Decken 
öffnen, damit in der Schule 
mehrere Kilometer Datenkabel 
verlegt werden können. Um 
den Schulbetrieb so wenig 
wie möglich zu beeinträchti-
gen, wird vorzugsweise nach 
Schulschluss und in den Feri-
en gearbeitet“, erklärt Martin 
Gold, amtierender Leiter des 
Medienpädagogischen Zent-
rums (MPZ). Danach wird jede 
Schule mit Datentechnik wie 
Firewall, Router, Switches und 
WLAN-Access-Points ausge-
stattet. Dafür besteht an zwei 
Dritteln der Leipziger Schulen 
Bedarf. Unterstützung erhält 
die Stadt hierbei von der Lecos 
GmbH, welche den Großteil 
der Infrastrukturmaßnahmen 
koordiniert und einen Teil der 
Ausstattung der Schulen liefert 
und einrichtet. 

Parallel zum Digitalpakt 
wird über ein weiteres För-
derprogramm, welches das 
Amt für Wirtschaftsförderung 
steuert, bis Ende 2023 ein leis-
tungsfähiges Breitbandnetz 
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Mit einem Blick zurück bringen 
das Stadtgeschichtliche Muse-
um und die Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH das 
Jahr 2022 in die Wohnzim-
mer: Der Kalender „Leipzig in 
den 1940er- und 50er-Jahren“ 
mit Fotografien von Johan-
nes Widmann (1904-1992) 
führt zurück in eine bewegte 
Zeit in Leipzig. Bis Ende der 
1940er-Jahre wurde die Stadt 
von Kriegstrümmern beräumt, 
Gebäude instand gesetzt und 
umgenutzt. So wurde zum 
Beispiel das Großkeglerheim 
in der Elsterstraße zum Hotel 
(heute „Haus Leipzig“).

Mit Beginn der 1950er-Jahre 
entstand eine Vielzahl von Neu-
bauten, besonders Wohnungen, 
mit der Ringbebauung am 
Innenstadtring oder den neuen 
Wohnhäusern in der Südvor-
stadt. Auch das Opernhaus 
am damaligen Karl-Marx-Platz 
(heute Augustusplatz) stammt 
aus dieser Zeit. Der Kalender ist 
für 19 Euro in der Tourist-Info 
(Katharinenstraße 8) sowie 
im Handel erhältlich. Amts-
blatt-Leser, die diesen Artikel 
in der Tourist-Info vorlegen, 
erhalten 2 Euro Rabatt. ■

Goldener Schlüssel für Schule am Palmengarten

„Was für ein Bau!“ Oberbür-
germeister Burkhard Jung 
hält mit seiner Begeisterung 
bei der Eröffnung der Schule 
am Palmengarten am 22. Sep-
tember nicht hinter dem Berg. 
„Hier können wir eines der 
attraktivsten Schulgebäude 
der Stadt und eine wohnort-
nahe Ausbildung mit kurzen 
Schulwegen anbieten“, freut 
sich Jung. „Und in diesem 
wunderbaren Bau von Hubert 
Ritter macht das Lernen sicher 
gleich doppelt so viel Spaß.“ 
Der sächsische Kultusminister 
Christian Piwarz hat trotzdem 
die Finanzen fest im Blick: 
Rund 41,4 Millionen Euro 
hat die fünfjährige denkmal-
gerechte Sanierung inklusive 
des neuen Anbaus und der 
Dreifeldsporthalle gekostet, 
das Land unterstützte die 
Baumaßnahme mit rund 13,4 
Millionen Euro Fördermittel.  
„Nur gemeinsam schaffen 
wir es, unsere Schulen Schritt 
für Schritt fit zu machen. Das 
Geld dafür ist gut angelegt. Es 
ist eine Investition in die Zu-
kunft“, so Piwarz. „Jede neue 
Schule eröffnet die Möglich-
keit, Bildung neu zu denken.“

Beiersdorf legt Grundstein im Leipziger Norden

Leipzig in den 
1940er- und 
50er-Jahren 

Baustart für das neue Beiers-
dorf-Werk im Norden Leipzigs:  
Gemeinsam mit Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer und 
dem Vorstandsvorsitzenden 
der Beiersdorf AG Vincent War-
nery beging OBM Burkhard 
Jung den Festakt zur Grund-
steinlegung. In den nächsten 
Monaten entsteht ein hochmo-
dernes Produktionszentrum 
für Kosmetikprodukte für 220 
Millionen Euro und mit zu-
nächst 200 Arbeitsplätzen. 

In direkter Nachbarschaft 
soll darüber hinaus ein neues 
Logistik-Drehkreuz des Unter-
nehmens entstehen. Mit den 
Projekten tätigt Beiersdorf sei-

Das Cover des neuen Leip-
zig-Kalenders. Foto: LTM 

Die Schule in der Karl-Hei-
ne-Straße 22b wird fünfzügig 
geführt. Maximal 1 120 Schü-
lerinnen und Schüler können 
an diesem neuen Gymnasium 
lernen. Das Vorinterim be-
fand sich seit dem Schuljahr 
2017/18 als Außenstelle des 
Robert-Schumann-Gymna-
siums in der Uhlandstraße 
28 und ist nun mit rund 700 

Beste Bedingungen fürs Lernen: Die Schule am Palmengarten eröffneten (v. l.) Ralf Berger (Landesamt 
für Schule und Bildung), Kultusminister Christian Piwarz, Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus, Schullei-
terin Mandy Frömmel, OBM Burkhard Jung und Baubürgermeister Thomas Dienberg. Fotos: Eric Kemniz

Öffnet nach umfassender Sanierung wieder als Schule: Traditionsreiches Bauhausgebäude in Karl-Heine-Straße

zur Verfügung gestellt. Noch 
zu verhandelnde Verträge mit 
Providern können Übertra-
gungsgeschwindigkeiten von 
derzeit bis zu 1 Gigabit ermög-
lichen. „Wie wichtig dies ist, 
ist spätestens seit Beginn der 
Corona-Pandemie mit Tele- und 
Hybridunterricht deutlich ge-
worden“, sagt Katja Rahnefeld, 
Projektverantwortliche „Schule 
digital“ im Amt für Schule.

Sobald eine Schule infra-
strukturell erschlossen ist, 
kann sie mit Technik ausge-
stattet werden. Beliebt sind 
interaktive Tafeln, aber auch 
Beamer-Systeme kommen zum 
Einsatz. So soll jeder Lehrkraft 
zum Unterrichten ein digitales 
Präsentationsmittel zur Verfü-
gung stehen. Daneben werden 

PCs, Notebooks und iPads be-
reitgestellt. Dazu gesellen sich 
ein Schul-Server und Drucker. 
Auch an Zubehör wie Headsets 
oder AppleTVs zum drahtlosen 
Übertragen des Bildschirmin-
haltes wird gedacht. Schüler, die 
zu Hause kein Endgerät haben, 
können während der häuslichen 
Lernzeit eines von rund 10 000 

Leihgeräten an Leipziger Schu-
len nutzen. 

Mit der technischen Ausstat-
tung jeder Schule steigt auch der 
Aufwand, alle Geräte auf dem 
neuesten Stand zu halten. Die 
Lösungen dafür werden gleich 
mitgeliefert. „Damit wird das 
Anpassen der Softwareum-
gebung auch für viele Geräte 

beherrschbar. Anders wären 
diese nicht zu handhaben, da 
teilweise wöchentliche Updates 
eingespielt werden müssen“, 
sagt Martin Gold.

Um den immer komplexer 
werdenden Anforderungen 
der Digitalisierung gerecht zu 
werden, wird im jetzigen Amt 
für Schule auch eine „Abteilung 
Schule und Digitalisierung“ ge-
schaffen.  „Das zeigt, wie wich-
tig das Thema ,Digitalisierung 
von Schule‘ der Stadt Leipzig 
ist“, sagt Rahnefeld. 

Eng ist die Zusammenarbeit 
mit dem Landesamt für Schule 
und Bildung (LaSuB) bei der 
Fortbildung von Lehrkräften. 
Bereits seit vielen Jahren wer-
den einzelne Lehrer  stunden-
weise an das MPZ abgeordnet, 

Schülerinnen und Schülern der 
Klassenstufen fünf bis neun 
in die Karl-Heine-Straße ein-
gezogen. „Unser Schulschiff 
hat endlich Anker geworfen 
an seinem Heimathafen“, ist 
Schulleiterin Mandy Frömmel 
glücklich. 

Balance, Kompetenz, Inno-
vation und Vielfalt sind der 
Wertekompass, an dem sich die 

Flächenerwerb für 
urbanen Wald

Für rund 700 000 Euro hat die 
Stadt jetzt auf der Schulze-De-
litzsch-Straße in Volkmarsdorf 
zwei Flächen von der DB Netz 
AG erworben – auf einer der 
letzten größeren Brachflächen 
in zentraler Lage. Die zu-
sammen 4500 Quadratmeter 
großen Flächen sind Teil des 
langfristigen Liegenschafts-
managements der Stadt und 
sollen perspektivisch für einen 
urbanen Wald oder eine Spiel- 
und Aufenthaltsfläche nördlich 
der Mariannenstraße genutzt 
werden. Weitere knapp 19 000 
Quadratmeter Grünfläche rund 
um das Areal sollen noch für 
den Wald erworben werden. ■

■ Zahl der Woche

1500
1500 Besucherinnen und Besucher zählten Leipzigs Denkmal-
pfleger am 12. September allein im ehemaligen Bowlingtreff 
am Wilhelm-Leuschner-Platz. Neugierig geworden, weil hier 
das Naturkundemuseum künftig einziehen soll, nutzten die 
Leipziger den Tag des offenen Denkmals, um mehr über die 
Geschichte und aktuelle Planungen zu erfahren. Die städtische 
Denkmalpflege hatte acht Führungen organisiert – 250 Gäste 
kamen in den Genuss. Weitere 200 Leipzigerinnen und Leip-
ziger interessierten sich an diesem Tag für Führungen u. a. in 
der Hauptfeuerwache, im Stadtarchiv, am Pleißemühlgraben, 
für baugebundene Kunst in Grünau, für die Stadtteilführung 
in Gohlis, die Garten- und Parkanlagen des Promenadenrings 
sowie die Leuchtwerbung der 1960er- und 70er-Jahre.

Schule ausrichtet. Innovativ ist 
auf alle Fälle die Schulküche, 
die keinen Caterer braucht. 
Jede Klasse kümmert sich eine 
Woche lang nur um die Verpfle-
gung der Schulgemeinschaft. 
Angeleitet von zwei Köchen 
machen sie alles selbst, von der 
Planung, über den Einkauf, das 
Kochen natürlich, den Service 
und die Abrechnung.

Der baugeschichtlich he-
rausragende und denkmal-
geschützte Schulbau wurde 
in den Jahren 1928/29 als IV. 
Höhere Mädchenschule im 
Stil der Neuen Sachlichkeit 
in der Karl-Heine-Straße in 
Leipzig-Plagwitz errichtet. 
Entworfen wurde die Schule 
vom damaligen Stadtbaurat 
Hubert Ritter. Sie beruht auf 
Planungen zu einem „Leip-
ziger Schultyp“ von 1927. 
Der Bau erstreckt sich über 
ein weitläufiges Gelände und 
besteht aus vier Gebäuden in 
klassischer Bauhaustradition, 
in den 1929 die Max-Klin-
ger-Schule einzog. Von 1940 
bis 1945 diente das Schule 
als Lazarett. 1952 nahm dann 
hier das Pädagogische Institut 
für Lehrerausbildung seinen 
Sitz, das später (1972–1992) 
als Pädagogische Hochschule 
„Clara Zetkin“ geführt wurde 
und bis 2016 der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Leipzig zu-
geordnet war. Für kurze Zeit 
wurden danach Geflüchtete 
beherbergt. Um jetzt wieder 
zum Ursprung als Schule zu-
rückzukehren. ■

Dr. Tobias Rhensius, Vincent Warnery, Burkhard Jung, Michael Kretsch-
mer, Harald Emberger und Gerhard Renner (v. l.) legten den Grund-
stein für das neue Beiersdorf Werk in Leipzig.  Foto: Beiersdorf

ne bisher größte Investition an 
einem Standort weltweit. Pro 
Jahr werden im 32 000 Quadrat-
meter großen Werk bis zu 450 
Millionen Kosmetikprodukte 
vom Band laufen – insbeson-
dere Deodorants, Haarsprays 
und Rasierschäume für den 
gesamten europäischen Markt 
und den Export. Das Werk wird 
voraussichtlich durch die Nut-
zung regenerativer Energien 
komplett CO²-neutral sein, ist 
mit einer Photovoltaik-Anlage 
sowie Ladesäulen für E-Autos 
ausgestattet, und verfügt über 
die Möglichkeit, Wärme, Ab-
wasser und Ethanol zurückzu-
gewinnen und aufzubereiten. ■

Lastenräder: 
Leipzig will  

Verleih testen
Der Bau des neuen Heizkraft-
werks Süd  (HKW Süd) in der 
Bornaischen Straße kommt 
voran: Am 21. September konn-
ten die Leipziger Stadtwerke 
bereits die Richtkrone aufzie-
hen. Leipzig geht damit einen 
„wichtigen Schritt in Richtung 
Kohleausstieg“, betonte Sach-
sens Umwelt-Staatsminister 
Wolfram Günter. Die Stadt 
mache sich mit dem neuen 
HKW unabhängig von der 
Fernwärme aus der Braunkoh-
le, betonte OBM Burkhard Jung. 
„Mit dem Neubau sichern wir 
die Energieversorgung und 
liefern zugleich einen wich-
tigen Beitrag zum Erreichen 
unserer Klimaziele“, so Jung. 
Leipzig drückt beim Bau aufs 
Tempo: 2019 hatte der Stadtrat 
den Klimanotstand für Leipzig 
ausgerufen, 2020 folgte die 
Grundsteinlegung. Schon 2022 
soll das HKW am Netz sein. 
Herzstück der Anlage bilden 
zwei Gasturbinen mit jeweils 
62,5 MW elektrischer Leistung. 
Neben dem Kraftwerksgebäu-
de entstehen eine Pumpenhalle, 
ein Versorgungsgebäude und 
ein Wärmespeicher. ■

Richtfest für 
Heizkraftwerk 
Süd gefeiert

um dort Empfehlungen etwa 
für die Nutzung von digitaler 
Tafelsoftware oder der Lern-
plattform „Lernsax“ an ihre 
Kolleginnen und Kollegen 
weiterzugeben. Mit dem Digi-
talpakt erhalten alle Lehrkräfte 
nun auch ein dienstliches, mo-
biles Endgerät, womit sie ihren 
Unterricht vorbereiten und 
digital durchführen können.

Die Stadt unterstützt die 
Schulen zudem bei digitalen 
Projekten wie M.I.T. – Medien, 
Informatik und digitale Tech-
nologien. Dieses zielt auf eine 
erweiterte Ausbildung in den 
Bereichen digitale Medien, 
informatische Bildung und di-
gitale Technologien ab. Oder die 
Junior Academy, in der Schulen 
sich für IT-Projekte bewerben 
können. Die Stadt arbeitet auch 
eng mit dem Verein dezentrale 
e. V. zusammen, der mit dem 
Projekt „Hardware for future“ 
ausgesonderte, aber noch voll 
funktionsfähige IT-Technik 
aufbereitet und Schülern aus 
Familien mit geringem Ein-
kommen zur Verfügung stellt. 
„Das MPZ hat bis zum 31. Au-
gust 752 Geräte an den Verein 
gespendet. 692 davon wurden 
verteilt. Auch die Lecos, andere 
Firmen und Privatpersonen 
unterstützen das Projekt“, freut 
sich Rahnefeld.

Bis Ende 2024 soll der Digi-
talpakt abgerechnet sein. Katja 
Rahnefeld blickt voraus: „Alles 
wird im ersten Schritt nicht 
zu realisieren sein, und auch 
darüber hinaus sind Anschluss-
finanzierungen erforderlich, um 
den digitalen Mindeststandard 
weiterhin erfüllen zu können.“ 
Ihr Dank geht an alle Unterstüt-
zer, die das Vorhaben schon so 
weit vorangebracht haben. ■

n Digitalisierung an Schulen in Zahlen

• Aus Förderprogrammen erhält die Stadt 36,2 Millionen 
Euro für Infrastruktur und Geräteausstattung und gibt 3,8 
Millionen Eigenmittel dazu (s. Grafik im Bild o.).

• Dafür wird bei rund 80 Schulen die passive Netzwerkin-
frastruktur verbessert. Dazu werden an alle Schulen rund 
10 000 PCs und Notebooks, 8000 iPads, 678 interaktive 
Tafeln, 1721 Beamersysteme und 375 AppleTVs verteilt. ■

Die Stadt will als Modell-
kommune ein Mietsystem 
für Transporträder testen. 
Voraussichtlich ab Juli 2022 
soll ein viermonatiger Probe-
lauf mit fünf Stationen und 
insgesamt 15 Leihfahrrädern 
starten, darunter fünf Elek- 
troräder und ein Inklusionsrad. 
Dieses spezielle Rad kann mit-
tels einer Rampe einen Rollstuhl 
oder Lasten bis 150 Kilogramm 
befördern. Ob sich ein solches 
Mietsystem für Leipzig lohnt, 
wird nach der Pilotphase aus-
gewertet. Leipzig testet nicht 
allein, Dortmund, Singen und 
Reutlingen beteiligen sich 
ebenso. Diese Städte gehören – 
wie auch Hamburg, Hannover 
und Weimar – zum Netzwerk 
öffentlicher Transportradmiet-
systeme TINK. Der Test sei 
Bestandteil des Aktionspro-
grammes Radverkehr 2021/22 
und passe gut in die Mobilitäts-
strategie 2030, erklärt Michael 
Jana, Leiter des Verkehrs- und 
Tiefbauamtes, und ziele darauf 
ab,  Leipzigern eine CO2-arme 
Alternative beispielsweise bei 
der Kinderbeförderung oder 
beim Einkaufen anzubieten. ■
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Seit 23. September gilt in Sach-
sen die neue Sächsische Coro-
na-Schutz-Verordnung. Damit 
führt der Freistaat optional 
das 2G-Modell ein. Bei diesem 
Modell können Kapazitäts-
einschränkungen, Masken-
pflicht und Mindestabstand 
für bestimmte Einrichtungen, 
Veranstaltungen und Angebote 
entfallen, wenn ausschließ-
lich geimpfte und genesene 
Menschen anwesend sind. 
Angewendet werden kann das 
2G-Modell für 
• Innengastronomie
• Veranstaltungen und Feste 

in Innenräumen
• Sport im Innenbereich
• Hallenbäder und Saunen
• Kultur- und Freizeiteinrich-

tungen im Innenbereich
• Großveranstaltungen mit 

einer maximalen Teilneh-
merzahl von 5 000 zeitgleich 
anwesenden Besucherinnen 
und Besuchern

• touristische Bahn- und Bus-
fahrten

• Diskotheken, Bars, Clubs im 
Innenbereich

• Kunst-, Musik- und Tanz-
schulen im Innenbereich.

Alle körpernahen Dienstleis-
tungen, Kantinen und Mensen 
sowie Angebote von Bädern 
und Saunen oder Fitnessstu-
dios, sofern sie medizinischen 
oder therapeutischen Zwecken 
dienen, sind von dem Modell 
grundsätzlich ausgenommen.

Für den Einzelhandel und 
den Öffentlichen Personennah-
verkehr wird das Modell nicht 
eingeführt. Für Kinder unter 
16 Jahren gilt diese Regelung 
ebenso nicht. Sie können auch 
ohne Nachweis des Impf- oder 
Genesenenstatus teilnehmen.  

Für Beschäftigte, die nicht 
geimpft oder genesen sind, gilt: 
Negativ-Test und während der 
Veranstaltung Maske tragen. 
Wer das Optionsmodell nutzt, 
muss es drei Werktage vorher 
beim zuständigen Gesundheit-
samt anzeigen. ■

Gäste aus Japan, Estland und Armenien empfangen
Wieder vermehrt Auftritte auf 
politischem Parkett: Gleich drei 
Diplomaten nutzten im Septem-
ber die Gelegenheit, der Stadt 
ihren Antrittsbesuch abzustat-
ten oder ihre Zusammenarbeit 
mit Leipzig zu manifestieren.

Am 9. September war Hi-
denao Yanagi, der Botschafter 
von Japan in Deutschland, zu 
ersten Gesprächen mit OBM 
Burkhard Jung im Neuen Rat-
haus verabredet und hatte sich 
zugleich in das Goldene Buch 
der Stadt eingetragen. 

Am 10. September stellte sich 
Alar Streimann, Botschafter der 
Republik Estland in Deutsch-
land, vor. Seine Eintragung ins 
Goldene Buch gab den Auftakt 
für die Amtseinführung von 

Unterschrift für Memorandum: Jerewans Bürgermeister Hayk Ma-
rutyan und Amtskollegen konnten den feierlichen Akt mit OBM 
Burkhard Jung in Leipzig per Video verfolgen. Foto: Stadt Leipzig/ha

OBM Burkhard Jung auch den 
Botschafter der Republik Arme-
nien, Ashot Smbatyan. Anlass 
war ebenso die Amtseinfüh-
rung des neuen Honorakonsuls 

Vielfalt erleben, sich wieder 
begegnen, austauschen und 
informieren – dazu laden die 
Interkulturellen Wochen 2021 
bundesweit unter dem Titel 
„#offengeht“ ein. Die Leip-
ziger Aktionswochen laufen 
bereits seit dem 19. September  
u. a. mit Podiumsdiskussio-
nen, Festen, Filmen, Vorträgen 
und Workshops. Insgesamt 
vereint das Programm 100 Ver-
anstaltungen mit 80 beteiligten 
Organisationen. Für viele der 
Angebote gelten in diesem Jahr 
besondere Anmeldefristen, ge-
nau nachzulesen unter www.
leipzig.de/ikw.

„#offengeht – nach vielen 
Monaten, in denen wir alle 
coronabedingt Schließungen 
erleben mussten, ist dieses 
Motto ein befreiendes Wort 
für uns alle“, betont Manuela 
Andrich, Beauftragte der Stadt 
für Migration und Integration 
zu Beginn der Aktionswochen, 
die in diesem Jahr u. a. ein 
gemeinsames Anliegen auf-
zeigen: die Folgen der Klima-
katastrophe deutlich machen 
und zu bewusstem Handeln 
aufrufen. Denn ob Migrati-
onsbiografie oder nicht – wenn 
Menschen in vielen Teilen 
dieser Welt ihre Lebensgrund-
lage verlieren, geht das alle an. 
Offerten dazu gibt es u. a. auch 
an diesem Wochenende: So 
verspricht der Welt-Offen e. V. 
am 26. September, 10.30 Uhr: 
„Wir retten gemeinsam die 
Natur“ und organisiert dazu 
eine interaktive Lesung auf 
Russisch und Deutsch in der 
Bunten Büchothek, Straße des 
17. Juni. Die BUND-Regional-
gruppe Leipzig lädt am selben 
Tag ein, ab 11 Uhr im Gemein-
schaftsgarten Vagabund, Mil-
titzer Allee 2, gemeinschaftlich 
einen Barfußpfad anzulegen 
– abendliches Konzert inbe-
griffen. 

Zu den weiteren Höhe-
punkten des Programms 
gehört  das inzwischen   
6. Interreligiöse Dankfest. Ab 
14 Uhr begegnen sich hier am 
Sonntag Mitglieder verschie-
dener Gemeinden vor der 
Michaeliskirche zum gemein-

Interkulturelle Wochen 
laufen bis 3. Oktober

samen Essen, Beten und zum 
Austausch, Mitmachangebote 
für Groß und Klein füllen den 
Nachmittag. 

Demokratie braucht Viel-
falt, doch welche Möglich-
keiten haben Menschen mit 
Migrationsgeschichte, sich in 
die Stadtpolitik einzubringen? 
Diese Frage diskutieren unter 
dem Titel „Leipzig. Vielfalt 
bestimmt“ Leipzigs Sozial-
bürgermeister Thomas Fabian, 
Neam Tarek und Daria Luch-
nikova (Migrantenbeirat), Ab-
geordnete des Stadtrates, so-
wie Teilnehmer des Projektes 
„Leipzig. Vielfalt bestimmt“. 
Termin: 30. September, 18 Uhr 
in der Stadtbibliothek.

Seit drei Jahren ist das 
Willkommenszentrum in der 
Otto-Schill-Straße 2 eine An-
laufstelle für neu zugezogene 
Migrantinnen und Migranten 
in Leipzig. Hier erhalten sie 
Antworten auf Fragen zu Spra-
che, Arbeit, Wohnen, Aufent-
halt, Gesundheit, Familie und 
Sport. Zudem berät das Zen-
trum zu besonderen Themen 
wie zum Beispiel Kita-Einstieg. 
Bei einem Aktionstag am  
1. Oktober, 13 bis 17 Uhr, unter 
dem Motto „#offengeht – Das 
Willkommenszentrum lädt 
ein“ können sich Besuche-
rinnen mit Mitarbeiterinnen 
und Kooperationspartnern 
austauschen, es liegen Kinder-
bücher und Spiele bereit und 
es wird ein Erzählcafé geben. 
Außerdem eröffnet um 14 Uhr 
die Ausstellung „Zwischen 
Tradition und Moderne“ des 
SagArt e. V. Leipzig, veranstal-
tet vom Referat für Migration 
und Integration.  ■

Danke für Ihr Engagement
Ehrennadel für besondere ehrenamtliche Tätigkeit geht an sechs Leipzigerinnen und Leipziger

Sie setzen ihre Freizeit ein 
und bauen uneigennützig 
am gesellschaftlichen Mit-
einander in dieser Stadt: 
Simone Zimmermann,   Kers- 
tin Susanne Kohl, Eucaris 
Guillen, Gisela Löffler, Kat-
rin Gruel und Thomas Ruhl 
sind dafür mit der Goldenen 
Ehrennadel  der Stadt Leip-
zig ausgezeichnet worden.

Es geht feierlich zu an diesem 
22. September in der Oberen 
Wandelhalle des Neuen 
Rathauses: Gäste, Musik, 
Reden, Dankesworte, Blumen 
und Auszeichnungen mit 
der Goldenen Ehrennadel. 
Geehrt werden an diesem 
Abend sechs Leipzigerinnen 
und Leipziger, deren  Wirken 
unverzichtbar für die Gesell-
schaft ist. Sie arbeiten freiwil-
lig in den unterschiedlichsten 
Bereichen und bilden mit 
vielen anderen Engagierten 
das wichtige ehrenamtliche 
Netz, ohne das eine Stadtge-
meinschaft nicht funktionie-
ren kann. 

OBM Burkhard Jung (M.) verlieh die Ehrennadel an Kerstin Susanne Kohl, Eucaris Guillen, Gisela Löffler, Thomas Ruhl, Simone Zim-
mermann und Katrin Gruel (v. l.).  Foto: Mahmoud Dabdoub 

Simone Zimmermann enga-
giert sich seit 30 Jahren über den 
Behinderten- und Reha-Sport-
verein e.V. als Übungsleiterin 
im Reha- und Behindertensport. 
1995 hat sie die erste Roll-
stuhlsportgruppe für Kinder 
ins Leben gerufen, sie bildet 
Übungsleiter  aus, ist als Traine-
rin im Rollstuhl-Schnellfahren 
aktiv und hat ein Rollstuhl-
basketballteam aufgebaut. Sie 
mobilisiert Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, gibt ihnen 
eine Perspektive und ein wich-
tiges soziales Umfeld.

Für Kerstin Susanne Kohl 
ist der Deutsche Kinderschutz-
bund Leipzig e. V. und hier die 
frühzeitige, kontinuierliche 
Suchtprävention  und Gesund-
heitsförderung Jugendlicher 
ehrenamtliches Betätigungs-
feld. Sie arbeitet außerschulisch, 
hat die pädagogische Leitung 
für das Treffen der Schüler-
multiplikatoren übernommen, 
begleitet Projekte, organisiert 
Veranstaltungen und gestaltet 
selbst Präventionsmaterialien 
für Schulen und Freie Träger.

Eucaris Guillen sorgt sich 
um die Medienkompetenz von 
Kindern und Jugendlichen. Als  
Initiatorin und Vorstandsvor-
sitzende der Initiative Aktives 
Gestalten e. V. verantwortet sie 
u. a. die Kommunikation des 
Vereins, der zweimal jährlich 
das „Kino Fino Erlebniskino“ 
veranstaltet. Hier laufen Filme 
zu sozialen Themen in verschie-
denen Sprachen, begleitet von 
Workshops. Guillen engagiert 
sich außerdem für die Stadt-
teilentwicklung im Leipziger 
Westen.

Gisela Löfflers Thema ist 
die Seniorensicherheit. Sie hat 
das Projekt der Seniorensicher-
heitsberatung des Kommunalen 
Präventionsrates 2011 initiiert 
und setzt sich seither vehement 
dafür ein, dass das Sicherheits-
gefühl ihrer Generation in 
Leipzig wächst. Dafür werden 
Seniorinnen und Senioren vom 
Fachdienst Prävention der 
Polizeidirektion Leipzig aus-
gebildet, die dann ihr Wissen 
in Vorträgen und Beratungen 
an ihre Alterklasse weitergeben. 

Als die freie Kunst- und 
Kulturszene während der Coro-
na-Krise in die Knie ging, stand  
sie in der ersten Reihe: Katrin 
Gruel brachte für die AG Sozio- 
kultur und IG LiveKommbinat 
Leipzig e.V. Kulturakteure an ei-
nen Tisch. Ihr verdankt die Stadt 
die Initiative #nurmitkultur 
und das sogenannte OUTS:DE 
Festival. Der Zusammenschluss 
von freier Szene mit großen 
Veranstaltern, städtischen Ei-
genbetrieben, Verwaltung und 
Politik ist für die Belange der 
Szene in Leipzig beispielhaft.

Dass der DRK-Stadtverband 
verlässlicher Partner für die 
Hilfsorganisationen und die 
Branddirektion Leipzig ist, da-
ran hat Thomas Ruhl maßgebli-
chen Anteil. Als ehrenamtlicher 
Präsident des Verbandes ist er 
u. a. für den Einsatz von Kata-
strophenschutzeinheiten in der 
Stadt verantwortlich,  engagiert 
sich in der Flüchtlingshilfe und 
stand gerade Weihnachten 
2020 an vorderster Front beim 
zügigen Aufbau des Impfzen-
trums. ■

Angehörige von Krebspati-
enten möchten sich austau-
schen. Betroffene, die Sorgen 
um ihre Angehörigen haben, 
die viele Fragen umtreiben, 
können durch diese Gemein-
schaft Entlastung erfahren. 
Interessenten melden sich 
unter staerke-durch-selbst-
hilfe@kabelmail.de

„Als Junge missbraucht“ 
– diese Selbsthilfegruppe 
wollen Männer in Leipzig 
gründen, die im Kindes- oder 
Jugendalter sexualisierte 
Gewalt erfahren haben. 
Betroffene wollen sich hier 
angstfrei und in geschütztem 
Rahmen austauschen und 
darin unterstützen, trotz 
Traumafolgen in ein gutes 
Leben zurückzufinden.

Interessierte wenden 
sich an die Selbsthilfekon-
takt- und Informationsstelle 
(SKIS) des Gesundheitsam-
tes, E-Mail: selbsthilfe@leip-
zig.de, Tel.: 0341 123-67 55. ■

Impfen geht mobil:  
Wo aktuell geimpft wird

Um Menschen zu erreichen, die 
bisher noch nicht geimpft sind, 
unterbreitet Leipzig weiter mo-
bile Angebote. Geimpft wird 
ohne Termin und solange der 
Impfstoff reicht. Wer sich imp-
fen lassen möchte, sollte ein 
Personaldokument, die Kran-
kenversicherungskarte und, 
wenn vorhanden, den Impfaus-
weis sowie wichtige Unterlagen 
wie beispielsweise den Herz-
pass, einen Diabetikerausweis 
oder eine Medikamentenliste 
mitbringen.
Am 29. September bietet der 
Kommunale Eigenbetrieb En-
gelsdorf von 9 bis 16 Uhr in der 
Lindenthaler Straße 65  mobi-

les Impfen an. Ein Impfteam ist 
auch auf dem Hauptbahnhof im 
Untergeschoss vom 25. bis 30. 
September jeweils 12 bis 19 Uhr 
im Einsatz. Im Paunsdorfcenter, 
Paunsdorfer Allee 1, steht ein 
Impfteam am 25. sowie 27. bis 
29. September jeweils 11 bis 19 
Uhr für Impfwillige bereit. 
Bis einschließlich 30. Septem-
ber können Leipziger auch noch 
das Impfzentrum auf der Neu-
en Messe nutzen. Dann schlie-
ßen alle 13 sächsischen Impf-
zentren gemäß Beschluss des 
Freistaates Sachsen.
Derzeitige Termine im Über-
blick unter: www.leipzig.de/ 
corona-impfung. ■

Corona:
2G-Optionsmodell

in Sachsen

„#offengeht“ verhandelt auch Klimaschutz

www.leipzig.de/
ikw

Mark Aretz, dem neuen Ho-
norarkonsul für die Republik 
Estland in Sachsen, Thüringen 
und Sachsen Anhalt. 

Am 13. September empfing 

– Prof. Lucas Flöther wird für die 
Republik Armenien in Leipzig 
tätig. Auf dem Programm stand 
außerdem die Unterzeichnung 
eines Memorandums zur Zu-
sammenarbeit mit Jerewan, der 
Hauptstadt Armeniens. OBM 
Jung unterzeichnete das Papier, 
das im Kern die Entwicklung 
gemeinsamer Projekte auf  den 
Ebenen Kultur, Wirtschaft, 
Tourismus, Bildung und Jugend 
sowie Sport festschreibt, vor 
allem aber Musik und Erinne-
rungskultur in den Fokus rückt. 
Per Video zugeschaltet waren 
Jerewans Bürgermeister Hayk 
Marutyan, der das Memorand-
um bereits unterzeichnet hatte, 
und Vertreter der dortigen 
Stadtverwaltung. ■

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipziger, die sich einbrin-
gen oder informieren wollen, 
es bietet zudem eine Plattform 
für Bürgerbeteiligung und En-
gagement.

5. Oktober, 15 – 18 Uhr
 Engagement.Impuls: Bera-

tung für ehrenamtlich Inte-
ressierte, insbesondere zum 
Thema Versicherung im Eh-
renamt – Was muss ich wis-
sen? 

Ort: Burgplatz 1/Stadthaus,  
Zugang Markgrafenstraße 3, 
Öffnungszeiten: 
Mo.- Do. 13–18 Uhr

www.leipzig.de/
stadtbuero

Stadtrat beschließt Neustart für Denkmal
Stiftung Friedliche Revolution soll Freiheits- und Einheitsdenkmal realisieren

Neuer Anlauf für Leipzigs  Frei-
heits- und Einheitsdenkmal: In 
seiner Sitzung am 15. September 
hat der Stadtrat OBM Burkhard 
Jung beauftragt, sich der Schaf-
fung eines nationalen Denkmals 
in Erinnerung an den Herbst ‚89 erneut zu widmen. Jung 
soll den Beteiligungsprozess in 
Gang setzen und die Stiftung 
Friedliche Revolution mit der 
Umsetzung beauftragen.

„Wir freuen uns auf diese 
Aufgabe und sind überzeugt, 
dass mit dieser Entscheidung 
eine weitere Hürde auf dem 
Weg zu dem für Leipzig und 
unser Land insgesamt wichti-
gen Denkmal genommen ist“, 
kommentiert der Vorstandsvor-

sitzende der Stiftung, Prof. Dr. 
Rainer Vor, die Entscheidung. 
Die Stiftung sei sich der großen 
Verantwortung bewusst, die sie 
damit übernehme, und danke 
für das damit entgegengebrach-
te Vertrauen. Als Vertreterin 
der Zivilgesellschaft werde die 
Stiftung auch weiterhin für die 
Denkmalsidee eintreten und 
sich um die zügige Weiterar-
beit an ihrer Verwirklichung 
einsetzen.

OBM Burkhard Jung ver-
weist aus gleichem Anlass 
darauf, dass mit jedem Jahr, 
mit dem wir uns vom Herbst 
89 entfernen, „die Erinnerung 
verblasst und die Zeitzeugen 
immer leiser werden“. Demo-

kratie bedürfe aber beständiger 
Aufmerksamkeit. „Wir tun gut 
daran, mit einem nationalen 
Denkmal daran zu erinnern, 
dass Freiheit und Demokratie 
von Bürgerinnen und Bürgern 
selbst erkämpft und gelebt 
werden müssen“, unterstreicht 
Jung, der auch Vorsitzender des 
Stiftungskuratoriums ist.

Ziel dieses Beteiligungspro-
zesses, so heißt es im Beschluss, 
solle „die zur Realisierung des 
Denkmals notwendigen Ant-
worten auf die Fragen nach der 
Botschaft des Denkmals, dessen 
Standort und nach dem geeig-
neten Wettbewerbsverfahren 
liefern“. Im jetzigen Zeitplan ist 
vorgesehen, dass Jung mit die-

sen Antworten Mitte nächsten 
Jahres im Bundestag in Berlin 
für die finanzielle Unterstüt-
zung durch den Bund wirbt.

Die Stiftung hatte in den 
zurückliegenden Jahren neben 
der Entwicklung des Beteili-
gungskonzepts auch zahlreiche 
Gespräche in der Stadt sowie 
im Bund und im Land Sachsen 
geführt und für Zustimmung 
zu dem Vorhaben geworben. 
Der Haushaltsausschuss des 
Bundestages hatte daraufhin 
Ende November 2020 in seiner 
„Bereinigungssitzung“ ent-
schieden, dass das Denkmals-
vorhaben in Leipzig wieder 
in den Bundeshaushalt aufge-
nommen wird. ■

Live in Muster-Werkstätten 
erleben, wie Stuckateurinnen, 
Friseurinnen und Kosmetike-
rinnen ausgebildet werden, 
können Migrantinnen am  
11. Oktober, 9 bis 14 Uhr, 
zum vierten Fachtag „Women 
at Work“. Die Stadt Leip-
zig veranstaltet mit vielen  
Kooperationspartnern den Tag 
in der Halle A im Werk 2 für 
Migrantinnen. Ihnen werden 
Beratung und Unterstützung 
sowie Jobchancen geboten, 
Ausstellerinnen zeigen ihre 
kunsthandwerklichen Fähig-
keiten – auch jenseits klassi-
scher Ausbildungsberufe.

Daneben berichten Frauen 
in Vorträgen und Gesprächen 

von ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit, außerdem gibt 
es Workshops, die Chancen 
und Wege aufzeigen, um 
in einem Handwerksberuf 
anzukommen.

Schon jetzt bietet die Hand-
werkskammer jeweils am 
letzten Donnerstag des Mo-
nats eine offene Sprechstunde 
im Willkommenszentrum der 
Stadt, Otto-Schill-Straße 2, in 
der sich Migrantinnen dazu 
beraten lassen können.

Anmeldungen und das 
Programm zum Fachtag gibt 
es unter: 

Vierter Fachtag  
„Woman at Work“

www.leipzig.de/
woman-at-work

■ Selbsthilfe

■ Stadtbüro

http://www.leipzig.de/ikw
http://www.leipzig.de/ikw
mailto:staerke-durch-selbst-hilfe@kabelmail.de
mailto:staerke-durch-selbst-hilfe@kabelmail.de
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mailto:selbsthilfe@leip-zig.de
mailto:selbsthilfe@leip-zig.de
mailto:selbsthilfe@leip-zig.de
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http://www.leipzig.de/woman-at-work
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Wie weiter am „Bagger“? Leipzig für faires 
Handeln geehrtStadt hat Bewohnern Entwicklungskonzept vorgestellt und Anregungen eingesammelt

Auftakt für die „faire“ Linie 11: Leipzigs Umweltbürgermeister 
Heiko Rosenthal, Zoo-Chef Dr. Jörg Junhold und Markleebergs 
OBM Karsten Schütze (5./6./7. v. re.) hatten im Dezember 2019 
den Startschuss gegeben.  Foto: Stadt Leipzig

Artenreiche Langgraswiesen für Leipzig

Wiesen-Flockenblume, Wie-
sen-Pippau, Wiesen-Margerite 
oder Acker-Witwenblume 
– sie geben Wildbienen und 
anderen blütensuchenden In-
sekten Nahrung. Damit auch 
künftig im Johannapark diese 
Wildblumen wachsen und als 
Nahrungsquelle dienen, hat das 
Amt für Stadtgrün und Gewäs-
ser in Kooperation mit anderen 
Ämtern in der vergangenen 
Woche auf 1 300 Quadratme-
tern dieses regionale Saatgut 
per Hand eingesät. „Auch in 
unseren gut besuchten und 
denkmalgeschützten, zentralen 
Parkanlagen wollen wir den 
Artenreichtum fördern“, sagt 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal. „Mit den aktuellen 
Maßnahmen im Johannapark 

verfolgen wir das Ziel, langfris-
tig artenreiche Langgraswiesen 
zu entwickeln, die durch ihre 

„Zur Kuhweide“: Jugendspielplatz  
in Liebertwolkwitz wird neu gestaltet

Willkommen im 
Hobby-Paradies

Für die „Wolkser“ Jugend wird 
der Spielplatz saniert. Dafür ist 
das Areal in der Senke zwischen 
den Straßen „Zur alten Sand-
grube“ und „Zur Kuhweide“ in 
Liebertwolkwitz gerade in Ar-
beit und gesperrt.  Marode Spiel-
geräte werden ausgetauscht 
und eine neue Streetballanlage 
angelegt. Für die Jugendli-
chen kommen außerdem ein 
neues Skate-Element und eine 
BMX-Strecke dazu. Interessant 

Die „modell-hobby-spiel“ ist 
zurück. Nach pandemiebeding-
ter Pause startet die 25. Aus-
gabe der Erlebnismesse vom  
1. bis 3. Oktober auf der Neu-
en Messe mit 320 Ausstellern. 
Willkommen sind alle, die sich 
für ein Hobby begeistern oder 
nach einer neuen Lieblings-
beschäftigung für die Freizeit 
suchen, denn die Messe steht für 
Modellbau, Modelleisenbahn, 
kreatives Gestalten, Spiel und 
Sport.Und die Messe will das 
Wiedersehen aktionsreich fei-
ern: An vielen Ständen können 
Produkte ausprobiert werden, 
fast 100 Vereine und Initiativen 
bereiteten derzeit  mit viel Herz-
blut auch Sonderschauen vor. 
Für die Messe gelten Auflagen 
des Hygiene- und Sicherheits-
konzepts. Dazu gehört u. a. auch 
der Ticketverkauf, der 2021 
nur online unter www.modell- 
hobby-spiel/tickets erfolgt oder 
an den Vorverkaufsstellen; die 
Tageskassen entfallen. ■

8700 Autogrammkarten 
fürs Sportmuseum

wird der Platz für junge Leute 
auch durch eine offizielle Graf-
fitiwand und eine Feuerstelle. 
Weil die Stadt auch neue Pflan-
zen setzten will, muss der Platz 
über die Wintermonate gesperrt 
bleiben. 225 000 Euro fließen in 
die Neugestaltung des Platzes 
„Zur Kuhweide“, in dessen 
Planung sich Bürgerinnen und 
Bürger, Kinder, Jugendliche, 
Vereine und der Ortschaftsrat 
eingeschaltet hatten. ■

Alter Johannisfriedhof:  
Historische Grabmale werden restauriert

Auf dem Alten Johannisfried-
hof lässt das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer derzeit Grabma-
le reinigen, konservieren und 
restaurieren. Die Maßnahmen 
dienen dem Erhalt der histori-
schen Grabdenkmale und wer-
den vom Landesamt für Denk-
malpflege fachlich begleitet. Für 
temporäre Einschränkungen 
aufgrund der anstehenden 
Arbeiten, die voraussichtlich 
bis Ende Oktober dieses Jahres 

andauern, bittet das Amt um 
Verständnis.

Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf rund 22 000 Euro und 
werden anteilig durch das Lan-
desprogramm Denkmalpflege 
2021 gefördert. Bereits in den 
vergangenen Jahren konnten 
mit finanzieller Unterstützung 
des Landesprogrammes Denk-
malpflege historische Grabmale 
auf dem denkmalgeschützten
Friedhof restauriert werden.  ■

Blütenvielfalt ein reichhaltiges 
Nahrungsangebot für Insekten 
bieten und ihnen gleichzeitig 

als Lebensraum dienen.“ Auf 
weiteren 900 Quadratmeten tes-
tet Leipzig im Park gerade den 
sogenannten Mahdgutübertrag.  
Hierfür wurde eine artenreiche 
Streuobstwiese in Wahren ge-
mäht, das samenreiche Schnitt-
gut dann zügig auf die Fläche 
im Johannapark gebracht. Hier 
bleibt es so lange liegen, bis die 
Samen ausfallen, keimen und 
später als Wiesen-Platterbse, 
Wiesen-Bärenklau und Gaman-
der-Ehrenpreis erblühen. Leip-
zig wolle damit erste Schritte im 
Pflegekonzept „Clara-Zetkin- 
und Johannapark“ umsetzen, 
das aktuell in Abstimmung mit 
Leipziger Umweltverbänden 
erarbeitet wird, erklärt Rüdiger 
Dittmar, Leiter des Amtes für 
Stadtgrün und Gewässer. ■

Legt selbst mit Hand an: Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal 
beim  Start der Aktion  im Johannapark. Foto: Christian Hüller
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Zwei Flächen im Johannapark haben Saatgut und Mahdgut für Wildpflanzen erhalten

Der „Bagger“ rückt konkret ins 
Visier städtischer Planungen. 
Für das einstige Naturbad 
Nordost in Leipzig-Thekla 
arbeitet die Stadt an einem 
Entwicklungskonzept, um 
das Umfeld mit Bänken, Pa-
pierkörben, barrierearmen 
Wegen und neuen Spielflächen 
attraktiver zu machen. Am  
10. September hat das Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
das Konzept Bürgerinnen und 
Bürgern vorgestellt und ihre 
Meinungen dazu abgeholt.

Für Leipziger ist ihr „Bagger“ 
noch immer beliebtes Naher-
holungsziel. Sie genießen ihren 
Feierabend oder das Wochenen-
de an der großen „Pfütze“ vor 
der Haustür, spazieren, grillen, 
radeln, angeln und baden. Doch 
diese intensive Nutzung rund 
um den im Landschaftsschutz-
gebiet Parthenaue gelegenen 
See hinterlässt seit Jahren schon 
unübersehbare Spuren. Der 
Stadtrat hatte deshalb schon 
2016 beschlossen, das Umfeld 
für die Zukunft fit zu machen, 
und die Stadt mit der Erarbei-
tung eines Entwicklungskon-
zeptes beauftragt, bei dem 
Bürger frühzeitig einbezogen 
werden sollten. 

Am 10. September konn-
ten die Fachplaner dafür am 
See vor rund 80 Leipzigerin-
nen und Leipzigern ihre vier 
mal fünf Meter umfassende 

Bodenplane ausrollen und 
zeigen, was sie planen. Im 
Gespräch waren mehr Bänke, 
barrierefreie und senioren-
gerechte Wege oder mehr 
Radabstellplätze – das könnte 
kurzfristig machbar werden. 
Außerdem verfolgt die Stadt 
die Idee, eine neue Spielfläche 
für kleine Kinder anzulegen 
und auch Jugendliche mit 
einer Freizeitsportanlage zu 
bedenken. Schließlich könnte 
sich auch das „wilde“ Grillen 
künftig auf zwei öffentlichen 
Grillplätzen abspielen. 

Für die Anwohner jedoch 
war das ganz große Thema die 
Gastronomie. Befürchtungen, 
dass die Seeterrasse schließen 
muss, konnten die Planer 
zunächst ausräumen, und 
sie waren dankbar für viele 
weitere Hinweise: Öffentliche 
Toiletten, mehr Sauberkeit 
durch mehr Papierkörbe oder 
Schließfächer für Besucher 
am Nordufer hieß es aus 
den Reihen der Anwohner. 
Vorstellbar wäre auch ein 
Schaukasten, der über Blau-
algen informiert, und mehr 

Abstimmung zu Angelstellen 
mit dem Anglerverband. Und 
auch die Badestelle geriet in die 
Kritik, sie sei verkrautet und 
müsste revitalisiert werden. 
Doch Baden passiert hier auf 
eigene Gefahr. Der Bagger ist 
und bleibt ein Landschaftssee 
und kein öffentliches Badege-
wässer. Welche Anregungen 
der Bürger jetzt in das Entwick-
lungskonzept einfließen kön-
nen, wird das Amt gründlich 
prüfen, das Konzept dann dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung 
vorlegen. ■

Soll wieder besonderer Anziehungspunkt in Leipzig werden: der „Bagger“ in Leipzig-Thekla.   Welche 
Maßnahmen dazu greifen könnten, diskutierten Bürger und Grünflächenplaner. Foto: Stadt Leipzig

Sonderpreis für Projekt Fairtrade-Straßenbahn

Weissmüller, Spitz & Co. kommen nach Leipzig

Besonderer Schatz für das Leipziger Sportmuseum: Thomas Burckhardt 
(im Bild l./Foto: abl/sf) hat dem Team um Museologe Dietmar Schulze 
(r.) die Sammlung von rund 8700 Autogrammkarten von Sportlern aus 
aller Welt geschenkt, die sein Vater Dr. Herbert Burckhardt (1941-2017) 
in mehr als 50 Jahren zusammengetragen hat. „Er hat in der Sowjet-
union studiert, ab 1961 in Moskau, da fing es an. Er ist viel zu Sport-
veranstaltungen gefahren und hat viele Briefe geschrieben, auch in 
die USA“, erzählte Burckhardt bei der Übergabe des Nachlasses seines 
Vaters im Haus Böttchergäßchen. Und er bekam oft Antwort: Größen 
wie Mark Spitz, Johnny Weissmüller oder Roland Matthes unterschrie-
ben für den Sammler. Schulze und weitere Mitarbeiter sichten und sor-
tieren jetzt alles. Eine Auswahl der Karten soll schon im kommenden 
Jahr im Stadtgeschichtlichen Museum zu sehen sein. ■

Messe mit vielen Extras: „mo-
dell-hobby-spiel“ lädt wieder ein. 
 Foto: Messe Leipzig

Seit zehn Jahren trägt Leipzig 
das Prädikat „Fair Trade Town“ 
und wird im Jubiläumsjahr 
erneut für seine Aktivitäten um 
fairen Handel gewürdigt: Beim 
Wettbewerb „Hauptstadt des 
Fairen Handels“ sind die Stadt 
und das Netzwerk „Leipzig 
handelt fair“ mit einem mit 
10 000 Euro dotierten Sonder-
preis für ihre Fairtrade-Straßen-
bahn ausgezeichnet worden. 
Die Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt (SKEW), die 
den Wettbewerb alle zwei Jahre 
auslobt, hatte am 23. September 
die Preisträger verkündet. 

Für das Projekt arbeiteten 
die Städte Leipzig und Mark-
kleeberg zusammen: Sie setzten  
die Linie 11 als Werbeträger für 
fairen Handel mit der Aufschrift 
„Fairer Handel verbindet Städte 
– fairer Handel verbindet Men-
schen“ aufs Gleis, flankiert von 
besonderen Werbeaktionen. 

„Wir freuen uns riesig über 
den Sonderpreis“, so Leipzigs 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal, der im Dezember 
2019 gemeinsam mit Markklee-

bergs OBM Karsten Schütze und 
Leipzigs Zoodirektor Prof. Jörg 
Junhold den Startschuss für das 
Projekt gegeben hatte. „Dabei 
konnten wir wegen der Coro-
na-bedingten Einschränkungen 
noch nicht einmal alle Aktionen 
durchführen, die wir uns für das 
Straßenbahnprojekt eigentlich 
vorgenommen hatten.“

Leipzig engagiert sich ge-
meinsam mit zahlreichen zivil-
gesellschaftlichen Akteuren seit 
2010 im Netzwerk „Leipzig han-
delt fair“ für menschenwürdige 
Lohn- und Arbeitsbedingungen 
und gegen Ausbeutung und 
Kinderarbeit weltweit. Pünkt-
lich am 2. Juli hatte die Stadt 
das Projekt im Namen aller 
Netzwerkmitglieder bei der 
Servicestelle eingereicht. 

Leipzigs Zusammenarbeit 
mit der Fairtrade-Steuerungs-
gruppe in Markkleeberg soll 
jetzt fortgeführt und ausgebaut 
werden. Neben der Fairtra-
de-Straßenbahn sind vier wei-
tere Beiträge als gemeinsame 
Projekte von beiden Städten 
eingereicht worden. ■

Für den Betrieb des Stadtha-
fens Leipzig will die Verwal-
tung dem Stadtrat im Herbst 
2021 einen Vergabevorschlag 
zur Entscheidung vorlegen. 
Eine Auswahlkommission, 
der auch Stadträte aller Frakti-
onen angehörten, hat im Zuge 
des formalen mehrstufigen 
Verfahrens einen geeigneten 
Betreiber ausgewählt. Mehre-
re qualifizierte Bewerbungen 
lagen vor. 

Damit werden die Voraus-
setzungen für einen geordne-
ten und kundenorientierten 
Betrieb des Stadthafens ge-
schaffen. Der private Betrei-
ber übernimmt die Aufgabe 
eines Hafenmeisters und wird 
gleichzeitig umfangreich in die 
dort zu errichtenden Gebäude 
investieren. Neben einem Ser-
vicegebäude für Gastronomie 
und Hafendienstleistungen 
sind auch kleinere Bauten 
zur Unterbringung und Ver-
mietung von Verleihbooten 
vorgesehen. Die Stadt Leipzig 
errichtet die vollständige Ha-
feninfrastruktur mit Hafenbe-
cken, Bootsanlegestellen und 
Bootsliegeplätzen.

Die finanziellen Voraus-
setzungen für die Umsetzung 
des Bauvorhabens sind mit 
der Änderung des Bau- und 
Finanzierungsbeschlusses im 
Mai 2019 sowie der Bewilli-
gung von Fördermitteln im 
Oktober 2019 bereits geschaf-
fen. “■

Hafenmeister 
vorgeschlagen

Anzeigen

(djd). Von einem unbeschwerten 
Leben ohne finanzielle Sorgen 
träumen viele. Mit einem Lotte-
riegewinn kann dieser Wunsch 
zur Wirklichkeit werden. Beim 
Eurojackpot etwa winkt in 
Zukunft gleich zweimal wö-
chentlich die Chance auf einen 
Großgewinn. Pünktlich zu ihrem  
zehnjährigen Bestehen im März 
2022 wird die europäische 
Hoch-Jackpot-Lotterie noch 
attraktiver. Neben dem Freitag 
kommt der Dienstag als zweiter 
Ziehungstermin hinzu. Zudem 
steigt der mögliche Jackpot über 
die Schwelle von 100 Millionen 

bis zu maximal 120 Millionen 
Euro. Eurojackpot startete 2012 
in sieben Ländern, heute sind  
18 Nationen beteiligt. Seither 
hat sich die multinationale Lot-
terie zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt. „Ziel ist es, die Lot-
terie nachhaltig weiterzuent-
wickeln. Mit dem Megajackpot 
und der Dienstagsziehung läuten 
wir eine neue Phase ein“, sagt 
Andreas Kötter, Chairman von 
Eurojackpot. Im Zuge der Neu-
erungen wird die Spielformel 
angepasst. Die Teilnehmer ent-
scheiden sich weiter für 5 Zah-
len aus 50, bei den Euro zahlen 
wählen sie zukünftig aber 2 aus 
12 (statt bisher zwei aus 10). Da-
durch verändert sich die Chance 
auf den ersten Gewinnrang von 
1:96 auf 1:140 Mil lionen. Die 
erste Ziehung mit den neuen 
Spielregeln erfolgt am Freitag, 
25. März 2022.

Noch mehr Chancen aufs große Glück
Eurojackpot bald mit zweiter Ziehung und 120 Mio. Höchstgewinn
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 Einchecken, abfliegen, Ferien
Ein sicherer und sorgenfreier Urlaub in Bulgarien

(djd-ek). Endlich wieder unter 
südlicher Sonne am Strand lie-
gen, träumend aufs Meer schauen, 
kühle Getränke, typische Speisen 
und fremde Kulturen genießen. 
Mit gelungenen Reisemodellen 
locken etwa die Fluggesellschaft 
Bulgaria Air und die Feriendomi-
zile an der bulgarischen Schwarz-
meerküste wie Albena Resort. In 
den Transportzentren von Flug-
hafen bis Shuttle-Bus sowie in allen 
Ferieneinrichtungen bestehen hohe 
Hygiene- und Sicherheitsstandards. 
Das gesamte Personal aus den Berei-
chen Hotellerie, Gastronomie, Spa 
und Animation ist nicht nur geimpft, 
sondern wurde sorgfältig geschult. Es 
ist also vom ersten Moment an für ein 
sicheres Umfeld gesorgt. Die drei füh-
renden 5-Sterne-Anlagen Flamingo 
Grand, Amelia und Maritim Paradi-
se Blue überzeugen durch modernes 
Design und komfortable Zimmer 
mit herrlichem Meerblick. Abwechs-
lungsreiche Themen-Restaurants, 

Cafés und Bars runden das Angebot 
ab. Wer nicht den ganzen Tag am weit-
läufigen Strand entspannen will, kann 
sich zum Beispiel mit Yoga-, Pilates-, 
Aquagym-, Tai Chi-, Zumba- und Ae-
robic-Kursen unter freiem Himmel fit 
halten. Kulturinteressierte finden bei 
Ausflügen zu zahlreichen historischen 
Stätten in der Umgebung jede Menge 
Abwechslung. Zudem bieten die re-
sorteigene Klinik Medica Albena und 
verschiedene Spa-Anlagen ein breites 
Spektrum an Wellness, Massagen, 
Beautybehandlungen sowie medizi-
nischen Anwendungen. Weitere Infos 
gibt es unter www.flamingotours.de.

Foto: djd-ek/Albena-Bulgarien

(djd). Obwohl die allermeisten 
Frauen regelmäßig Intimpflege 
betreiben, schätzen viele das 
Thema als Tabu ein. Laut einer 
Umfrage unter 1.000 deutschen 
Frauen hat über ein Viertel der 
Befragten noch nie über Prob-
leme im Intimbereich gespro-
chen. Dass dies nicht so sein 
muss, zeigen die Italienerinnen: 
Dort waren es nur acht Prozent. 
Frauen sollten tabufrei und ohne 
Schamgefühl über ihren Intim-

bereich sprechen 
können und sich 
informieren, wie sie 
diesen gesund erhal-
ten – am besten beim 
Frauenarzt oder in 
der Apotheke. Denn 
obwohl Duschgels 
und Seife die sen-
sible Haut des In-
timbereichs schädi-
gen können, werden 

diese vielfach für dessen Pflege 
genutzt. Dabei stehen spezielle 
Intimpflegeprodukte bereit, die 
auf die speziellen Bedürfnisse 
der Intimzone angepasst sind, 
etwa Sagella. 

Mehr Infos bieten  
www.w-wie-weiblich.de,  

www.facebook.com/ 
wwieweiblich und  

www.instagram.com/ 
w_wie_weiblich.

„Problemzone“ Intimpflege
Tabu brechen und darüber sprechen
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Ihre Ansprechpartner 
für Werbung im 
Leipziger Amtsblatt

Sarah Lorek & 
Sarah Steppat 

Telefon: 0341/2181 2725
E-Mail: info@
leipziger-amtsblatt.de
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzungen 2021 und 
2022 der Stadt Leipzig gemäß § 76 Abs. 3 der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 01.01.2018
Mit Schreiben vom 02. September 2021, AZ.: 20-
2222/6/23, erteilte die Landesdirektion Sachsen 
die Genehmigung zu den genehmigungspflich-
tigen Teilen der Haushaltssatzungen 2021 und 
2022 der Stadt Leipzig.
1. Die in § 2 der am 31. März 2021 vom Stadtrat 

der Stadt Leipzig beschlossenen Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021 und für 
das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamt-
beträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 346.301.000 
EUR sowie für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 
135.271.300 EUR werden genehmigt.

2. Die in § 3 der Haushaltssatzung für die 
Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgesetzten 
Gesamtbeträge der Verpflichtungsermäch-
tigungen werden für das Haushaltsjahr 
2021 i. H. v. 170.318.850 EUR und für das 
Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 296.752.450 EUR 
genehmigt. Im Übrigen sind sie genehmi-
gungsfrei.

3. Die vorstehenden Genehmigungen werden 
verbunden mit folgenden Auflagen:

3.1 Der Landesdirektion Sachsen ist in den 
Doppelhaushaltsjahren jeweils innerhalb 
eines Monats zum Stand 31. März, 30. Juni, 
30. September sowie 31. Dezember über den 
Haushaltsvollzug und die voraussichtliche 

Haushaltsentwicklung zum Jahresende zu 
berichten.

3.2 Die Kreditaufnahme in den Jahren 2021 
und 2022 ist an den tatsächlich realisierten 
Investitionsumfang anzupassen. Der Lan-
desdirektion Sachsen ist ein Bericht über den 
Stand der Umsetzung der Investitionspläne, 
untergliedert nach Teilhaushalten, und der 
daran angepassten Kreditaufnahme jeweils 
mit dem Halbjahresbericht bzw. Vollzugsbe-
richt zum Jahresende vorzulegen.

3.3 Die Stadt Leipzig hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die ge-
setzlichen Voraussetzungen für den Haus-
haltsausgleich im Finanzplanungszeitraum 
vorliegen und die Zahlungsfähigkeit ab 
2023 sichergestellt werden kann. Hierfür 
sind eigenverantwortlich geeignete Konso-
lidierungsmaßnahmen, wie insbesondere 
die Rückführung des aufgenommenen Kas-
senkredits und der Aufbau einer Rücklage 
an verfügbaren Mitteln, zu prüfen und zu 
ergreifen. Kann ein Haushaltsausgleich ab 
dem Haushaltsjahr 2023 nicht dargestellt 
werden, wird die Stadt Leipzig mit der 
Erstellung der nächsten Haushaltssatzung 
ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen 
haben.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
den voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  2.030.698.180 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 2.100.760.630 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf  -70.062.451 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 18.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 8.300.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 9.700.000 EUR
- Gesamtergebnis auf -60.362.451 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
 ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 55.166.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem 
 Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf   -5.195.851 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.917.360.457 EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.969.540.761 EUR
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -52.180.304 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 97.189.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  256.394.074 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf -159.204.544 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  -211.384.848 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 389.058.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 93.257.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 295.801.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   84.416.152 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 346.301.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 312.065.704 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird 
- für die Stadtkasse auf 400.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.
Gewerbesteuer auf  460 v. H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt werden übertragen, sofern 
diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegen-
überstehen. Eine Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budgetverant-
wortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 
2021 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige 
Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des 
Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2021 ausweislich der 
Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses in Ausübung des Wahl-
rechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haushaltsjahr 2021. ■

Leipzig, den 10.09.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2021/2022
Haushaltssatzung der  
Stadt Leipzig für das  
Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die 
Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die 
Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
den voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  2.041.929.977 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 2.159.196.480 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf  -117.266.503 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  12.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 950.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 11.050.000 EUR
- Gesamtergebnis auf -106.216.503 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
 des ordentlichen 
 Ergebnisses aus Vorjahren auf  0 EUR
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
 Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 53.939.683 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem 
 Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf  -52.276.820 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.930.347.622 EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  2.019.099.784 EUR
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -88.752.162 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 150.514.918 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  295.763.506 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -145.248.588 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  -234.000.750 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 166.111.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 81.340.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 84.771.300 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   -149.229.450 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 135.271.300 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungs-Maßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 721.602.850 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird 
- für die Stadtkasse auf 400.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.
Gewerbesteuer auf  460 v. H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt werden übertragen, sofern 
diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegen-
überstehen. Eine Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budgetverant-
wortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 
2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige 
Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des 
Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 ausweislich der 
Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses in Ausübung des Wahl-
rechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haushaltsjahr 2022. ■

Leipzig, den 10.09.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2021/2022
Haushaltssatzung der  
Stadt Leipzig für das  
Haushaltsjahr 2022

3.4 Die Stadt Leipzig hat den Bedarf für die ge-
planten Investitionsmaßnahmen einschließ-
lich der aus Vorjahren übertragenen Ermäch-
tigungen für Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
hinsichtlich ihrer Priorisierung zu überprü-
fen. Mit dem nächsten Haushaltsplan ist in 
der Übersicht der geplanten Investitionen 
eine Zuordnung der Maßnahmen zur infra-
strukturellen Grundversorgung kenntlich 
zu machen.

3.5 Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen wird vorbehalten.

4.  Der in § 4 der am 31. März 2021 beschlossenen 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 
in Höhe von 400.000.000 EUR wird geneh-
migt.

5. Der in § 4 der am 31. März 2021 beschlossenen 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 
in Höhe von 400.000.000 EUR ist genehmi-
gungsfrei.

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 

Anfang gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn,
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dieser Abdruck entspricht der Veröffent-
lichung im Elektronischen Amtsblatt vom 
18.09.2021. Die öffentliche Auslegung erfolgte 
bereits vom 20.09. bis 24.09.2021.■ Termine

Die Stadt Leipzig gibt seit 06. April 2021  
ein ELEKTRONISCHES AMTSBLATT unter  

www.leipzig.de/amtsblatt heraus. 

Dieses Amtsblatt ist rechtlich bindend.

Nachfolgende Bekanntmachungen  
(ausgenommen Baugenehmigungen,  
Ausschreibungen und Informationen)  

stellen einen Auszug aus dem  
Elektronischen Amtsblatt  

Ausgabe 11/2021 vom 18.09.2021 dar.

Wir erhielten die traurige Nachricht,  
dass unsere langjährige Mitarbeiterin 

Gabriele Emmrich
aus dem Amt für Schule  
am 12. September 2021 

im Alter von 63 Jahren verstorben ist. 

Mit ihr verlieren wir eine freundliche,  
engagierte und zuverlässige Mitarbeiterin, 

die wir stets in guter Erinnerung  
behalten werden.

Oberbürgermeister  Personalrat

Mit großem Bedauern erhielten wir  
die traurige Nachricht, dass unsere  

langjährige und geschätzte Mitarbeiterin

Stephanie Richter
völlig unerwartet und viel zu früh am 

17.09.2021 verstorben ist.

Stephanie Richter war für das gesamte  
Standesamt immer eine fürsorgliche,  

zuverlässige und loyale Kollegin. 
Sie hat mit ihrer offenen, sympathischen und 

humorvollen Art Herzen geöffnet.
Wir trauern um unsere Kollegin,  

deren Verlust uns zutiefst berührt.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie  

und allen Angehörigen.

Oberbürgermeister  Personalrat

Traueranzeigen der 
Stadtverwaltung 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
29.09.2021, 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 
262, Sitzungssaal des Stadtrates, Martin-
Luther-Ring 4-6
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestäti-

gung der Tagesordnung
 - Protokollbestätigung
 - Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 

vom 08.09.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-

fentlicher Sitzung
 - Bericht aus Beteiligungen
 - Beratung der Vorlagen I
 - Vergabe der Lieferung, Installation, Anpas-

sung und Pflege einerAnwendung zur Ablö-
sung der Barschecks in der Stadtverwaltung 
Leipzig (Nacherfassung VII-DS-04884)

 - Vergleich zur „Vereinbarung zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Stadt 
Leipzig zum Grundstück Richterstraße 
4-6, Flurstück 3587 Gemarkung Leipzig“ 
(Nacherfas-sung VII-DS-02833)

 - Errichtung von Spielplätzen (Bestätigung 
gem. § 79 (1) Sächs-GemO) [Nacherfassung 
VII-DS-02865] Mittelübertragung vom Er-
gebnis- zum Finanzhaushalt

 - Zuschlag für Beratungsleistung Bench-
marking IT-Leistungen und Infrastruktur 
(Nacherfassung VII-DS-01919)

 - Jahresabschlussreports bbvl 2020 – Nach-
lieferung

 - Informationen ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Leipziger Amtsblatt online:

Ratsinformationssystem:

https://ratsinfo.leipzig.de

www.leipzig.de/amtsblatt
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I. Vorbemerkung 
Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrund-
sätzen handelt es sich um städtische Vorgaben 
und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) 
und untergesetzlichen Verordnungen bleiben 
hiervon unberührt und sind zu beachten. 
II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
Die Sächsische Kommunalhaushaltsverord-
nung (SächsKomHVO) ermöglicht durch die 
Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaf-
tung des Haushalts. Durch die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit sind die einbezogenen 
Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl 
deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig, 
je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder 
ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe 
der Einsparungen bei den deckungspflichtigen 
Ansätzen entstehen zu den Festlegungen 1 
und 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des 
§ 79 SächsGemO. 
Festlegungen: 
1.  Die Ansätze für investive Auszahlungen 

der Produktbereiche 21-24 (Schulträger-
aufgaben) und 36 (Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe) werden entsprechend § 20 
Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig de-
ckungsfähig erklärt. 

2. Die konsumtive und investive Sportför-
derung (Produktuntergruppen 4210, 4241 
und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 
SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig 
erklärt. 

3.  Die Ansätze für Verpflichtungsermächti-
gungen werden entsprechend § 20 Abs. 3 
SächsKomHVO für gegenseitig deckungs-
fähig erklärt. 

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Auf-
wendungen/Auszahlungen 
Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushalts-
plan für die Führung der Haushaltswirtschaft 
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III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Auf-
wendungen/Auszahlungen 
Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushalts-
plan für die Führung der Haushaltswirtschaft 

verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGemO 
unter gewissen Voraussetzungen die Mög-
lichkeit der über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und 
außerplanmäßig sind Aufwendungen und 
Auszahlungen, für deren Zweck keine Mittel 
veranschlagt sind. 
Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich 
korrekten Zuordnung von Haushaltsmitteln 
zwischen verschiedenen Budgets handelt es 
sich nicht um über- bzw. außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des 
§ 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung 
der ordnungsgemäßen Zuordnung der Budgets 
sowie Finanzmittel entsprechend der neuen 
Dezernatsstruktur einschließlich der Neu-
strukturierung der Fachämter und der damit 
verbundenen Neuzuordnung der Aufgaben 
(vgl. VII-DS-01278) sowie sonstige Mittelver-
schiebungen, soweit die Mittelbereitstellung 
für den bestimmten Zweck erhalten bleibt und 
eine zweckentsprechende Zuordnung erfolgt. 
Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es 

sich im Wesentlichen um 
-  Verschiebungen haushaltsrechtlich budget- 

konkrete Zuordnungen innerhalb der glei-
chen Produktgruppe, 

-  Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund 
der COVID-19-Pandemie in das Sonderer-
gebnis sowie 

-  Verschiebungen zwischen einzelnen Bud-
gets, wenn sich unterjährig zeigt, dass die 
Neuzuordnung zu einem anderen Budget 
haushaltsrechtlich oder aufgrund der Auf-
gabenstruktur des jeweiligen Amtes korrekt 
wäre (ggf. Abweichung Produktgruppe). 

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv 
zu verbuchen, so kann das dafür eingeplante 
Budget als investives Budget nach Abstimmung 
mit der Stadtkämmerei umverteilt werden. 
Dazugehörige Erträge sind ebenfalls umzubu-
chen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend 
Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich. ■
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Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt 
Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 

 Termine

Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygiene
regeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knaut-
naundorf
27.09.2021 um 18.30 Uhr im ehemaligen Ge-
meindeamt in Knautnaundorf, Schkorlopper 
Straße 34, 04249 Leipzig
 - Protokollkontrolle 28.06.2021
 - Vorstellung der ersten Entwürfe zum Ausbau 

der Rehbacher Straße
 - Stand Konzeption der Ortschaft zum The-

menjahr 2023
 - Vorstellung erster Entwürfe für Knaut-

naundorf durch Dr. Nabert
 - Anträge und Informationen der Ortschafts-

räte
Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
27.09.2021 (Sondersitzung) um 18 Uhr im Leip-
zig Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 Leipzig 
 - Erläuterung zum Bebauungsplan Nr. 422 

„Radefelder Allee West“ frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit durch Herrn 
Christiansen, Sachgebietsleiter und Herrn 
Mehrwald Mitarbeiter Stadtplanungsamt 
Leipzig,

 - Bebauungsplan Nr. 422 „Radefelder Allee 
West“, Stellungnahmen des Ortschaftsrates 
ab 2016 bis 2020

Ortschaftsrat Burghausen
28.09.2021 um 19 Uhr im Sitzungszimmer des 
ehemaligen Gemeindeamts Burghausen, Mil-
titzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Protokollkontrolle
 - Information des Saale-Elster-Kanal Förder-

verein über die weitere Entwicklung des 
Saale-Leipzig-Kanal und dessen Fortschritt

 - Vorberatung des Verwaltungsstandpunktes 
Nr. VII-A-02793-VSP-01 – Konzept zur Stär-
kung der Nordwestaue unter Betrachtung 
landwirtschaftlicher Flächen erstellen ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygiene-
regeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat West
27.09.2021, 18 Uhr im Großen Saal des Freizeit-

treffs Völkerfreundschaft  
- Information zu offenen Anfragen und zu im 

SBB behandelten Anträgen und Vorhaben 
in der Ratsversammlung

- Leipziger Modellschule – Anteilsfinanzie-
rung für Hortbereich

- SBB Antrag: Erweiterung bzw. Neubau von 
Sportplätzen im Leipziger Westen 

- Beseitigung von Winterschäden auf Leipzi-
ger Haupt- und Nebenstraßen

- Stadtbezirksbudget, 1. und 2. Lesung
Stadtbezirksbeirat Südost
28.09.2021, 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, 
Gletschersteinstraße 9, 04299 Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Erinnerungspolitik Parkstadt Dösen
Stadtbezirksbeirat Süd
29.09.2021, 18.00 Uhr, Immanuel-Kant-
Gymnasium, Zimmer 111, Scharnhorststraße 
15 (und voraussichtlich per Videokonferenz 
– https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/
stadtbezirksbeirat-sued)
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
Stadtbezirksbeirat Nordost
29.09.2021, 17.30 Uhr, im KulturGut Schloss 
Schönefeld, Zeumerstr.1, 04347  Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Fünf Fluglärm-Messstationen für den Leip-

ziger Norden
Stadtbezirksbeirat Nord
30.09.2021, 17.30 Uhr, im Kulturhof Nord, 
Kultursaal, Eisenacher Straße 72, 04155 Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Baubeschluss Neubau 5-zügiges Gymnasium 

mit 3-Feld-Sporthalle an der Messe-Allee ■
(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Die öffentlichen Pilzberatungen können nach 
telefonischer Vorabsprache ab sofort ganzjährig 
in Anspruch genommen werden. Das Angebot 
richtet sich an alle Pilzfreunde und insbesondere 
an Pilzsucher, die sich zu ihren eigenen Funden 
erkundigen möchten. Hierfür stehen fünf Berate-
rinnen und Berater zur Verfügung, die kostenfrei 
informieren::
Heike Bunk,  Gerichshain, OT Posthausen
    0152/09 25 10 15 
Maria Swoboda,  Leipzig-Grünau
    0174/9 49 05 82; 0341/26 59 42 41
Franz Swoboda,  Leipzig-Grünau 
    0152/9 07 58 26; 0341/26 59 42 41
Anke Michalke,  Sellerhausen-Stünz 
    01590/5 52 68 85
Chris Hennig,  Burghausen-Rückmarsdorf
    0163/5 38 26 26
Die Pilzberatungsstelle des Veterinär- und Lebens-
mittelaufsichtsamtes bleibt hingegen dauerhaft 
geschlossen. Im vergangenen Jahr konnten die 
Beratungen aufgrund der Corona-Pandemie bereits 
nicht wie gewohnt vor Ort stattfinden. Dafür bietet 
das Amt für Umweltschutz mit dem Umweltinfor-
mationszentrum der Stadt Leipzig (UiZ) jetzt eine 
neue Anlaufstelle: Zwischen dem 16. August und 
dem 15. November ist jeweils montags von 15 bis 17 
Uhr Pilzberatung im UiZ (Prager Straße 118 – 136, 
Haus A.II). Es wird auch hier um telefonische Vor-
anmeldung gebeten unter 0341 123-6711. Weitere 
Informationen zu den Beratungsterminen gibt es 
im Internet auf www.leipzig.de/uiz. ■

Pilzberatung in Leipzig ist 
jetzt ganzjährig möglich

Ländliche Neuordnung: BZV Holzhausen
Stadt: kreisfreie Stadt Leipzig
Verfahrenskennzahl: 130181
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

I. Feststellung
Die Ergebnisse der Wertermittlung im Be-
schleunigten Zusammenlegungsverfahren 
Holzhausen werden hiermit gemäß § 32 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. 
I S. 546), in der geltenden Fassung i.V.m. § 6 
Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Flur-
bereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsan-
passungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 
(SächsGVBl. S. 1429) festgestellt.

II. Begründung
Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) wa-
ren zu ermitteln, um die Teilnehmer wertgleich 
abfinden zu können.
In den Nachweisungen über die Ergebnisse der 
Wertermittlung (Wertermittlungskarte, Werter-
mittlungsrahmen) wurden die Ergebnisse der 
Wertermittlung zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den 
Teilnehmern in einer Teilnehmerversammlung 
am 07.06.2021 im Neuen Rathaus der Stadt 
Leipzig erläutert, von ihnen beschlossen und 
anschließend als Anlage zum Protokoll an die 
Teilnehmer am 07.07.2021 versandt. Schriftliche 
Einwände konnten bis zum 09.08.2021 erhoben 
werden.
Während der Beteiligung wurden keine Ein-
wendungen gegen die Ergebnisse der Werter-
mittlung erhoben.
Dieser Feststellungsbeschluss wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wert-
ermittlung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe unter Angabe des Aktenzeichens 
62.21-130181 Widerspruch erhoben werden. Die 
Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen bei der
Teilnehmergemeinschaft BZV Holzhausen
bei der kreisfreien Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Hausanschrift Postanschrift

Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemein-
schaft BZV Holzhau-
sen, Stadthaus, Zi. Nr. 
453, Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformati-
on und Bodenordnung
Teilnehmergemein-
schaft BZV Holzhau-
sen
04092 Leipzig

Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1.  Der Widerspruch kann unter geoinformati-

on@leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß 3a Abs. 2 S. 
2, 3 VwVfG erhoben werden.

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz 
erhoben werden.

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. ■
Leipzig, den 15.09.2021

gez. L. Püngel
Die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft

BZV Holzhausen

Feststellung der Ergebnisse  
der Wertermittlung

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung 
Friedhöfe, gibt bekannt, dass bei nachfolgend 
aufgeführten Grabstätten auf den kommunalen 
Friedhöfen 3 Monate nach der öffentlichen 
Bekanntmachung, gemäß § 30 Absatz 1 und 3 
der Friedhofssatzung für die Benutzung der von 
der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe vom 
15.12.2010, das Nutzungsrecht entschädigungs-
los entzogen wird.Die Nutzungsberechtigten 
sind trotz mehrmaliger Hinweise ihren Pflichten 
nicht nachgekommen.

Entzug des Nutzungsrechts von Grabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen

Friedhof 
Grabbezeichnung 
Verfallstag Verstorbener

Südfriedhof
VI. 6 Urnenrabatte 242 
15.03.2029 Faust
   
Sellerhausen
V. 2 Urnenrabatte 166 
04.03.2040 Koch ■

Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der 
Stadt Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig – Untere Wandelhalle, gegenüber den 
Zimmern 72-75 – wurden von der Stadtver-
waltung Leipzig als Stelle zur öffentlichen 
Zustellung durch Bekanntmachung einer 
Benachrichtigung im Sinne des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) allgemein 
bestimmt. ■

Dezernat Allgemeine Verwaltung
Hauptamt

Öffentliche Zustellung durch  
Bekanntmachung einer Benach-
richtigung im Sinne des Ver-
waltungszustellungsgesetzes

Die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur  
Feststellung des amtlichen Endergebnisses 
der Bundestagswahl vom 26.09.2021 in den 
Wahlkreisen 152 (Leipzig I) und 153 (Leipzig 
II) findet am Montag, dem 04.10.2021 um 9.00 
Uhr im Festsaal des Neuen Rathauses, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig statt.
Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat  
Zutritt. ■ 

Stadt Leipzig
Amt für Statistik und Wahlen

Sitzung des  
Kreiswahlausschusses zur  

Ergebnisermittlung  
Bundestagswahl 2021

■ Termine

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
27.09.2021, 17.00 Uhr, Neues Rathaus, 
Festsaal
- Festlegungsprotokoll vom 13.09.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht 

öffentlicher Sitzung 
 - Grunderwerb von zwei Teilflächen an der 

Schulze-Delitzsch-Straße – Grunderwerb von 
Deutscher Bahn – Erst- und Zweitvorlage –  
VII-DS-01353

 - Erwerb einer großen Ausgleichsfläche an 
der Schulze-Delitzsch-Straße – Erst- und 
Zweitvorlage – VII-DS-02718

 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kin-
dertageseinrichtung „Kita Sonnenhügel“, 
Am Hohlweg 2 (Nacherfassung VII-DS-02006) 
VII-DS-06015

 - Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 33. nicht öffentlichen 
Sitzung am 05.07.2021
 - GVA-Nr. VII-122/2021: Verkauf von Flächen 

im IP-Nord zur Errichtung eines Autohofs – 
Erstvorlage – Vorlage: VII-DS-02089-NF-02

Beschlüsse aus der 34. öffentlichen Sitzung 
am 19.07.2021
 - Es wurden keine Vorlagen beschlossen. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig mit der 
Nummer 15868 wird hiermit für ungültig 
erklärt. ■

Dienstausweis  
ungültig

Straßensperrungen  
zur Bundestagswahl 
am 26. September

Zur ordnungsgemäßen Absicherung der Bun-
destagswahl am Sonntag, 26. September, sind 
am Dittrichring und in der Großen Fleischer-
gasse umfangreiche verkehrsorganisatorische 
Maßnahmen notwendig. Am Wahltag werden 
zwischen 18 und 24 Uhr folgende Straßen für 
den Verkehr gesperrt:
· Oberer Dittrichring zwischen Thomaskirch-

hof und Barfußgäßchen
· Große Fleischergasse zwischen Barfußgäß-

chen und Parkplatz Große Fleischergasse.
Für den Oberen Dittrichring und die Große 
Fleischergasse besteht am 26. September zudem 
absolutes Haltverbot. Die Zufahrt zum Park-
platz Große Fleischergasse ist jedoch möglich. ■

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 
0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. u. 4. Di./Monat (15.00-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Claudia Schaefer, Tel. 
0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike Rockmann, 
Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter- 
N-NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle? 
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermö-
gensrechtliche Ansprüche (z. B. Zahlungsansprüche), 
über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen 
Ehre kann die Schiedsstelle helfend und streit-
schlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten 
geschieht freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In 
solchen Fällen können Sie sich direkt an die Schieds-
stelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Am Dienstag, 12. Oktober, bietet das Umwelt-
informationszentrum (UiZ) zusammen mit der 
Verbraucherzentrale Sachsen im Technischen 
Rathaus eine anbieterunabhängige Energiebera-
tung an. Zwischen 16 und 18 Uhr können sich alle 
Angemeldeten zum Energiesparen im Haushalt, 
baulichen Wärmeschutz, Einsatz regenerativer 
Energien sowie zu Fördermöglichkeiten und 
Strom- bzw. Heizkostenabrechnungen beraten 
lassen. Persönliche Beratungstermine können 
nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter 6 96 29 29 vergeben werden. Innerhalb der 
Beratung können auch kostenfrei Strommessgeräte 
ausgeliehen werden. Weitere Infos gibt es unter 
1 23-67 11, www.leipzig.de/uiz oder persönlich 
im UiZ (Prager Str. 118 - 136, Haus A.II), Di. und 
Do., 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. ■

Zum Thema Rad und Radverkehr können Sie sich 
am Dienstag, den 26. Oktober, im Umweltinfor-
mationszentrum (UiZ) persönlich beraten lassen. 
Von 14.00 bis 17.00 Uhr berät der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) vor dem 
UiZ zu umweltfreundlicher Mobilität. Individu-
ell beraten wird unter anderem zu den Themen 
Fahrradleihe, Versicherungen, Kindersitze sowie 
das Reisen mit dem Fahrrad. Von 15.00 bis 17.00 
Uhr steht zudem der Radverkehrsbeauftragte  
Dr. Christoph Waack für Fragen zum Thema 
Radverkehr und Radverkehrsinfrastrukur im UiZ 
persönlich zur Verfügung. Termine werden hierfür 
nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
1 23-67 11 vergeben. Weitere Infos gibt es unter 
123-67 11, www.leipzig.de/uiz oder persönlich 
im UiZ (Prager Str. 118 - 136, Haus A.II), Di. und 
Do., 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. ■

Energie sparen im Haushalt: UiZ 
bietet kostenlose Beratung

Sprechstunde zu Radverkehr 
und umweltfreundlicher  

Mobilität 
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Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt  
Leipzig für das Stadtgeschichtliche Museum

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Samm-
lungen des Stadtgeschichtlichen Museums 
Leipzig auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 2 und 
73 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 9 bis 
14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der zurzeit geltenden Fassung 
folgende Entgeltordnung:

§ 1  
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen 
des Stadtgeschichtlichen Museums sind 
entgeltpflichtig:

-  Dauerausstellungen
-  Wechsel- und Sonderausstellungen
-  Führungen
-  Veranstaltungen
-  Projekte
- Sammlungsbestände
- Sonstige Leistungen nach ANHANG 2 zu 

dieser Entgeltordnung
(2) Zu den Sammlungen des Stadtgeschichtli-

chen Museums (Altes Rathaus, Haus Bött-
chergäßchen, Sportmuseum) gehören:

- Sammlung Alltagskultur/Volkskunde
- Sammlung Kunst/Kunsthandwerk
- Sammlung Stadt- und Landesgeschichte
- Sammlung Musik- und Theatergeschichte
- Sammlung Numismatik
- Sammlung Militaria
- Fotothek
- Sammlung Vor- und Frühgeschichte/Ar-

chäologie
- Sammlung wissenschaftliche Fachbiblio-

thek/Lesesaal
- Sammlung Sportgeschichte

§ 2
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle 
Personen, die Leistungen des Stadtgeschicht-
lichen Museums in Anspruch nehmen. Bei 
Minderjährigen ist Entgeltschuldner der 
gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Entgeltbemessung

Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach 
den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4  
Höhe der Entgelte

(1)  Eintrittspreise (ANHANG 1)
(2)  Entgelte für die Benutzung der wissenschaft-

lichen Fachbibliothek, der Fotothek und der 
weiteren Sammlungen (ANHANG 2)

§ 5  
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach AN-
HANG 1 kann in Anspruch genommen 
werden:

• auf der Grundlage gesamtstädtischer Rege-
lungen für Inhaber Leipzig-Pass und Ehren-
amtspass-Inhaber der Freiwilligen-Agentur 
und der sächsischen Ehrenamtskarte in Höhe 
von 50 % des Preises für Vollzahler

• von Teilnehmern/-innen an Integrations-
kursen, berufsbildenden Maßnahmen und 
Qualifikationskursen zur Wiedereingliede-
rung auf dem Arbeitsmarkt sowie Dienstleis-
tenden im Bundesfreiwilligendienst (BFD), 
den Jugendfreiwilligendiensten, Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ 
Politik etc.) und Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) in Höhe von 50 % des Preises für 
Vollzahler

• von Schülern, Auszubildenden und Stu-
denten ab dem vollendeten 19. Lebensjahr, 
die sich in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden, in Höhe von 50 % des Preises für 
Vollzahler 

• von Inhabern der Leipzig-Card, Wehr-
dienstleistenden und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehin-
dertengesetz mit einem Behinderungsgrad 
ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden 
Ausweises in Höhe von 50 % des Preises für 
Vollzahler

•  von entgeltpflichtigen Begleitpersonen für 
minderjährige Besucher des Kindermuseums 
im Haus Böttchergäßchen in Höhe von 50 % 
des Preises für Vollzahler

• für Abendkarten – letzte Öffnungsstunde 
vor Schließung des Museums – in Höhe von 
50% des Preises für Vollzahler

(2) Kein Entgelt nach ANHANG 1 ist zu ent-
richten:

- von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 
wenn der Ausweis den Nachweis über die 
Notwendigkeit einer Begleitperson enthält

- von Schülergruppen einschließlich deren 
Begleitpersonen, Kindern und Jugendlichen 
bis zum vollendeten 19. Lebensjahr, ausge-
nommen der unter Punkt D (sonstige Ver-
anstaltungen) und unter Punkt E (sonstige 
Entgelte, Ausleihe Audioguide) festgelegten 
Preise

- für Schülergruppen einschließlich deren 
Begleitpersonen, deren Teilnehmer das 19. 

Lebensjahr vollendet haben und sich in einem 
Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasi-
um, Berufsschule, Studium), ausgenommen 
der unter Punkt D (sonstige Veranstaltungen) 
und unter Punkt E (sonstige Entgelte, Aus-
leihe Audioguide) festgelegten Preise

- von Mitgliedern des sächsischen Muse-
umsbundes, von Mitgliedern mit ICOM-
Ausweis (Internationaler Museumsbund) 
und von Mitgliedern mit DMB-Ausweis 
(Deutscher Museumsbund), Inhabern eines 
Presseausweises, Mitgliedern der Hierony-
mus-Lotter-Gesellschaft zur Förderung des 
Stadtgeschichtlichen Museums e. V.

- Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, Re-
ferendare, Erzieher, Stadtführer, Studierende 
der museumsrelevanten Fächer)

- von Vertrags- und Kooperationspartnern, 
Leihgebern und Mitwirkenden des Pub-
likumsbeirates des Stadtgeschichtlichen 
Museums

- am ersten Mittwoch eines Monats und für 
eine am ersten Mittwoch in jedem Monat 
jeweils 17.00 Uhr angebotene Führung durch 
das Stadtgeschichtliche Museum.

- im Rahmen von Museumsfesten, Tagen der 
offenen Tür etc.

- für Marketingzwecke dürfen 100 Tickets p.a. 
i.R. z.B. für Verlosungen entgeltfrei vergeben 
werden (bis 100 St./Jahr)

- für Marketingzwecke z. B. „Gutscheinhefte“ 
anbieten (zwei für 1 Preis), dafür Gratisein-
trag des Kooperationspartners in diesem 
Heft.

- zu den Ausstellungseröffnungen.
(3)  Ermäßigung des Entgelts für die Benutzung 

der Sammlungen nach

 ANHANG 2 - für Veröffentlichungen von 
Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des 
Grundentgeltes (siehe Anhang 2, Anlage 1, 
Punkt 3 a – c) kann mit folgender Maßgabe 
in Anspruch genommen werden:

- für nachweisbar wissenschaftliche oder 
gemeinnützige Zwecke (Der Nachweis ist 
durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnützi-
gen Zwecken auch durch eine widerrufliche 
und befristete vorläufige Bescheinigung des 
Finanzamtes zu belegen.)

- für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit 
die Benutzung in einer Sache erfolgt und 
Gegenseitigkeit gewährt wird

(4) Kein Entgelt ist zu entrichten nach AN-
HANG 2 für die Benutzung des Lesesaals der 
Biblio-thek inklusive der dort vorhandenen 
Recherchemöglichkeiten.

(5) Keine Entgelterhebung für Einrichtungen der 
Stadt Leipzig für die Nutzung der Sammlung

(6) Ermäßigungen können nicht kumulativ 
beansprucht werden. Maßgeblich ist die im 
Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 6  
Inkrafttreten/Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2021 in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2022 bzw. bis zum 
Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auf 
Beschluss des Stadtrates. ■

Leipzig, 16.09.2021
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Entgelte für Ausstellungen und Veranstaltungen
Eintrittspreise  
A. Dauerausstellungen
 Altes Rathaus, Schillerhaus, Museum zum Arabischen Coffee 

Baum
     (in €)
Altes Rathaus
 Einzelkarte Vollzahler 6,00
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % 3,00
 
 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) 5,00
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00
 Gewerbsmäßige Führungen externer Anbieter sind im 
 Alten Rathaus des Stadtgeschichtlichen Museums nur 
 nach vorheriger Genehmigung
 und gegen Entrichtung von 1,00 Euro pro Person 1,00
 
Schillerhaus
 Einzelkarte Vollzahler 3,00
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % 1,50
 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) 2,50
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00
Museum zum Arabischen Coffe Baum
 Einzelkarte Vollzahler entgeltfrei
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % entgeltfrei
 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) entgeltfrei
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00
B. Sonderausstellungen
Haus Böttchergäßchen (in €)
 Einzelkarte* Vollzahler 4,00 – 15,00
 Einzelkarte* ermäßigt nach § 5 50 % 2,00 - 7,50
 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen * (Erwachsene/pro Person) 3,00
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00
* Der Preis für Sonderausstellungen wird in Abhängigkeit von Größe, 
Umfang und Aufwand bis maximal/pro Person 15,00 € festgelegt.
C. Kombikarten
Kombikarten für Dauer- und Sonderausstellungen

Altes Rathaus, Schillerhaus, Haus Böttchergäßchen
Kombikarte Vollzahler  12,00
Kombikarte ermäßigt nach § 5 50 % 6,00
Jahreskombikarte 12 Monate
(gültig für den Besuch der Dauer- und Sonderausstellung)
Jahreskombikarte Vollzahler  50,00
Jahreskombikarte ermäßigt nach § 5 (50%) 25,00
D. Sonstige Veranstaltungen
- Gruppen in Schul- und Ausbildungsverhältnissen (Schüler, 
 Azubis, Studierende, Teilnehmende von Sprach- und 
 Integrationskursen etc. mit pädagogischer Betreuung)  1,00
- Einzelkarte für Kurzführungen bis max. 15 Minuten 1,00
 
- Geburtstage und vergleichbare Formate bis 10 Personen 90,00
- Materialkosten für gestalterische Arbeiten (zusätzlich 
 zum Eintritt pro Person je nach Kosten und 
 Aufwand bis maximal)  8,00
- Workshops je nach Kosten und Aufwand 
 pro Person bis max. 18,00
- Workshop für Gruppen bis max. 90,00
- Mehrtägige Kurse oder Kolleg-Veranstaltungen 
 pro Person max. 400,00
- Ferienveranstaltungen:
 Schüler ohne Ferienpass  2,00
 Schüler mit Ferienpass  1,00
- Für Sonderveranstaltungen werden Eintrittspreise je nach Kosten 

und Aufwand bis maximal 60,00 € erhoben.
E. Sonstige Entgelte
Ausleihe Audioguide-Gerät 3,00
Abendkarte
(letzte Öffnungsstunde vor Schließung des Museums, 
ermäßigt nach § 5 (1) Pkt.6)
- Altes Rathaus  3,00
- Schillerhaus  1,50 
- Haus Böttchergäßchen 2,00 – 7,50
Nutzung oder Freischaltung von digitalen Sonderanwendungen oder 
Multimedia- Formaten bis 4,00.
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten werden die entstehenden 
Nebenkosten entsprechend des tatsächlichen Aufwands berechnet.
Die Festlegung der Entgelte für das Völkerschlachtdenkmal und das Fo-
rum 1813 erfolgt in Zuständigkeit der Stiftung Völkerschlachtdenkmal. ■

Eintrittspreise für das Stadtgeschichtliche Museum  
(Altes Rathaus, Haus Böttchergäßchen, 

Schillerhaus, Museum zum Arabischen Coffe Baum)
(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. 
Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht wird die Um-
satzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)

    (Alle Angaben
    in €)
1. Lesesaal/Bibliothek Neubau Böttchergäßchen
Für die Benutzung des Lesesaals der Bibliothek 
inklusive der dort vorhandenen Recherchemög-
lichkeiten wird kein Entgelt erhoben.
Für Anfragen, die Nachforschungen in den Samm-
lungs- und Bibliotheksbeständen durch Mitarbei-
ter/innen des Museums erforderlich machen, wird 
ein Entgelt entsprechend Pkt. 2 – Wissenschaftliche 
Dienste/Beantworten von Anfragen erhoben.

2. Wissenschaftliche Dienste/Beantworten von 
Anfragen
je angefangene 30 min Arbeitsaufwand 10,00

3. Veröffentlichungsentgelt für Sammlungs-
objekte
a)  Grundpreis Printmedien je Objekt 40,00
b)  Grundpreis in Filmen, Fernseh- und 
 Tonaufzeichnungen je Objekt 40,00
c)  Grundpreis im Internet u. a. 
 digitalen Medien je Objekt 40,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion 
gebunden und gelten pro Abbildung, Filmeinstel-
lung bzw. Einzelproduktion. Eine Weiterverwer-
tung des Filmmaterials in anderen Produktionen, 
eine Speicherung des Archiv- und Sammlungsgu-
tes auf elektronische Bildträger und die Überlas-
sung aufgezeichneter Bildinformationen an Dritte 
ist nicht gestattet. Das Stadtgeschichtliche Museum 
ist bei allen Veröffentlichungen als Quelle des 
Originals auszuweisen.

4. Anfertigung von Reproduktionen
Scannen einer Vorlage bis 
zum Format A 3 Pro Vorlage/Seite 15,00

Mengenrabatt i. H. von 30 % ab 50 Vorlagen/Seiten
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Anfer-
tigung von Reproduktionen. Müssen Objekte 
neu reproduziert werden, erfolgt das durch 
Dienstleister. Die Kosten dafür sind zwischen 
Auftraggeber und Dienstleister zu vereinbaren. 
Dem Stadtgeschichtlichen Museum ist von 
jeder Aufnahme ein Duplikat kostenfrei zu 
überlassen.

5. Anfertigung von Fotografien, bzw. Video-, 
Filmerlaubnis
Fotoerlaubnis entgeltfrei
Die Anfertigung von Fotografien und Filmaufnah-
men von Museumsgegenständen und Räumen 
des Museums für gewerbliche Zwecke bedarf der 
vorherigen Zustimmung durch das Stadtgeschicht-
liche Museum in Form einer Genehmigung durch 
den Direktor oder einer von ihm beauftragten 
Person. Die Ausstellung der Genehmigung ist 
entgeltfrei.
Für Foto- und Filmaufnahmen (gewerblich) wer-
den berechnet:
Berechnungstakt pro 60 min 100,00

6. Sonstige Entgelte
Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden 
auf Verpackungs- und Portokosten 20 % Gemein-
kosten berechnet.
Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag 
verbunden sind (z. B. Reisekosten, spezielle Ma-
terialien, Kosten Dritter), werden in Höhe der Ein-
zelkosten zuzüglich 20 % Gemeinkostenzuschlag 
in Rechnung gestellt.
Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € 
berechnet.
Stornierung von Führungsanmeldungen:
- bis 3 Werktage vor dem Termin kostenfrei.
- bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnah-

me erfolgt die Zahlung/Rechnungsstellung 
von 50 % der Führungsgebühr. ■

Entgelte für die Nutzung der  
Sammlungen des Stadtgeschichtlichen 

Museums (Altes Rathaus, Haus  
Böttchergäßchen, Sportmuseum)

Blutspender erhalten einige Wochen nach 
ihrer ersten Spende mit der Zusendung ihres 
Blutspendeausweises vom DRK-Blutspen-
dedienst die Information über ihre eigene 
Blutgruppe. Sie wird direkt nach der Spende 
in einem Labor des DRK bestimmt. Auf dem 
Blutspendeausweis sind für jeden Spender 
und jede Spenderin die Blutgruppenmerkma-
le der drei wichtigsten Blutgruppensysteme 
angegeben. Es existiert noch eine Vielzahl wei-
terer Blutgruppensysteme. Nach den bekann-
testen, dem AB0- und dem Rhesus-System, 
ist dabei das Kell-System das drittwichtigste 
Blutgruppensystem. Die Bestimmung der 
Blutgruppen ist in der Transfusionsmedizin 
unter anderem deshalb so wichtig, weil es bei 
Blutübertragungen – den sogenannten Trans-
fusionen – zu lebensgefährlichen Komplikati-
onen kommen würde, wenn die wichtigsten 
Merkmale von Spender- und Empfängerblut 
nicht übereinstimmen. 

Das Kell-System ist vielen Menschen weniger 
bekannt als das AB0- und das Rhesussystem. 
Die Angabe auf dem Blutspendeausweis 
lautet „K neg“ oder „K pos“. 

Blutspenden werden kontinuierlich gebraucht:  
Bestimmung der Blutgruppenmerkmale  

hat lebenswichtige Bedeutung in der  
Transfusionsmedizin

Genau wie das Rhesussystem spielt auch das 
Kell-System bei einer Schwangerschaft eine 
wichtige Rolle und wird bei Schwangeren 
regelmäßig bestimmt. 

Wer mit einer Blutspende Patienten helfen 
möchte, beachtet bitte, dass eine Terminre-
servierung für alle DRK-Blutspende-Termine 
erforderlich ist. Sie kann unter https://
terminreservierung.blutspende-nordost.de/ 
erfolgen oder auch über die kostenlose Hotline 
0800 11 949 11. 

Hinweis: 
Nach einer Impfung mit den in Deutschland 
zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-
Virus ist eine Blutspende am Tag nach der 
Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte 
gesund fühlt. 

Die nächste Blutspendeaktion:

 
Donnerstag, 21.10.2021; 
Sportforum, Am Sportforum 3
15.30 - 18.30 Uhr. ■

Das Umweltinformationszentrum (UiZ) bietet 
am Montag, 4. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, 
zusammen mit dem Veterinär- und Lebens-
mittelaufsichtsamt eine kostenlose Beratung 
zu heimischen Pilzarten mit Expert/-innen an. 
Das Angebot richtet sich an Pilzsucher/-innen, 
die sich zu ihren eigenen Funden erkundigen 
möchten, sowie an Pilzfreunde und -interessier-
te. Um eine telefonische Voranmeldung unter 
(0341) 123-6711 wird gebeten. 
Weitere Infos gibt es unter (0341) 123-6711, 
www.leipzig.de/uiz oder persönlich im UiZ 
(Prager Str. 118 - 136, Haus A.II), Di. und Do., 
10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. ■

Am Dienstag, 5. Oktober, bieten Fachleute vom 
Umweltinstitut Leipzig e. V. (UIL) im Umwelt-
informationszentrum der Stadt Leipzig (UiZ) 
kostenlose und individuelle Beratungen zu 
Luftschadstoffen und Schimmelpilzen in Woh-
nungen an. Zwischen 15 und 17 Uhr wird zu 
möglichen Gefahren und Vorgehensweisen in-
formiert. Persönliche Beratungstermine werden 
nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter (0341) 123-6711 vergeben. 
Weitere Infos gibt es unter (0341) 123-6711, 
www.leipzig.de/uiz oder persönlich im UiZ 
(Prager Str. 118 - 136, Haus A.II), Di. und Do., 
10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. ■

Leipzig sucht bereits zum dritten Mal die 
schönsten und innovativsten Gründächer im 
Stadtgebiet und lobt dafür den „Leipziger 
Gründachpreis 2021“ aus. Noch bis 11. Oktober 
können sich Gebäudeeigentümer und deren 
Bauauftraggeber, aber auch Mieter, Initiativen, 
Planungsbüros oder ausführende Unternehmen 
beim Amt für Umweltschutz um die Auszeich-
nung bewerben.
Klimaschutz, Artenvielfalt, naturnahes Regen-
wassermanagement, Wohlbefinden des Men-
schen – dies sind Beispiele für die zahlreichen 
Vorteile einer Dachbegrünung. Gesucht werden 
nun besondere und innovative Dachbegrü-
nungen, die beispielhaft für eine gelungene 
Gestaltung und eine spannende Nutzung ste-
hen. Ob ein begrünter Erholungsraum auf dem 
Bürogebäude, ein bepflanztes Carportdach, 

eine Erholungswiese oder der grüne Spielplatz 
auf dem Dach – die gesuchten Objekte können 
privat, öffentlich oder gewerblich genutzt sein. 
Voraussetzung ist, dass das Gebäude in Leipzig 
liegt und die begrünte Fläche mindestens 15 
Quadratmeter misst. Weitere Informationen 
sowie die Unterlagen zur Ausschreibung gibt 
es im Internet auf der Seite www.leipzig.de/
klimabewusst. Der dort hinterlegte Anmeldebo-
gen kann mit den Fotos an gruendach@leipzig.
de geschickt werden.
Eine Expertenjury prämiert im Herbst die einge-
reichten Objekte. Als Gewinn locken Geld- und 
Sachpreise. Die besten Beispiele werden zudem 
in einer Ausstellung vorgestellt. Der Leipziger 
Gründachpreis war erstmals 2017 ausgelobt 
worden, damals wurden fünf Gründächer 
ausgezeichnet. ■

Innovativste Gründächer gesucht: 
Bewerbung bis 11. Oktober möglich

Kostenlose Pilzberatung im 
Umweltinformationszentrum 

UiZ berät wieder kostenlos zu 
Schimmel in Wohnräumen

Um den steigenden Zulassungszahlen und den 
erhöhten Anforderungen gerecht zu werden, 
wurde der Internetauftritt der Kfz-Zulassung 
überarbeitet. Auf der Seite www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/lebenslagen-
und-themen/kfz-zulassung werden unter-
schiedliche Schwerpunkte berücksichtigt: von 
A wie Abmeldung, besondere Kennzeichen 

Kfz-Zulassung: Internetauftritt übersichtlicher gestaltet
und Ersatzdokumente beantragen, bis hin zu 
Z wie Zulassung. Die Seite informiert über 
alle Serviceangebote und enthält Infos und 
Dienstleistungen rund um die Kfz-Zulassung. 
Das Ordnungsamt freut sich über Feedback 
unter zulassung@leipzig.de, ob es benutzer-
freundlich ist oder welche Themenfelder noch 
fehlen. ■
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1. Bibliothek/Lesesaal
Der Besuch inkl. der vorhandenen Recherchemöglichkeiten ist entgeltfrei.
2. Veröffentlichungsentgelt für verwahrte Sammlungsobjekte bei Abdruck der
Reproduktion in sw/Farbe
Die Nutzungs- und Verwendungsrechte werden nach den Regelungen des Urheberschutzgesetzes 
vergeben, insbesondere mit:
-  Festlegungen des Nutzungszweckes
-  Verbot der unbefugten Weitergabe an Dritte
-  Veränderungsverbot des zur Verfügung gestellten Werkes
-  Nennungspflicht für Herkunftsnachweis und Fotografenname
-  Verpflichtung des Nutzers zur Wahrung der Rechte Dritter (Urheber-, Persönlichkeits-, Eigen-

tumsrecht)
-  Vereinbarung über die Ablieferung von Belegexemplaren
-  Schadenersatzforderungen bei Vertragsverstößen
Der Bildnachweis lautet Museum der bildenden Künste Leipzig.
Gebühren für Veröffentlichungen im Ausland werden vorab erhoben.
a) auf Titelseite, Vorsatzblatt oder Schutzumschlag, Bucheinband, Cover, Kassetten, Hüllen 
für sonstige Medien (z.B. CD, CD-Rom, DVD) und Ansichtskarten
Auflage
</= 1.000       80,00 €
</= 5.000      150,00 €
</= 10.000      250,00 €
</= 50.000      300,00 €
</= 100.000      350,00 €
</= 200.000      400,00 €

</= 300.000     500,00 €
> 300.000      600,00 €
b) in Publikationen (Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Prospekte u. Ä.) 
in sw/Farbe
Auflage   1/4 Seite (in €)  1/2 Seite (in €)  1/1 Seite (in €)  2/1 Seiten (in €)
</= 1.000  20,00/25,00 25,00/30,00  30,00/35,00   35,00/40,00
</= 5.000 40,00/45,00  45,00/50,00  50,00/55,00   55,00/60,00
</= 10.000 65,00/70,00  70,00/75,00  75,00/80,00   80,00/85,00
</= 50.000 80,00/85,00  85,00/90,00  90,00/95,00   95,00/100,00
</= 100.000 130,00/140,00  140,00/150,00  150,00/160,00 180,00/200,00
</= 200.000 150,00/170,00  170,00/200,00 200,00/220,00 220,00/250,00
</= 300.000 200,00/230,00  230,00/250,00  250,00/280,00 280,00/300,00
> 300.000   250,00/280,00  280,00/300,00  300,00/330,00 

330,00/350,00
c) für Kalender, Plakate, Kunstdrucke, Aufkleber in sw/Farbe
Auflage   < A4 (in €)  < A3 (in €)  < A1 (in €)  > A1 (in €)
</= 1.000  40,00/75,00  55,00/100,00  75,00/135,00   200,00/300,00
</= 5.000  55,00/100,00  75,00/135,00  110,00/200,00   300,00/450,00
</= 10.000  65,00/120,00 75,00/160,00  130,00/250,00   350,00/500,00
</= 50.000  85,00/210,00  125,00/165,00  190,00/250,00   400,00/600,00
</= 100.000  105,00/140,00  150,00/200,00 230,00/300,00   450,00/650,00
</= 200.000  200,00/280,00 300,00/400,00  450,00/600,00   500,00/700,00
</= 300.000  400,00/470,00  500,00/570,00  600,00/700,00   650,00/800,00
> 300.000  500,00/600,00  650,00/800,00  800,00/950,00   900,00/1.000,00
Sonderformate auf Anfrage
d) für Filme, Videos je Bild in sw/Farbe
Auflage
</= 2.000      80,00 €/150,00 €
</= 5.000     150,00 €/200,00 €
> 5.000      200,00 €/265,00 €
e) im Fernsehen
Sendung bis 30 sec.
einmalig    80,00 €/150,00 €
mehrmalig     160,00 €/300,00 €
Sendung über 30 sec. entsprechende Multiplikation des Grundpreises
f) im Internet
</= 1 Jahr     80,00 €
für jedes weitere Folgejahr     50,00 €
nach Ablauf erneuter Antrag notwendig
g) für einmalige Präsentationen (Power-Point oder vergleichbar)   kostenfrei
h) für sonstige Leistungen
Nachdruck 50€ je angefangene Stunde
unveränderte Nachauflage     50% der Erstgebühr
veränderte Nachauflage    mindestens 75% der Erstgebühr
Digitale Publikationen/Reader/ebooks/Apps
sowie Social Media nach Anzahl Fans/Follower
nach Anzahl Downloads 
< 1.000
(Leerzeichen fehlte)    Grundgebühr   

40,00 €
>/=1.000-10.000  pro 1.000    10,00 €
> 10.000-100.000  pro 10.000    10,00 €
ab 100.000   pro 100.000    10,00 €
3. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen
Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen werden
Entgelte in Höhe von 10,00 € pro angefangene halbe Stunde erhoben.   10,00 €
4. Reprografische Leistungen einschl. Bearbeitung von Fotoaufträgen
a) Bearbeitung von Fotoaufträgen (generelle Bearbeitungsgebühr)    8,00 €
b) Reproduktionen
Scannen einer Vorlage bis Format A3 ohne Bildbearbeitung   15,00 €
Brennen einer CD     15,00 €
Bereitstellung von digitalem Bildmaterial (pro Aufnahme)   15,00 €
5. Ausleihe von Reproduktionen ( z. B.  Ektachrome u. a.  Vorlagen)
Leihgebühren für die Ausleihe von Reproduktionen 
(pro Reproduktion) bis zu 2 Monaten   40,00 €
Leihgebühr (je Reproduktion) für jede weitere Woche   15,00 €
6. Sonstige Entgelte
Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden zu Verpackungs- und Portokosten
zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet.
Gebühren und Rechnungslegung ins Ausland werden vorab erhoben.
Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind (z. B.  Reisekosten,
spezielle Materialien, Kosten Dritter) werden in Höhe der Einzelkosten zuzüglich
20 % Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt.
Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € berechnet.
Bei allen weiteren Leistungen erfolgt die Orientierung an den Tarifen der Verwertungsgesellschaft 
(VG) Bild-Kunst.
Fotoerlaubnis     entgeltfrei ■

Entgelte für die Nutzung der  
Sammlungen des Stadtgeschichtlichen 

Museums (Altes Rathaus, Haus  
Böttchergäßchen, Sportmuseum)

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Sammlungen 
des Museums der bildenden Künste Leipzig auf 
der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, 2 Nr. 20, 41 Abs. 2 
und 73 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung 
sowie §§ 10 bis 14 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes in der aktuellen Fassung folgende 
Entgeltordnung:

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen 
des Museums der bildenden Künste sind 
entgeltpflichtig:

-  Dauer- und Sonderausstellungen
-  Führungen
-  Museumspädagogische Veranstaltungen
-  Sonderveranstaltungen
-  Sonstige Leistungen und Sammlungen nach 

ANHANG 2 zu dieser Entgeltordnung
§ 2 

Entgeltschuldner
(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle 

Personen, die Leistungen des Museums der 
bildenden Künste in Anspruch nehmen. Bei 
Minderjährigen ist Entgeltschuldner der ge-
setzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Entgeltbemessung

Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach 
den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4 
Höhe der Entgelte

(1) Eintrittspreise (ANHANG 1 zur ANLAGE 1)

(2) Entgelte für Sonstige Leistungen (ANHANG 
2 zur ANLAGE 1)

§ 5 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach AN-
HANG 1 kann in Anspruch genommen werden:

1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Rege-
lungen für Inhaber des Leipzig-Passes, für 
Ehrenamtspass-Inhaber der Freiwilligen-
Agentur Leipzig e.V. und der Sächsischen 
Ehrenamtskarte in Höhe von 50 % des Preises 
für Vollzahler

2.  von Schülern und Auszubildenden ab dem voll-
endeten 19. Lebensjahr, Studenten, Inhaber der 
Leipzig-Card, Wehr- und Zivildienstleistenden 
und Schwerbehinderten mit Ausweis nach § 
4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit einem 
Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage der 
entsprechenden Ehrenamtskarte in Höhe von 
50 % des Preises für Vollzahler

3.  für Teilnehmer an Integrationskursen, 
berufsbildenden Maßnahmen und Qualifi-
kationskursen zur Wiedereingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt sowie Dienstleistenden im 
Bundesfreiwilligendienst (BFD), den Jugend-
freiwilligendiensten Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) und 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) Ermäßi-
gung in Höhe von 50%

 Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang 
der Ausstellungen und ggf. Einschränkungen 
durch Umbaumaßnahmen.

4.  für Abendkarten letzte Öffnungsstunde vor 
Schließung des Museums zahlt jeder Besucher 
50 % des jeweiligen Tarifes nach Abs. 1 Nr.1-3.

5.  Ermäßigungen im Rahmen von Kooperations-
vereinbarungen sind möglich.

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für 
das Museum der bildenden Künste

(2) Kein Eintritt nach ANHANG 1 ist zu entrichten:
1. von Kindern und Jugendlichen bis zum voll-

endeten 19. Lebensjahr
2. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 

wenn der Ausweis den Nachweis über die 
Notwendigkeit einer Begleitperson enthält

3. von Schüler- und Seminargruppen, deren 
Teilnehmer das 19. Lebensjahr vollendet haben 
und die sich in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden (Schule, Ausbildung, Studium), ein-
schließlich deren offizielle Begleitpersonen

4. von Mitgliedern des Neuen Leipziger Kunst-
vereins e.V., des Freundeskreises Max Klinger 
e.V., des Vereins der Förderer des Museums 
der bildenden Künste Leipzig e.V. sowie von 
Mitgliedern ihrer Kooperationspartner, von 
Mitgliedern mit DMB-, ICOM-Ausweis (In-
ternationaler Museumsbund), des Deutschen 
Museumsbundes (MDB) und von Mitgliedern 
des Bundes Bildender Künstler (BBK)

5. von Künstlern, von Leihgebern (Personen bzw. 
deren Vertreter, welche mit dem Museum 
einen Leihvertrag geschlossen haben) und von 
Vertragspartnern (Projektbeteiligte Künstler 
sowie gemäß einzelvertragliche Festlegungen) 
der Sammlung

6. für Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, 
Referendare, Erzieher, Stadtführer, Studierende 
der museumsrelevanten Fächer sowie der Er-
ziehungswissenschaft und der Fachpädagogik)

7. zu den Ausstellungseröffnungen
8. am ersten Mittwoch eines jeden Monats
9. Das Museum kann maximal 3 weitere Tage 

im Jahr als eintrittsfreie Tage bestimmen (z. B. 
anlässlich besonderer Tage wie Museumsfest, 
Jahrestage, Todestage der ausgestellten Künst-
ler).

(3) Ermäßigungen für Sonstige Leistungen nach 
ANHANG 2 können in Anspruch genommen 
werden für Veröffentlichungen von verwahrten 
Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des 
Grundentgeltes (siehe Anhang 2):

• für nachweisbar wissenschaftliche oder gemein-
nützige Zwecke (Der Nachweis ist durch schrift-
lichen Auftrag, bei gemeinnützigen Zwecken 
auch durch eine widerrufliche und befristete 
vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes zu 
belegen.) Anstelle des Entgelts kann auch ein 
vollständiges Belegexemplar kostenfrei dem 
Museum überlassen werden.

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, 
die Länder und Gemeinden, Gemeindever-
bände, Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stel-
len der öffentlich- rechtlichen Religionsgemein-
schaften sowie der Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung 
in einer Sache erfolgt und Gegenseitigkeit 
gewährt wird

(4) Kein Entgelt nach ANHANG 2 wird erhoben 
für die Nutzung der Bibliothek/Lesesaal und 
Inanspruchnahme der Sammlungen:

1. die Nutzung der Bibliothek/Lesesaal ist grund-
sätzlich entgeltfrei

2. für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die 
Inanspruchnahme der Sammlungen nach 
ANHANG 2

3. für die Inanspruchnahme der Sammlungen 
nach ANHANG 2 zu folgenden Zwecken:

• für die Bereitstellung geeigneter vorhandener 
digitaler Datenbestände (Open Data) für die 
nichtkommerzielle Nutzung und Weiterver-

wendung über eine offene Schnittstelle bzw. 
ein automatisiertes Download-Portal

• für nachweisbar wissenschaftliche, künst-
lerische oder gemeinnützige Zwecke (Der 
Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, bei 
gemeinnützigen Zwecken auch durch eine 
widerrufliche und befristete vorläufige Beschei-
nigung des Finanzamtes, zu belegen.).

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, 
die Länder und Gemeinden, Gemeindever-
bände, Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland und der Konfe-
renz Nationaler Kultureinrichtungen

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stel-
len der öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften sowie der Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung 
in einer Sache erfolgt und Gegenseitigkeit 
gewährt wird

• für einfache Beratung oder Auskunftserteilung 
ohne Inanspruchnahme von Sammlungsobjek-
ten oder archivarischen Hilfsmitteln

(5) Ermäßigungen können nicht kumulativ bean-
sprucht werden. Maßgeblich ist die im Einzelfall 
höhere Ermäßigung.

§ 6 
Inkrafttreten/Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft 
und gilt bis zum 31.12.2022 bzw. bis zum Inkraft-
treten einer neuen Entgeltordnung auf Beschluss 
des Stadtrates.  ■

Leipzig, 16.09.2021 
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

1. Eintrittspreise für Tageskarten
Tageskarte Tarif*
Tageskarte Vollzahler     4,00 € - 15,00 € 
Tageskarte ermäßigt nach § 5 – 50%   50% des Preises für Vollzahler
Gruppenbesucher ab 10 Personen    75% des Preises für Vollzahler
Abendkarten für die letzte Öffnungsstunde 
kosten       50 % des jeweiligen Tarifes 
Zuschlag für Führung von Besuchergruppen 
60-90 min. (Erwachsene)     75,00 €
Zuschlag für fremdsprachige Führungen    10,00 €
*  Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang der Ausstellungen und ggf. Einschränkungen durch Umbau-

maßnahmen.
Stornierung von Führungsanmeldungen sind 
-  bis 3 Werktage vor dem Termin     kostenfrei
-  bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme 
  Zahlung/Inrechnungstellung von    50 % der Führungsgebühr
Im Rahmen der Realisierung von Kooperationsvereinbarungen können Ermäßigungen von 50 % 
auf die regulären „Vollzahler“-Preise gewährt werden.
Für Marketingzwecke können bis zu 100 Freitickets im Jahr zur Verfügung gestellt werden (z. B. 
Verlosung) bzw. Einträge in Gutscheinheften vorgenommen werden (zwei zum Preis von einem).
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintritt und Nebenkosten nach Bedarf und 
Aufwand zu bezahlen.
Ausstellungseröffnungen/Presse sind eintrittsfrei.
2. Eintrittspreise für Jahreskarten
Jahreskarte MdbK
Jahreskarte Vollzahler    45,00 €
Jahreskarte 50 % ermäßigt nach § 5 – 50%   22,50 €
3. Eintrittspreise für Veranstaltungen
A. Kunstvermittlung für angemeldete Gruppen
Schülergruppen (Teilnehmer bis zum vollendeten 19. Lebensjahr) **  
je Schüler Tarif S (60 min.)     1,50 €
je Schüler Tarif M (90 min.)     2,50 €
je Schüler Tarif L (120 min.)    3,00 €
je Schüler Tarif XL                                  Grundpreis Tarif L und zusätzliche Abrechnung nach Aufwand
**  nur nach vorheriger Anmeldung, Entgelte gelten auch für Schülergruppen, deren Teilnehmer das 19. Lebensjahr 

vollendet haben und sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasium, Berufsschule, Studium)
B. Offenes Wochenendprogramm für Familien
Emdebeka offenes Wochenendangebot 
90 Minuten mit Praxisteil ***    3,00 €
Emdebeka fämili Familienführung 60 Minuten ***    1,50 €
*** Teilnehmer ab vollendetem 19. Lebensjahr zahlen den Eintritt zur Dauerausstellung
C. Ferienveranstaltungen
Schüler ohne Ferienpass     2,00 €
Schüler mit Ferienpass     1,00 €
D. Sonstige Veranstaltungen
Für Sonderveranstaltungen, die durch das MdbK mit externen Vertragspartnern organisiert werden 
(z.B. Lesungen, Musikveranstaltungen) werden Eintrittspreise je
nach Kosten und Aufwand    bis maximal 50,00 € erhoben.
Geburtstage und vergleichbare Formate 
für Kinder oder Erwachsene   90,00 € 
4. Sonstige Entgelte
Fotoerlaubnis       im Eintritt enthalten ■

Museum der bildenden Künste Leipzig –  
Preise für Ausstellungen und Veranstaltungen,  

gültig ab 01.01.2021

Museum der bildenden Künste
2. Entgelte für Sonstige Leistungen und Sammlungen,  

gültig ab 01.01.2021

Im von der Stadt Leipzig initiierten Kon-
zeptverfahren für das Grundstück in der 
Wolfgang-Heinze-Straße 29 hat jetzt eine 
Initiative aus Connewitz mit den besten Ide-
en überzeugt. Der künftigen Genossenschaft 
LEIKA geht es darum, auf dem Grundstück 
in den kommenden drei Jahren überwie-
gend bezahlbaren Wohnraum für rund 80 
Menschen zu schaffen. Dabei sollen dauer-
haft etwa 24 Wohnungen im Segment des 
sozialen Wohnungsbaus entstehen, sowohl 
für Inhaber eines Wohnberechtigungsschei-
nes, als auch für Bürgerinnen und Bürger, 
die von Transferleistungen leben. 
Darüber hinaus sind 18 Wohnungen ge-
plant, die weit unterhalb der aktuellen 
Angebotsmieten im Neubau frei vermietet 
werden können. Im Erdgeschoss soll Platz 
für einen sozialen Träger, ein Nachbar-
schaftscafé und Kleingewerbe geschaffen 
werden. Das Projekt rechnet kostendeckend, 
aber nicht renditeorientiert und kalkuliert 
darüber hinaus mit Fördermitteln von Bund, 
Land und Kommune sowie mit zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unterstützern in 
Form von Mikrodarlehen. 
Baubürgermeister Thomas Dienberg sagt: 
„Dieses Konzeptverfahren spiegelt nicht 
nur das neuausgerichtete Liegenschafts-
management der Stadt Leipzig wider. Es 
ist vielmehr ein gelungenes Beispiel für eine 
sozial orientierte, Wohnraum schaffende 
und dabei Gemeinsinn stiftende Maßnahme 
unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort.“
Im Rahmen des Konzeptverfahrens für das 
rund 2.600 Quadratmeter große Grundstück 
waren Pläne gesucht, die mehrheitlich sozia-
len Wohnungsbau umsetzen. Fünf qualitativ 
hochwertige Beiträge mit sehr unterschied-
lichen Nutzungskonzepten wurden einge-
reicht und konnten sich Anfang September 
anonym im Stadtteil vorstellen. Über die 
Frage, welche der Projektideen am besten 
in den Stadtteil passen würde, stimmten 
rund 220 Leipzigerinnen und Leipziger ab. 
Hier setzte sich das nachhaltigste Konzept 
mit den auch langfristig stabilsten Mieten 
durch. Dieses Stimmungsbild aus dem 
Stadtteil ging in die anschließende Entschei-
dungsfindung der Jury ein. Diese setzte 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern des 
Stadtteils und der Stadtteilpolitik sowie aus 
der Verwaltung zusammen. Auch hier lag 
schließlich das Konzept von LEIKA vorn. 
Das Grundstück in der Wolfgang-Heinze-
Straße 29 hatte die Stadt von der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BiMA) 
zu vergünstigten Konditionen erworben. 
Weitere kommunale Grundstücke werden 
noch im September für die nächsten Kon-
zeptverfahren veröffentlicht. Die Stadt will 
damit gemäß den Zielen des Wohnungspo-
litischen Konzeptes langfristig bezahlbares 
Wohnen und Bauen unterstützen. 
Weitere Informationen gibt es online unter 
www.leipzg.de/konzeptverfahren.

Genossenschaftsprojekt  
LEIKA gewinnt  

Konzeptverfahren zum Bau 
von 42 Wohnungen in der 
Wolfgang-Heinze-Straße

Wegen der Leipziger Markttage vom 24. Septem-
ber bis 3. Oktober 2021 wird der Wochenmarkt 
Innenstadt den Standort wechseln. 
Am 28. September sowie 1. Oktober ist er 
zu den gewohnten Öffnungszeiten von 
9.00 bis 17.00 Uhr auf dem Augustus-
platz zu finden. Dort finden die Besucher 
weiterhin das vollständige Sortiment an 

Wochenmarkt weicht für Markttage auf Augustusplatz aus
Blumen, Obst, Gemüse, Backwaren, Milch-
produkten und Fleisch- und Wurstwaren. 
Der samstägliche Wochenmarkt auf dem 
Richard-Wagner-Platz hat unverändert 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Wo-
chenmarktverlegungen sind bis Ende Ok-
tober nicht vorgesehen. Das Marktamt der 
Stadt Leipzig betreibt an 15 verschiedenen 

Standorten wöchentlich 21 Wochenmärkte.  
Eine genaue Übersicht über Standorte und 
Termine gibt es unter 
 www.leipzig.de/wochenmarkt 
Weitere Infos: 
 www.leipzig.de/maerkte 
Facebook: 
 www.facebook.com/leipziger.maerkte ■
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Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt  
Leipzig für das Naturkundemuseum

Präambel
Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Samm-
lungen des Naturkundemuseums Leipzig 
(nachfolgend NKM) auf der Grundlage der §§ 
28 Abs. 2 und 73 Abs. 2 der Sächsischen Ge-
meindeordnung (SächsGemO) in Verbindung 
mit den §§ 9 bis 14 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) in der zurzeit 
geltenden Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1 
Allgemeines

Das NKM ist eine öffentliche Einrichtung der 
Stadt Leipzig. Für die Benutzung/Inanspruch-
nahme werden Entgelte auf privatrechtlicher 
Basis nach dieser Ordnung erhoben. Das Profil 
des NKM entspricht durch die untrennbare 
Verbindung zwischen Sonderausstellungs- 
und Dauerausstellungsfläche nur in Teilen 
dem der anderen Leipziger Museen. Die Ent-
geltordnung hebt sich dementsprechend von 
den übrigen Häusern der Stadt Leipzig ab. In 
der vorliegenden Entgeltordnung wurden bis-
her sehr unterschiedliche Entgeltregelungen 
vereinheitlicht und vereinfacht.

§ 2 
Entgeltpflicht

(1) Für den Besuch, die Nutzung sowie die 
Inanspruchnahme von Leistungen einer 
öffentlichen Einrichtung oder eines Teils der 
öffentlichen Einrichtung werden Entgelte 
erhoben nach Maßgabe des unter §§ 2 bis 
6 beigefügten Entgelttarifs. Abweichungen 
hiervon sind in begründeten Fällen zulässig. 
Freikarten für Sonderveranstaltungen kön-
nen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in 

angemessener Anzahl vergeben werden.
(2) Nachfolgende Leistungen des NKM sind 

entgeltpflichtig:
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Führungen
- Sonderveranstaltungen
- Sammlungen 
- Eintritt für Wissenschaftliche Spezialbib-

liothek  
- Sonstige Leistungen dieser Entgeltordnung 

§ 3 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind 
alle Personen, die Leistungen des NKM in 
Anspruch nehmen. Bei Minderjährigen ist 
Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 4 
Entgeltbemessung

(1) Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach 
dem Ausmaß und nach den durchschnitt-
lich verursachten Kosten der Nutzung 
(Leistung).

§ 5 
Höhe der Entgelte

(1) Entgelte für Eintritte, museumspädagogi-
sche Angebote, Führungen und Sonder-
veranstaltungen werden entsprechend 
(ANHANG 1) erhoben.

(2) Entgelte für die Benutzung der wissen-
schaftlichen Dienste, Veröffentlichung von 
Sammlungsobjekten und sonstiger Leis-
tungen werden entsprechend (ANHANG 
2) erhoben.

§ 6 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach AN-
HANG 1 kann in Anspruch genommen 
werden:

1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Re-
gelungen für Inhaber des Leipzig-Passes in 
Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

2. von Schülern und Auszubildenden ab 
vollendetem 19. Lebensjahr, Studenten, 
Inhabern der Leipzig-Card, Bundesfreiwilli-
gendienstleistenden und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehin-
dertengesetz mit einem Behinderungsgrad 
ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden 
Ausweises auf 50 % des Preises für Vollzahler

(2) Ermäßigung für museumspädagogische An-
gebote nach ANHANG 1 kann in Anspruch 
genommen werden von Kindergruppen 
(bestehend aus max. 5 Kindern + Betreuer)

(3) Kein Entgelt nach ANHANG 1 ist zu ent-
richten:

1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 
die nachweislich zur Mitnahme einer Be-
gleitperson berechtigt sind

2. von Mitgliedern des Vereins „Freunde und 
Förderer des Naturkundemuseums Leipzig 
e.V.“

3. für Ausstellungseröffnungen des NKM
4. für Multiplikatorenschulungen des NKM
5. am ersten Mittwoch eines jeden Monats
6. von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Volljährigen bis zum vollendeten 19. Lebens-
jahr, ausgenommen Veranstaltungen in den 
Ausstellungen, Sonderveranstaltungen und 
sonstige Entgelte

(4) Ermäßigungen des Entgelts für die Benutzung 
der Bibliothek und der Sammlungen nach 
ANHANG 2 können nach Maßgabe folgender 
Absätze in Anspruch genommen werden:

1. für Tageskarten auf der Grundlage ge-
samtstädtischer Regelungen für Inhaber des 
Leipzig-Passes in Höhe von 50 % des Entgelts 
für Vollzahler

2. für Tages- und Jahreskarten von Schülern und 
Auszubildenden ab vollendetem 19. Lebens-
jahr, Studenten und Schwerbehinderten mit 
Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehinderten-
gesetz mit einem Behinderungsgrad ab 50 % 
gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises 
in Höhe von 50 % des Entgelts für Vollzahler

3. Für wissenschaftliche Dienste und die Bear-
beitung spezieller Anliegen werden Entgelte 
in Höhe von 22,00 € pro angefangene halbe 
Stunde erhoben. Bei wissenschaftlichen 
Diensten/Anliegen wird eine Ermäßigung 
in Höhe von 50 % gewährt, wenn Samm-
lungsobjekte veröffentlicht werden. Die 
Rechte sind an die jeweilige Einzelproduk-
tion gebunden und gelten pro Abbildung, 
Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. 
Eine Weiterverwertung des Filmmaterials 
in anderen Produktionen, eine Speicherung 
des Archiv- und Sammlungsgutes auf elek-
tronische Bildträger und die Überlassung 
aufgezeichneter Bildinformationen an Dritte 
ist nicht gestattet. Das Naturkundemuseum 
ist bei allen Veröffentlichungen als Quelle 
des Originals auszuweisen.

(5) Kein Entgelt für die Nutzung der Samm-
lungen nach ANHANG 2 wird erhoben bei 
Inanspruchnahme:

1. für nachweisbar wissenschaftliche, künst-
lerische oder gemeinnützige Zwecke (Der 
Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch 
eine widerrufliche und befristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes zu belegen.)

2. in Amts- und Rechtshilfesachen für Bund, 
Länder und Gemeinden, Gemeindeverbän-
de, Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland

3. für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit 
die Benutzung in einer Sache erfolgt und 
Gegenseitigkeit gewährt wird

4. für einfache Beratung oder Auskunfts-
erteilung ohne Inanspruchnahme von 
Sammlungsobjekten oder archivarischen 
Hilfsmitteln

(6) Ermäßigungen können nicht kumulativ 
beansprucht werden. Maßgeblich ist die im 
Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 7 
Inkrafttreten 

Die Entgeltordnung wird im Leipziger Amts-
blatt veröffentlicht und tritt zum 01.01.2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige privatrecht-
liche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das 
NKM Beschluss Nr. RBV-460/10 der Ratsver-
sammlung vom 18. August 2010 außer Kraft. ■

Leipzig, 16.09.2021
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Entgelte für das Naturkundemuseum
Leistungen ab 01.01.2021

Dauerausstellungen und Sonderausstellungen 
Einzelkarte für die Dauer- und Sonderausstellung Vollzahler 2 Euro
Einzelkarte ermäßigt nach § 6 (50 %) 1 Euro

2. Museumspädagogische Angebote und Sonderveranstaltungen
Kindergeburtstag
max. 12 Personen, inklusive Begleitperson

pauschal 90 Euro

Entgelt für Sonderveranstaltungen (z. B. Vorträge oder Lesungen) je nach 
Kosten und Aufwand (je Person)

wird je Veranstaltung kalkuliert

Führung (60 min)
Führung (60 min) + Kreativangebot (30 min)

50 Euro
75 Euro

Führung von Besuchergruppen mit Ermäßigungsanspruch nach § 6
Führung (60 min)
Führung (60 min) + Kreativangebot (30 min)

 
 
25 Euro
37,50 Euro

Stornierung von Führungsanmeldungen
- bis 3 Tage vor dem Termin => kostenfrei
- bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme => Zahlung von 50 % 
der Führungsgebühr

Zahlung von 50 % der Führungsgebühr

Zuschlag Führungen in Fremdsprache 30 Euro
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintritt und Neben-
kosten zu bezahlen (Nebenkosten bestehen aus Bewachung, Gebäude-
bewirtschaftung und Technikpauschale, diese werden je Veranstaltung 
gesondert kalkuliert, max. 5 € )

75 Euro + Nebenkosten je Führung 

 
Entgelte für die Nutzung der wissenschaftlichen  
Fachbibliothek, der Wissenschaftlichen Dienste/ 

Bearbeitungen spezieller Anliegen und der  
sonstigen Entgelte des Naturkundemuseums

Leistungen ab 01.01.2021

3. Bibliothek  
Tageskarte Vollzahler 2,00 Euro
Tageskarte ermäßigt nach § 6 (50 %) 1,00 Euro

4. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen  

Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen wer-
den Entgelte in Höhe von 22,00 € pro angefangener halben Stunde erhoben. 

22,00 Euro

Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden und gelten 
pro Abbildung, Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine Weiterver-
wertung des Filmmaterials in anderen Produktionen, eine Speicherung 
des Archiv- und Sammlungsgutes auf elektronische Bildträger und die 
Überlassung aufgezeichneter Bildinformationen an Dritte ist nicht gestattet.
Das Naturkundemuseum ist bei allen Veröffentlichungen als Quelle des 
Originals auszuweisen.

Für die Veröffentlichungen von Sammlungs-
objekten gilt eine Ermäßigung in Höhe von 
50 %.

5. Sonstige Entgelte 

Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden Verpackungs- und Por-
tokosten zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet. Alle sonstigen Kosten, 
die mit einem Auftrag verbunden sind (z. B.  Reisekosten, spezielle Mate-
rialien, Kosten Dritter) werden in Höhe der Einzelkosten zuzüglich 20 % 
Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt. Rechnungsumschreibungen 
werden mit 15,00 € berechnet.

20 % Gemeinkostenzuschlag

Fotoerlaubnis entgeltfrei

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung  
(SächsBO) über die Erteilung eines Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner 
Fragen für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer Garage/Nebengebäude zu 
einem Einfamilienwohnhaus mit neu geplanter Aufstockung eines Geschosses 
(2-geschossig, Gebäudeklasse 1, Grundfläche 5,86 m x 8,20 m, Höhe maximal 

6,00 m), Dachausbildung als Pultdach, Stahmelner Straße 155“, Leipzig,  
Gemarkung Stahmeln, Flurstücke 149/2, 147/4 (Teilfläche)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als 
untere Bauaufsichtsbehörde am 15.09.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-006222-BV-63.30-JBO einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur-
stücksnummern)

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung 
einzelner Fragen für das Vorhaben: „Nut-
zungsänderung einer Garage/Nebengebäu-
de zu einem Einfamilienwohnhaus mit neu 
geplanter Aufstockung eines Geschosses 
(2-geschossig, Gebäudeklasse 1, Grundflä-
che 5,86 m x 8,20 m, Höhe maximal 6,00 m), 
Dachausbildung als Pultdach, Stahmelner 
Straße 155“, Leipzig, Gemarkung Stahmeln, 
Flurstücke 149/2, 147/4 (Teilfläche) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbeschei– aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich–oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt,, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
• Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt;    § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

• Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

• Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-52 40 gebeten. ■

Investitionen in eine zukunftsfeste Infrastruktur, die Berücksichtigung von Klima- und Ressourcenschutz sowie steigende Anforde-
rungen an Digitalisierung und Sicherheit: Die immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen einer zuverlässigen Trinkwasser-
ver- und Abwasserentsorgung führen in der Preisperiode 2022/2023 zu leichten Anstiegen bei den Leipziger Wasserpreisen. Ab dem 
1. Januar 2022 zahlt der durchschnittliche Leipziger Wassernutzer demnach 304 Euro pro Person und Jahr für den Komplettservice 
aus Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (bisher 284 Euro/Person/Jahr). Das entspricht zusätzlichen Ausgaben pro 
Person und Monat von etwa 1,67 Euro. Der Leipziger Wasserpreis gilt wieder für zwei Jahre. Von zentraler Bedeutung für eine 
funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung sind neben den täglichen operativen Anforderungen z.B. an Wasserquali-
tät, Instandhaltung und Kundenservice auch zukunftsgerichtete Maßnahmen und Projekte.Bis 2030 investieren die Wasserwerke 
rund 1 Milliarde Euro in die wassertechnischen Werke, Anlagen und Netze in Leipzig und der Region; bis 2040 sollen es sogar 1,5 
Milliarden Euro sein.
Bürger mit Wasserdienstleistungen zufrieden: In die Wasserpreise finden nur jene Kosten Einzug, die für den Gesamtprozess der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung auch tatsächlich anfallen. Neben der Förderung und der Verteilung des Trinkwassers sowie 
der Ableitung und Aufbereitung des Abwassers zählen aber auch Aspekte wie Ressourcen- und Umweltschutz oder der Umgang 
mit Starkregen dazu. Hinzu kommen immer weiter steigende behördliche und gesetzliche Anforderungen wie etwa strengere 
Grenzwerte oder Bundesvorgaben bei der Informations- und Anlagensicherheit sowie deutliche Kostensteigerungen bei Bauma-
terialien, Löhnen und Dienstleistungen. Nicht nur intern sehen sich die Wasserwerke mit ihrer zukunftsgerichteten Strategie auf 
dem richtigen Weg – auch bei den Kunden punktet das Unternehmen. Laut der letzten Kundenumfrage (Frühjahr 2020) verbinden 
80 Prozent der befragten Bürger spontan positive Aspekte mit dem Leipziger Wasser und den Dienstleistungen der Wasserwerke. 
Bürger schätzen hier insbesondere die Zuverlässigkeit, die stabile Versorgung und die Wasserqualität. 7 von 10 Befragten trinken oft 
bis sehr oft Trinkwasser aus der Leitung. Die Wasserpreise spielten bei der Bewertung nur eine geringe Rolle: Nur 3 von 100 Personen 
befanden sie als Schwäche. Hingegen werden die Wasserpreise von den Befragten deutlich höher geschätzt als sie tatsächlich sind. ■

Zukunftsinvestitionen und komplexe Rahmenbedingungen:  
Leipziger Wasserpreise steigen für 2022/2023 leicht an
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 20.07.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-001864-VV-63.42-MAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1.  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses 
mit 17 Wohneinheiten und einer Gewerbe-
einheit im EG, Steinstraße 41 a“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2505/c, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsi-
sche Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

2.  Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen zugelassen: Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforde-
rungen aus § 6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, 
dass die Abstandsflächen des geplanten Bau-
vorhabens geringfügig auf den Flurstücken 
2505/k und 3322/1 Gemarkung Leipzig 
liegen.

3.  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-003257-VV-63.30-JBE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung des Ladens im Erd-
geschoss im Vorderhaus zu einem Eisla-
den mit Produktion und Verkauf sowie 
24 Gastplätzen, Georg-Schumann-Straße 
141“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 
277z, im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und 
Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 17.06.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-004332-BV-63.22-CHB einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1 Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Vorbe-
scheid: Umbau und Sanierung des denkmal-
geschützten Gebäudes Haus 43 einschließlich 
Neubau von Nebenanlagen und Anpassung 
der Außenanlagen zum Technikknoten 1 des 
Klinikstandortes Delitzscher Straße 141“, 
Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 
379/12, ist erteilt.

(2 Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-
ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 17.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2018-007289-VV-63.30-JBE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung vom 15.10.2018 für das 

Vorhaben: „Errichtung von 10 Pkw- Stellplät-
zen, Corinthstraße 4“, Leipzig, Gemarkung 
Gohlis, Flurstück 838, im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) wird um 2 Jahre 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohn- und  

Geschäftshauses mit 17 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit im EG, Steinstraße 41 a“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2505/c

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung des Ladens im 
Erdgeschoss im Vorderhaus zu einem Eisladen mit Produktion und Verkauf sowie 24 Gastplätzen, 

Georg-Schumann-Straße 141“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 277z,

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung „Vorbescheid: Umbau und Sanierung des 

denkmalgeschützten Gebäudes Haus 43 einschließlich Neubau 
von Nebenanlagen und Anpassung der Außenanlagen zum 

Technikknoten 1 des Klinikstandortes, Delitzscher Straße 141“, 
Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 379/12

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von  
10 Pkw-Stellplätzen, Corinthstraße 4“, Leipzig,  

Gemarkung Gohlis, Flurstück 838

Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 

Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl 
der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer 0341/1 23-51 85 gebeten. ■

bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-51 65 gebeten.■

verlängert.
(2) Die Baugenehmigung vom 15.10.2018 enthält 

Auflagen und Auflagenvorbehalte. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung vom 

15.10.2018 sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung 
ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer: 0341/1 23-5185 gebeten.■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 25.03.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013701-SB-63.20-JAP einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung des 6. Obergeschosses 
von Büro zu Schulungs- und Seminarräumen, 
Nordstraße 17, 19, 21“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 1976/4, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Ab-
weichungen zugelassen: Abweichung gemäß 
§ 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 49 SächsBO dahingehend, dass eine 
geringere Anzahl von Fahrrad-Abstellplätzen 
herzustellen ist.

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 

der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

des 6. Obergeschosses von Büro zu Schulungs- und Seminarräumen, Nordstraße 17, 19, 21“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1976/4

Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfah-
rensmanagerin unter der Telefonnummer: 0341 
/ 123-5192 gebeten. ■

(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig 
– Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-89 27 gebeten. ■

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig
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Regelungen
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 17.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-000134-SB-63.20-JAP einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau eines Apartmenthotels mit Tiefgarage 
Apels Garten 4, 6“, Leipzig, Gemarkung Leip-
zig, Flurstücke 2241, 4970, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Ausnahmen und Befreiungen zugelassen:

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der für das Teilgebiet 2 festgelegten 
Traufhöhen für Neubauten von 9 bzw. 15 
Metern dahingehend, dass ein zusätzliches 
Staffelgeschoss zugelassen wird;

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich des für den Geltungsbereich mit 
Ausnahme des Baugebietes 4 festgelegten 
Wohnungsanteils von mindestens 20 % der 
zulässigen Geschossfläche dahingehend, dass 
eine reine Hotelnutzung zugelassen wird;

 Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der für das Teilgebiet 2 festgelegten 
Grundflächenzahl von 0,5 dahingehend, dass 
entsprechend den planungsrechtlichen Festset-
zungen ausnahmsweise eine Grundflächenzahl 
von 0,59 zugelassen wird;

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der im zeichnerischen Teil A für das 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 20.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013699-BV-63.20-MIS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Vor-
bescheid: Neubau 5-7 geschossiges Büro-
gebäude „City Gate“ mit Cafeteria und 
1-geschossiger Tiefgarage, Brandenburger 
Straße, Hofmeisterstraße, Krystallpalaststra-
ße“, Leipzig, Gemarkung Leipzig,, Flurstück 
1853/39, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Pra-
ger Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 20.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-009695-VV-63.40-IEH einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau einer Umrichter-E-Bus-Ladestation 
mit Lademast, Strümpellstraße“, Leipzig, 
Gemarkung Probstheida, Flurstück 496, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsi-
sche Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen 

 Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 12.2 „MWZ Leipzig – Somatische Klinik“ 
über die textliche Festsetzung Nr. 9 bezüglich 
des Pflanzgebotes dahingehend, dass das 
Vorhaben in der für dauerhafte Pflanzungen 
vorgesehenen Fläche F 10 zugelassen wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagenvor-
behalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-006916-SB-63.42-AWI einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung vom 12.04.2021 für 

das Vorhaben: „Regina Palast Leipzig, An-
bau Kino 7/ Umbau Kino 1/ Einbau Kino 
8, Errichtung von 2 Pkw-Stellplätzen und 
38 Fahrradstellplätzen im Hofbereich“ (Fl-
Nr. 253) wird entsprechend des unter Nr. 2 
vermerkten Umfangs geändert.

 Der „1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 
12.04.2021 (Abweichung Barrierefreiheit) 
Heinrichstraße 6“, Leipzig, Gemarkung 
Reudnitz, Flurstück 253, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Apartmenthotels  

mit Tiefgarage, Apels Garten 4, 6“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2241, 4970

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) über  
die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Neubau 5-7 geschossiges 
Bürogebäude „City Gate“ mit Cafeteria und 1-geschossiger Tiefgarage, Brandenburger Straße, 

Hofmeisterstraße, Krystallpalaststraße“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1853/39

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer  
Umrichter-E-Bus-Ladestation mit Lademast, Strümpellstraße“, 

Leipzig, Gemarkung Probstheida, Flurstück 496

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „1. Nachtrag zur  
Baugenehmigung vom 12.04.2021  

(Abweichung Barrierefreiheit), Heinrichstraße 6“,  
Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 253

Teilgebiet 2 festgelegten Lage der Tiefgaragen-
zufahrt dahingehend, dass deren Verschiebung 
an die südöstliche Baugrenze zugelassen wird; 

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der im zeichnerischen Teil A für 
das Teilgebiet 2 festgelegten Baugrenze dahin-
gehend, dass deren Überschreitung von der 
an die südöstliche Baugrenze verschobenen 
Tiefgaragenzufahrt zugelassen wird

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen.

stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn 
gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung als 
bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Ver-
fahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 88 gebeten. ■

Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-52 48 gebeten. ■

(Sonderbau) ist erteilt.
(2) Mit dem Nachtrag zur Baugenehmigung 

wird folgende weitere Abweichung zuge-
lassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 50 dahin-
gehend, dass die Kinosäle 2, 4, 5 und 6 im 
Obergeschoss nicht barrierefrei erreichbar 
sein müssen.

(3) Bestandteil des 1. Nachtrags zur Baugeneh-
migung sind die in 1. Nachtrag aufgeführten 
und mit dem 1. Nachtrag ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. Es wird vorab um eine 
Terminvereinbarung unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-89 22 gebeten ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 06.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-002943-VV-63.42-MAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1.  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung Teilbereich Werkstatt 
in Betriebswohnung, Meusdorfer Straße 71“, 
Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstücke 
1394/1, 1394/2, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

2.  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagenvorbehalte. 

3.  Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Teilbereich 

Werkstatt in Betriebswohnung, Meusdorfer Straße 71“, Leipzig, Gemarkung Connewitz,  
Flurstücke 1394/1, 1394/2

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. Es wird vorab um eine 
Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter 
der Telefonnummer: 0341/1 23-89 27 gebeten. ■

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer: 0341/1 23-
51 92 gebeten. ■
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 25.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-006962-BV-63.30-HAS einen Bescheid
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Vor-
bescheid: Wohnbebauung mit kleinem Ge-
werbe, Linkelstraße“, Leipzig, Gemarkung 
Wahren, Flurstück 1112, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, 
SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 09.09.2021 unter dem Aktenzeichen
63-2021-007773-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:

„Leipziger Volkszeitung – Bauteil E, 4. OG
– Umbau von Zellenbüros, LVZ Marketing,
Peterssteinweg 19, Leipzig, Gemarkung
Leipzig, Flurstücke 984/2, 985/a, 986/2,
988/7, 988/9, 988/c, 3855, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die

in der Baugenehmigung aufgeführten und
mit der Baugenehmigung ausgefertigten
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch
eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der 
derzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt 
gemacht: Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichts-
behörde am 03.09.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-009427-VV-63.31-KSC einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sa-

nierung von 3 Gebäuden sowie Ausbau der
Dachgeschosse (Wigandstr. 28) und Aufstockung 
um je ein zusätzliches Geschoss (Gießerstr.
78/80), Grundrissänderungen, Balkonanbauten
in der Wigandstraße 28 und Gießerstraße 78, 80“, 
Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstücke 
301/i, 301/g, 301/h im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und 
Auflagen.

(3) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abwei-
chung nach § 67 SächsBO zugelassen:
a) Abweichung von der Einhaltung der Vorschrif-
ten bezüglich des Barrierefreien Bauens 
gemäß § 50 SächsBO.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege, Abt. West, SG Südwest; Martin-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 09.09.2021 unter dem Aktenzeichen
63-2021-004463-VV-63.30-HAU einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:

„Errichtung eines Wohngebäudes sowie
Errichtung eines Hinterhauses; Umbau der 
denkmalgeschützten Boxerhalle inklusive
neuem Anbau Dreilindenstraße 4-10“, Leip-
zig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 301,
302, 303, 303/a, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Wohnbebauung mit 

kleinem Gewerbe, Linkelstraße“, Leipzig, Gemarkung Wahren, Flurstück 1112

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO)  

über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: 
„Leipziger Volkszeitung – Bauteil E, 4. OG – Umbau  

von Zellenbüros, LVZ Marketing, Peterssteinweg 19“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 984/2, 985/a, 986/2, 

988/7, 988/9, 988/c, 3855

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die 
Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung von 3 Gebäuden sowie Ausbau 
der Dachgeschosse (Wigandstr. 28) und Aufstockung um je ein zusätzliches Geschoss (Gießerstr. 

78/80), Grundrissänderungen, Balkonanbauten in der Wigandstraße 28 und Gießerstraße 78, 80“, 
Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstücke 301/i, 301/g, 301/h

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines  
Wohngebäudes sowie Errichtung eines Hinterhauses;  

Umbau der denkmalgeschützten Boxerhalle inklusive neuem 
Anbau, Dreilindenstraße 4-10“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 

Flurstücke 301, 302, 303, 303/a

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung des Vorbescheides an die

Eigentümer benachbarter Grundstücke
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nach-
barn, denen der Vorbescheid zuzustellen
ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-51 72 gebeten. ■

Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO
wird aufgrund der großen Anzahl der Nach-
barn, denen die Baugenehmigung zuzustellen
ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 
70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig 
– Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw.
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-51 88 gebeten. ■

Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestä-
tigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt 
werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) 
gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl der Nachbarn, denen die
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Be-
kanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Ge-
bäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von 
der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfah-
rensmanagerin unter der Telefonnummer: 0341/ 
1 23-52 46 gebeten. ■

fachtes Verfahren) ist erteilt.
(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende 

Abweichungen zugelassen:
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO
von den Anforderungen aus § 6 Abs. 2
Satz 1 SächsBO dahingehend, dass die Ab-
standsflächen teilweise auf benachbarten
Grundstücken liegen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341/1 23-52 37 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-

den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde 
unter dem Aktenzeichen 63-2021-002401-SB-63.40-
SGR einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:

„Neubau Funktionsgebäude, Büros und
Unterkünfte für Bundespolizei Technisches
Hilfswerk, ESB und Zoll, Bahnhofstraße 86“,
Leipzig, Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flur-
stück 145c, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen,
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn,
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist,
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Funktionsgebäude, 

Büros und Unterkünfte für Bundespolizei Technisches Hilfswerk, ESB und Zoll,  
Bahnhofstraße 86“, Leipzig, Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flurstück 145c

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-89 26 gebeten. ■
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A und VgV, VOL/A
Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A

Aktuelle Ausschreibungen
Nationale Vergabeverfahren 

(nach VOB/A)

Dyn. LED-Wegeleitsystem
Vergabenummer: L-66.3-2021-00385
Bezeichnung des Auftrags: Bau und Installati-
on von frei programmierbaren LED-Informati-
onstafeln und deren Integration als Verkehrsin-
formationssystem (VIS) in das vorhandene Ver-
kehrssystemmanagement (VMS) an 7 Standor-
ten im Stadtgebiet Leipzig (PLZ 04105, 04109, 
04178, 04158) �

Verdunklung/Blendschutz
Vergabenummer: L-65.3-2021-00504
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2; Los 319: Verdunk-
lung/Blendschutz �

Verdunklung/Blendschutz
Vergabenummer: L-65.3-2021-00505
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grü-
nau, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moder-
nisierung Förderschule; Los 319: Verdunklung/
Blendschutz �

Außenfenster und -türen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00502
Bezeichnung des Auftrags: Kinderheim Lilienst-
einstraße 1, 04207 Leipzig, Los 7: Außenfenster/-
türen �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Baufeldfreimachung
Vergabenummer: L-67.3-2021-00500
Bezeichnung des Auftrags: Stadthafen Leipzig – 
Los 2: Baufeldfreimachung �

Reinigungsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00488
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig, Los 22.2: Reinigungsarbeiten �

Außenputz
Vergabenummer: L-65.3-2021-00493
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Kindertages-
stätte Tarostraße 9a, 04103 Leipzig, Los 7: Außen-
putz WDVS �

Bauendreinigung
Vergabenummer: L-65.3-2021-00483
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Straße 17/17a, 04107 Leipzig, Los 
22: Bauendreinigung �

Sanierung Treppenanlage
Vergabenummer: L-52-2021-00513
Bezeichnung des Auftrags: Stadionvorplatz Red 
Bull Arena, Sanierung Treppenanlage Nord �

1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten 
Vergabeverfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der 
Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Anforderungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden 
Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n 
Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Schaurig-schöne Halloweenzeit: Ein Meer von Kürbissen in Deutschlands größtem Freizeitpark
Klapprige Skelette sitzen zwischen leuchtenden 
Kürbisköpfen und das Lachen fürchterlicher Geis-
ter und Hexen schallt durch den Europa-Park. Der 
Herbst in Deutschlands größtem Freizeitpark mit 
seiner einmaligen Atmosphäre begeistert Jahr für 
Jahr die Gäste. Vom 2. Oktober bis zum 7. November 
2021 stehen die 15 europäischen Themenbereiche 
im Zeichen der bunten Jahreszeit. 180.000 Kürbisse 
in allen Größen und Formen versetzen die Besucher 
ebenso in Halloweenstimmung wie das saisonale 
kulinarische Angebot und die atemberaubenden 
Shows. Wer zwischen Gruselspaß und besinnlichen 
Weihnachtsstunden hin- und hergerissen ist, sollte 
sich die Tage vom 8. bis zum 26. November 2021 im 
Kalender markieren. „HALLOWinter“ bietet den 
perfekten Mix aus schaurig-schöner Gruselzeit und 
traumhaften Winterwochen. 

Großartige Attraktionen und Shows
Bereits seit 1998 ist Halloween im Europa-Park für 
kleine und große Gruselfans ein unverzichtbares 
Event: Ein orangefarbenes Meer aus Kürbissen 
sowie 15.000 Chrysanthemen, 6.000 Maispflanzen 

stattfindende Parade dar, bei der finstere Gestalten 
und unheimliche Kreaturen die Gäste das Fürchten 
lehren. Insbesondere die kleinen Gruselfans dür-
fen sich außerdem auf das schaurig-schöne Hallo-
weendorf mit einem eigenen Labyrinth für Kinder 
freuen. Auch kulinarisch hält der Herbst Einzug in 
den Europa-Park. Ob cremige Kürbissuppe, leckere 
„SCARY-Burger“ oder feurige „Chili Cheese Fries“ 
– die Halloweenzeit bietet jede Menge Gaumen-
freuden.

 
Gewinnen Sie 1 Übernachtung für 4 Personen 
in einem der parkeigenen 4-Sterne Hotels inkl. 
Frühstück und Eintritt in den Europa-Park. 
Senden Sie dazu bis zum 7. Oktober 2021 eine 
E-Mail mit dem Kennwort „Europa-Park“ an 
i.sanders@leipzig-media.de. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen! Weitere Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: 
http://www.madsack.de/dsgvo-info.

und 3.000 Strohballen verleihen den 15 europäischen 
Themenbereichen einen herbstlichen Look. Aber 
nicht nur allerlei geheimnisvolle Halloween-Gestal-
ten treiben ihr Unwesen. 
Bei einer Fahrt mit der wiedereröffneten Attraktion 
„Piraten in Batavia“ treffen die Besucher auf zwie-
lichtige Seeräuber und begeben sich auf ein Aben-
teuer von Holland bis ins exotische Batavia. Rasant 
geht es bei einer Virtual Reality Achterbahnfahrt im 
„Alpenexpress Coastiality“ zu, denn hier können 
sich die Besucher seit Kurzem mit „Madame Freu-
denreich Dino-Rennen VR“ auf ein holpriges Seifen-
kistenrennen freuen. Im Traumzeit-Dome im Grie-
chischen Themenbereich verspricht ein Tauchgang 
der besonderen Art in diesem Jahr magische Eindrü-
cke für Jung und Alt. Dort begeistert das brandneue 
360-Grad-Filmerlebnis „Snorri´s Adventure“ mit 
einzigartigen Bildern und viel Spaß.
Daneben bieten die 300 internationalen Künstler des 
Europa-Park auch zu Halloween atemberaubende 
Unterhaltung. Ob bei der Suche nach dem mächtigen 
Feuertiger in der Eisshow „Surpr‘Ice with the Fire Ti-

ger“ im Griechischen Themenbereich oder hoch zu 
Ross in der Spanischen Arena mit „El Barón“ – die 
abwechslungsreichen Shows garantieren bestes En-
tertainment. Das große Highlight stellt die täglich 

VERANSTALTUNGSTIPPS UND AUSFLUGSZIELE IN UNSERER REGION

Aktuelle Ärzte-Umfrage zeigt: 
Bei anhaltenden Verdauungsproblemen 

Darmbarriere prüfen lassen 

Lange Zeit nur wenig beach-
tet, rückt die Darmbarriere seit 
einigen Jahren zunehmend in 
den Fokus von Wissenschaft-
lern und Ärzten. Eine aktuelle 
Online-Umfrage unter 201 All-
gemeinmedizinern und 50 Gas-
troenterologen hat jetzt erge-
ben: Für 86  Prozent der Ärzte 
gilt eine gestörte Darmbarriere 
heute als wichtiger Faktor bei 
der Entstehung und Therapie 
von Darmerkrankungen. 

Ist die Darmbarriere durch-
lässig, können Schadstoffe oder 
Mikroorganismen vordringen 
und Beschwerden verursachen. 
Dementsprechend prüfen viele 
der befragten Ärzte bei ver-
schiedenen Darmerkrankungen 
wie chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (73  Pro-
zent), dem Reizdarmsyndrom 
(69 Prozent) oder Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten (57 Pro-
zent) die Durchlässigkeit der 
Darmbarriere. 

Zu ihrer Stabilisierung setzt 
die Mehrheit der Befragten 
auf die Ernährungstherapie 

(81 Prozent), Pro-
biotika (79  Pro-
zent) und pflanz-
liche Arzneimittel 
(45  Prozent). Die 
E r n ä h r u n g s -
e m p f e h l u n g e n 
richten sich dabei 
nach den jeweils 
vorherrschenden 
Beschwerden der 
zugrundliegenden 
Erkrankungen. 
G r u n d s ä t z l i c h 

gilt, dass eine ballaststoffrei-
che Ernährung zur Stärkung 
der Darmbarriere beiträgt. 
Weißmehl, Zucker, Alkohol und 
frittierte Speisen wirken sich 
eher ungünstig aus und sollten 
möglichst gemieden werden. 

Probiotika und Myrrhe für 
einen starken Darm 

Probiotika enthalten lebens-
fähige Mikroorganismen, wie 
zum Beispiel Milchsäurebakte-
rien und Hefen. Ihr Einsatz kann 
dazu beitragen, die erste Schutz-
schicht der Darmbarriere – das 
Darm-Mikrobiom  – positiv zu 
beeinflussen. 

Die zugeführten Bakteri-
en können sich jedoch nur 
dann optimal ansiedeln, 
wenn die Darmbarriere zum  
Beispiel mit einem Myrrhe-hal-
tigen Arzneimittel stabilisiert 
wird. Dementsprechend setzt 
auch mehr als ein Drittel der 
befragten Ärzte eine Pflanzen-
arznei mit Myrrhe unterstützend 
bei der Behandlung einer Darm-
barrierestörung ein. 

Antibiotikaresistenzen vermeiden
Blasenentzündungen mit Senfölen  

behandeln
Antibiotikaresistenzen stellen 

weltweit eine stetig zuneh-
mende Gefahr dar. In Europa 
sterben jährlich 33.000  Men-
schen an Infektionen mit 
multiresistenten Keimen. „Um 
deren Ausbreitung entgegen-
zuwirken, sollten bei einfachen 
Blasenentzündungen statt 
Antibiotika bevorzugt anti-
bakterielle Pflanzenstoffe wie 
die Senföle aus Kapuzinerkres-
se und Meerrettich eingesetzt 
werden“, fordert der Urologe  
Dr. Andreas Lucas, Dietzen-
bach. Damit könnten große 
Mengen Antibiotika eingespart 
werden, denn Blasenentzündun-
gen seien im Praxisalltag einer 
der häufigsten Gründe für die 
Verordnung von Antibiotika. 

„Wird auf ein Antibiotikum 
verzichtet, ist es wichtig bei 
der Wahl des alternativen 
Arzneimittels darauf zu achten, 
dass es antibakteriell wirkt“, 
empfiehlt der Urologe. Denn 
werden bei einer akuten Blasen-
entzündung die Beschwerden 
lediglich mit schmerz- und/oder 
entzündungshemmenden Medi-
kamenten  oder Arzneipflanzen 
ohne antibakterielle Wirkung 
behandelt, besteht durch auf-
steigende Bakterien die Gefahr, 

eine Nierenbeckenentzündung 
zu entwickeln.

Senföle wirken  
antibakteriell und  

entzündungshemmend

So können Blasenentzündun-
gen zum Beispiel mit antibak-
teriellen und entzündungshem-
menden Pflanzenstoffen wie den 
Senfölen aus Kapuzinerkresse 
und Meerrettich in kombinier-
ter Form wirkungsvoll und gut 
verträglich behandelt werden. 
Verschiedene Laboruntersu-
chungen zeigen, dass die Senföle 
aus den beiden Arzneipflanzen 
eine Vielzahl von krankma-
chenden Keimen  – darunter 

die häufigsten 
Erreger von 
Blasenentzün-
dungen  – be-
kämpfen und 
auch gegen 
b a k t e r i e l l e 
Biofilme wir-
ken. Biofilme 
stehen nicht 
nur in der 
Diskuss ion , 
Antibiotika-
resistenzen zu 
fördern, son-
dern auch für 
w i e d e r k e h -
rende Blasen-
entzündungen 
verantwort-
lich zu sein. 

Keine Resistenzen

Darüber hinaus sind sie in 
der Lage, den Entzündungs-
vorgängen entgegenzuwirken, 
die bei Blasenentzündungen 
primär für die Beschwerden 
verantwortlich sind. Durch die 
vielfältigen Wirkansätze der 
Senföle wird bei Bakterien die 
Entwicklung möglicher Resis-
tenzmechanismen gegen diese 
Pflanzensubstanzen deutlich 
erschwert. 

RDS-Patienten fragen – drei Gastroenterologen antworten:

Virtuelle interaktive Arzt-Patienten-Veranstaltung  
der Deutschen Reizdarmselbsthilfe e.V.

20. Oktober 2021, 16.00-18.00 Uhr
Sie können aktiv mit Kamera und Mikrofon teilnehmen, 
anonym Fragen stellen oder einfach nur zuhören und  

mitlesen. Weitere Informationen auf reizdarmselbsthilfe.de

Durchfall bei Diabetes?
Bauchspeicheldrüsenschwäche  

beeinflusst die Verdauung!
Diabetikern ist oft 

nicht klar, dass bei ihnen 
durch die Schädigung der 
Bauchspeicheldrüse nicht 
nur das blutzuckerregu-
lierende Hormon Insulin 
außer Kontrolle geraten 
ist, sondern auch die 
ebenfalls in der Bauch-
speicheldrüse produzier-
ten Verdauungsenzyme. 
So weist jeder zweite Typ-1- 
Diabetiker und etwa jeder dritte 
Typ-2-Diabetiker zusätzlich 
eine exokrine Pankreasinsuf-
fizienz (EPI) auf, bei der die 
Produktion der Enzyme zur 
Spaltung von Nahrungsfetten, 
Eiweißen und Kohlenhydraten 
vermindert ist. 

Dieser Enzymmangel geht mit 
stetig wiederkehrendem Durch-
fall einher, den Diabetiker un-
bedingt beim Arzt ansprechen 
sollten, denn eine EPI  kann 
sich auch negativ auf den Blut-
zuckerspiegel auswirken. Die 
fehlenden Verdauungsenzyme 
müssen dann zu den Mahlzei-
ten eingenommen werden, z. B. 
Rizoenzyme. 

Oft wird bei Diabetikern 
mit Verdauungsproblemen an 
Neben wirkungen der Diabetes- 
Medikamente gedacht. Blähun-
gen, Durchfälle und Schmerzen 
im Oberbauch sind jedoch auch 
häufige Beschwerden eines 
Verdauungsenzymmangels der 
Bauchspeicheldrüse. Typisch 
ist ein gelblicher, voluminöser 
und übelriechender Durchfall, 
der in der Toilette klebt oder 
im Spülwasser schwimmt. 
Hervorgerufen werden die Be-
schwerden durch unzureichend 
verdaute Nahrung, weshalb 
sie etwa 30  Minuten nach den 
Mahlzeiten auftreten. 

Was tun bei Bauch-
speicheldrüsenschwäche? 

Nahrungsfette sollten nicht 
gemieden werden, auch wenn 
nach deren Verzehr die Sym-

ptome besonders stark sind. 
Fettverzicht kann zu einem 
Mangel an fettlöslichen Vita-
minen und Fettsäuren sowie zu 
Untergewicht führen. Für eine 
optimale Verdauung sollten 
fehlende körpereigene Enzy-
me zu jeder Mahlzeit durch 
Arzneimittel aus der Apotheke 
ersetzt werden. Hierbei können 
z. B. Rizoenzyme aus Reispilz-
kulturen eingesetzt werden. 

Diese vegetarischen Verdau-
ungsenzyme helfen dabei, die 
Beschwerden zu reduzieren, 
ermöglichen eine normale 
Verdauung und so einen er-
neuten Genuss der Mahlzeiten 
ohne Angst vor unangenehmen 
Durchfällen. Auch Blutzu-
ckerschwankungen, die mit 
einer EPI einhergehen, können 
sich durch die Einnahme von 
Verdauungsenzymen innerhalb 
weniger Wochen bessern. 

Wann bei Diabetes an eine 
EPI denken?

• Bei häufigen Durchfällen 
und Blähungen 

• Bei hellem, fettigem und 
voluminösem Durchfall 
(Fettstuhl)

• Wenn die Symptome 
etwa 30 Minuten nach 
dem Essen beginnen 

• Bei Blutzuckerschwan-
kungen und erhöhtem 
Insulinbedarf 

• Bei ungewolltem  
Gewichtsverlust 
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Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwagen 
im guten Zustand preisgüns-
tig abzugeben. Termin unter 
0152 - 33 96 35 13.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Entrümpelung

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

Immobilienkaufgesuche/Eigentumswohnungen

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Eigentumswohnung

Ich suche eine
Suche Eigentumswohnung

Eigentumswohnung
von privat in oder um Leipzig.

0 1 5 2  5 3 3  0 9 4  5 5
Vielen Dank und liebe Grüße.

Julius Schindler

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

http://www.evergabe.de
https://www.evergabe
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen
mailto:i.sanders@leipzig-media.de
http://www.madsack.de/dsgvo-info
http://www.wm-aw.de


Anzeigen 
Leipziger Amtsblatt
25. September 2021 · Nr. 17 15

n Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister 
Referat Kommunikation, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 52, Fax: 1 23 20 56
Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: amtsblatt@leipzig.de
Verlag: Im Auftrag der WVD Dialog Marketing GmbH:
Leipzig Media GmbH, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig 
Geschäftsführer: Björn Steigert, Thomas Jochemko
Telefon: 0341 / 2181 - 2725, Telefax: 0341 / 2181 - 2695
E-Mail: info@leipziger-amtsblatt.de
Vertrieb: MPV Medien- und Prospektvertrieb GmbH, 
Druckereistraße 1, 04159 Leipzig, Telefon: 0341 / 2181-5425,
E-Mail: zustellreklamation@leipzig-media.de
Satz: PrintPeople.de, Leipzig
Druck: MZ Druckerei GmbH, Fiete-Schulze-Straße 3, 06116 Halle (Saale)
Das LEIPZIGER Amtsblatt erscheint vierzehntäglich in einer 
Auflage von 237.250 Exemplaren. 
Der Abopreis beträgt im Jahr innerhalb von Deutschland Euro 94,- 
zzgl. MwSt.

■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117

■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
25.09.2021
• Pasteur-Apotheke, Zweinaundorfer Straße 5, 04318 Leipzig
• Waldstraßen-Apotheke, Waldstraße 43, 04105 Leipzig
• Apotheke an der Elster, Zschochersche Str. 46, 04229 Leipzig
• Wiesen-Apotheke, Tauchaer Straße 260, 04349 Leipzig
26.09.2021
• Hegel-Apotheke, Eisenbahnstraße 33, 04315 Leipzig
• Kronen-Apotheke, Wiederitzscher Straße 32, 04155 Leipzig
• Brunnen-Apotheke, Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig
02.10.2021
• Delphin-Apotheke, Lützowstraße 44, 04157 Leipzig
• Schwanen-Apotheke, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
• alpha-Apotheke, Nonnenstraße 44, 04229 Leipzig
• Apotheke im Löwen-Center, Miltitzer Straße 13, 04178 Leipzig
03.10.2021
• Löwen-Apotheke, Brühl 52 / Ecke Nikolaistraße, 04109 Leipzig
• Saxonia-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 167, 04277 Leipzig
• Apotheke im Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig
• Bären-Apotheke, Selliner Straße 13 - 15, 04207 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■  Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Teamleiterin: Uta Görlitz, Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■  Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Teamleiterin: Mandy Seith, Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der 
„Alternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 
0163 9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Frauenmeeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative 
II“; Kontakt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; 
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring 
Café, Roßplatz 8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, 
leipzig@na-ost.de; Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting 
Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.
de; Freitag: 18:15 – 19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 
54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 
18:15 – 19:45 Uhr Möckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtbera-
tung „IMPULS“, leipzig@na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr 
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig im Nachbarschaftszentrum 
(Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: an Wochenenden und 
Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, ✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Eilenburger Str.36

04860 Torgau
0 03421 70 96 87
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Küchenrenovierung nach Maß
„Morgens noch die Alte – abends schon die Neue!“
Die perfekte Alternative zum Neukauf!
• aus alt wird neu in nur einem Tag
• kein Dreck oder Baustelle
• kein Ausräumen der Schränke erforderlich
• riesige Auswahl an Fronten, Arbeitsplatten, Geräten und Zubehör
• Beratung bei Ihnen vor Ort – kostenlos
• auch kompletter Neubau von Küchen nach Maß möglich
• kostenfreier Servicebesuch
• gern machen wir auch Ihre Decke und den Fußboden gleich mit

www.uhlrich.portas.de

Studio Böhlitz-Ehrenberg, Lützschenaer Str. 1

☎ Tel. 0341/9 75 64 84
Mo. 10–13 Uhr, Mi./Do. 15–18 Uhr

PORTAS-Fachbetrieb H. Uhlrich

Schautag am 6. Junl020
von 9.00 - 12.00 Uhr

Schautag am 2. Oktober 2021
von 9.00 – 12.00 Uhr

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Saubere Lösung bei der Wärmegewinnung
Über den Energieträger Holz informieren die Kachelofentage vom 1. bis 9. Oktober

(djd). Die Bundesregierung 
will dem neuen Klimaschutz-
gesetz zufolge bis 2045 die 
sogenannte Treibhausgas-
neutralität erreichen. Deshalb 
muss in den nächsten Jahren 
der Einsatz fossiler Brenn-
stoffe wie Erdgas, Öl und 
Kohle deutlich sinken und 
erneuerbare Energien sollen 
mehr genutzt werden - zum 
Beispiel beim Wärmebedarf 
von Haushalten: Beim Ver-
brauch lag der regenerative 
Anteil mit 15,2 Prozent 2020 
nur knapp über dem Wert 
von 2012. Eine entscheidende 
Rolle beim Umbau spielt die 
Energiegewinnung mit Holz. 
Über den klimafreundlichen 
Energieträger kann man sich 
bei den Kachelofentagen 
2021 vom 1. bis 9. Oktober, 
organisiert von der Arbeits-
gemeinschaft der deutschen 
Kachelofenwirtschaft (AdK), 
informieren. Teilnehmende 
Fachbetriebe in der Nähe 
stehen unter www.kachel-
ofenwelt.de.

In Holz steckt gespeicherte 
Sonnenenergie

Holz zeichnet sich als kli-
mafreundlicher Energieträ-
ger aus, weil es bei seiner 

Verbrennung nur so viel CO2 
freisetzt, wie während des 
Wachstums aus der Umwelt 
aufgenommen wurde. In 
Holz steckt gespeicherte Son-
nenergie, bei der Umwand-
lung in Wärme werden also 
keine „Schulden“ bei der 
Natur gemacht. Deshalb sind 
die von qualifizierten Ofen- 
und Luftheizungsbauern 
geplanten und installierten 
Kachelöfen, Heizkamine, 
Kaminöfen oder Grundöfen 
mit innovativer Technik ein 
wertvoller Beitrag zum Kli-
maschutz. Jeder Festmeter 
Brennholz ersetzt rund 180 
Liter Heizöl.

Genügend Ressourcen 
in deutschen Wäldern

Durch eine nachhaltige Forst-
wirtschaft steht in Deutsch-
land zudem genügend Nach-
schub aus heimischen Wäl-
dern zur Verfügung. Neben 
höheren CO2-Werten bei der 
Verbrennung gibt es bei Öl 
und Gas globale Lieferketten, 
die das Klima belasten und mit 
Kosten verbunden sind. Holz 
wächst dagegen zumeist in 
der Nähe der Endverbraucher: 
Regionale Wälder bedeuten 
kurze Transportwege. 

Informativer Film 
zum Thema Kachelöfen

Mit dem Film „Die Wahrheit 
über Kachelöfen“ beleuchtet 
die AdK das Thema „Heizen 

mit Holz“. Zu finden ist der 
Film unter www.kachelofen-
welt.de/service/filme. In der 
15-minütigen informativen 
Dokumentation werden wichti-

ge Fragen, die sich Verbraucher 
stellen, beantwortet. Experten 
beurteilen die Nutzung des 
regenerativen Energieträgers 
Holz für die Zukunft.

Der „Urtyp“ des Kachelofens: Ein Grundofen bietet eine lang anhaltende, gleichmäßige 
Heizleistung. Auch zu solchen Modellen kann man sich bei den Kachelofentagen vom 1. 
bis zum 9. Oktober informieren. Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Brunner

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 27.09. Möckern, Lindenthal, Wahren
08.45-09.30 Uhr verl. Max-Liebermann-Straße/Defoestraße  
 (Glascontainer)
09.45-10.30 Uhr Zur Lindenhöhe/Oswald-Kahnt-Ring 
 (Höhe Nr. 54)
10.45-11.30 Uhr Parkplatz Bad
12.15-13.00 Uhr Karl-Marx-Platz
13.15-14.00 Uhr Pater-Gordian-Straße/Jungmannstraße

Dienstag, 28.09. Wiederitzsch, Lindenthal (Breitenfeld), 
 Eutritzsch
08.45-09.30 Uhr Fritz-Reuter-Straße/Karl-Marx-Straße
09.45-10.30 Uhr Parkring (am Teich)
10.45-11.30 Uhr Schmiedegasse/Delitzscher Landstraße
12.15-13.00 Uhr Bahnhofstraße/Viaduktweg
13.15-14.00 Uhr Krostitzer Weg/Wolteritzer Weg

Mittwoch, 29.09. Gohlis-Nord, -Mitte, -Süd, Möckern
08.45-09.30 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
09.45-10.30 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
10.45-11.30 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
13.15-14.00 Uhr Yorckstraße/Dantestraße

Donnerstag, 30.09. Gohlis-Mitte, -Süd
08.45-09.30 Uhr Kleiststraße/Baaderstraße
09.45-10.30 Uhr Heinrich-Budde-Straße/Schlotterbeckstraße
10.45-11.30 Uhr Lützowstraße/Coppistraße
12.15-13.00 Uhr Möckernsche Straße/Schmutzlerstraße
13.15-14.00 Uhr Berggartenstraße/Schillerweg

Montag, 04.10. Mockau-Nord, -Süd
11.45-12.30 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
13.15-14.00 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
14.15-15.00 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
15.15-16.00 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
16.15-17.00 Uhr Gontardweg/Kleeweg

Dienstag, 05.10. Volkmarsdorf, Schönefeld-Abtnaundorf, 
 Mockau-Nord, Eutritzsch
11.45-12.30 Uhr Mariannenstraße/Neustädter Straße
13.15-14.00 Uhr Zittauer Straße/Paul-Heyse-Straße
14.15-15.00 Uhr Essener Straße/Rosenowstraße
15.15-16.00 Uhr Werkstättenweg/Schönefelder Straße
16.15-17.00 Uhr Anhalter Straße/Bernburger Straße

Mittwoch, 06.10. Sellerhausen-Stünz, Schönefeld-Ost, 
 -Abtnaundorf
11.45-12.30 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
13.15-14.00 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
14.15-15.00 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
15.15-16.00 Uhr Volksgartenstraße (Parkplatz Nähe 
 Jugendherberge)
16.15-17.00 Uhr Kohlweg/Ploßstraße

Donnerstag, 07.10. Reudnitz-Thonberg, Anger-Crottendorf, 
 Sellerhausen-Stünz
11.45-12.30 Uhr Stötteritzer Straße/Oswaldstraße
13.15-14.00 Uhr Gregor-Fuchs-Straße 45 (ehem. Feuerwache Ost)
14.15-15.00 Uhr Mascovstraße/Krönerstraße 
 (ggü. Nr. 44, Feuerwehrzufahrt)
15.15-16.00 Uhr Plaußiger Straße/Zweenfurther Straße
16.15-17.00 Uhr Breitkopfstraße/Frommannstraße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de 
oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail. fachbe-
ratung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schad-
stoffe abgegeben werden. ■

www.leipzig.de/amtsblatt

http://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:amtsblatt@leipzig.de
mailto:info@leipziger-amtsblatt.de
mailto:zustellreklamation@leipzig-media.de
http://www.kvs-sachsen.de
http://www.kvsachsen.de
http://www.kvs-sachsen.de
http://www.zahnaerzte-in-sachsen.de
https://www.apotheken-umschau.de/Apotheken-Notdienst
https://www.apotheken-umschau.de/Apotheken-Notdienst
https://www.apotheken-umschau.de/Apotheken-Notdienst
mailto:knd@leipzig.de
mailto:jnd@leipzig.de
mailto:info@leipzig.aidshilfe.de
http://www.leipzig.aidshilfe.de
mailto:leipzig@na-ost.de
mailto:leipzig@na-ost.de
mailto:leipzig@na-ost.de
mailto:leipzig@na-ost.de
mailto:leipzig@na-ost.de
mailto:weisserring.leipzig@gmail.com
http://www.buendnis-depression-leipzig.de
http://www.buendnis-depression-leipzig.de
http://www.tiernothilfe-leipzig.de
mailto:info@fliesenland-leipzig.de
http://www.fliesenland-leipzig.de
mailto:info@fliesenland-leipzig.de
http://www.fliesenland-leipzig.de
mailto:info@fliesenland-leipzig.de
http://www.fliesenland-leipzig.de
mailto:info@fliesenland-leipzig.de
http://www.fliesenland-leipzig.de
mailto:info@fliesenland-leipzig.de
http://www.fliesenland-leipzig.de
http://www.uhlrich.portas.de
http://www.kachel-ofenwelt.de
http://www.kachel-ofenwelt.de
http://www.kachel-ofenwelt.de
http://www.kachelofen-welt.de/service/filme
http://www.kachelofen-welt.de/service/filme
http://www.kachelofen-welt.de/service/filme
http://www.kachelofenwelt.de/Brunner
http://www.stadtreinigung-leipzig.de
mailto:fachbe-ratung@srleipzig.de
mailto:fachbe-ratung@srleipzig.de
http://www.leipzig.de/amtsblatt


Leipziger Amtsblatt
25. September 2021 · Nr. 1716 Anzeigen 

 03 41 - 86 09 73 21

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

  Tel. 03 41 - 86 09 73 21 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Jetzt 3 x lecker 
probieren!
✓ 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte  

✓ zum Sonderpreis für je 6,39 €  

✓ inklusive Dessert 

Leckeres Essen auf Rädern – ganz ohne Vertragsbindung
Die regelmäßige Lieferung eines heißen Mittagessens bis ins Haus – das ist 
Essen auf Rädern. 
Die Landhausküche bietet diesen  Service und eine große Auswahl an leckeren Gerichten.
Neben einer wöchentlich wechselnden Speisenkarte mit täglich sechs verschiedenen 
Gerichten können die Kunden der Landhausküche auch Beilagensalat, Dessert oder Kuchen 
wählen. Dass es allen schmeckt, zeigen regelmäßige Kundenbefragungen. Freundliche 
Kuriere liefern die Wunschgerichte heiß ins Haus – ab einer Portion und ohne Vertragsbin-
dung. Auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. So ist die wertvollste Mahlzeit des Tages gesichert. 
Ganz einfach und ohne Mühe.
Mehr Informationen von Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr unter Tel.:

Kompetente
Hilfe

seit 1991!
häusliche Pflege/Betreuungs- und Entlastungsleistungen/

Kurzzeitpflegestation/Pflege bei Urlaub/Verhinderungspflege/
Hauswirtschaftsleistungen/Betreuung bei Demenz/

Betreutes Wohnen/Begegnungsstätte und Offener Seniorentreff
Antonienstr. 41 · 04229 Leipzig · Tel.: 22 468 00

www.oesst.de

Der höchste Lohn, der beste Job
Heizung, Kälte/Klima, Sanitär,  

Elektro und Maler. Nur mit 
Gesellenbrief. Alles per Handy:

w w w . g u t a r b e i t e n . d e

CHERIER GmbH sucht
Elektroinstallateure, Tiefbauer 
und Auszubildende (m/w/d)
www.Elektriker-Leipzig.de
Tel. (0341) 4422590

STELLENMARKT

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Leipziger Amtsblatt
Anzeigen ( 0341 / 21 81 - 27 25

Gute Aussichten für Knie und Hüfte
Wie Architektur, Pflege und Gastfreundschaft zum Gesundwerden beitragen können

(djd). In Deutschland werden 
alljährlich Hunderttausende 
von Knie- und Hüft-Opera-
tionen durchgeführt. Doch 
wie findet man den besten 
Operateur und das beste Kran-
kenhaus? Damit der Eingriff 
erfolgreich ist, sich die Pati-
enten wohlfühlen und schnell 
wieder mobil werden, kommt 
es auf viele Dinge an: Vor allem 
auf die Qualität der Pflege und 
die medizinische Kompetenz. 
Aber auch die Unterbringung 
und das Essen spielen für die 
Gesundung eine große Rolle.

Fürsorgliche Pflege und 
Blick ins Grüne

Gefragt sind daher Kliniken, 
die bestenfalls all diese Krite-
rien vereinen. Als Spezialist 
für Hüft- und Knie-OPs bil-
den etwa die Waldkliniken 
Eisenberg in Thüringen das 
„Deutsche Zentrum für Ortho-
pädie“. Hier werden jährlich 

mehrere Tausend Eingriffe 
an den Gelenken vorgenom-
men. Für die Versorgung von 
Orthopädie-Patienten und die 
zugewandte Pflege genießen 
die Waldkliniken seit Jahren 
einen hervorragenden Ruf. 
Zum innovativen Konzept 
gehört aber auch, dass sich die 
Patienten wie in einem Hotel 
als Gast fühlen können - alle 
Informationen gibt es unter 
www.waldkliniken-eisenberg.
de. Der Neubau, 2020 eröffnet 
und vom italienischen Star-
Architekten Matteo Thun 
entworfen, erinnert wenig an 
ein Krankenhaus: die Fassade 
rund und aus Holz, die Zim-
mer besonders geschnitten 
und ausgestattet, von jedem 
Bett der Blick ins Grüne und 
ein Wintergarten zu jedem 
Raum. All dies wurde ganz 
bewusst zum Wohle der Pati-
enten geplant und umgesetzt: 
„Heilende Architektur“ heißt 

das Konzept, das körperliches 
wie seelisches Wohlbefinden 
positiv beeinflusst. Schauen 
die Patienten beispielsweise 
nach einer OP ins Grüne, 
benötigen sie deutlich weniger 
Schmerzmittel, leiden seltener 
unter Depressionen und wer-
den schneller gesund. Dies ist 
wissenschaftlich belegt.

Komfort wie  
im Sterne-Hotel

Gutes Essen hält bekanntlich 
„Leib und Seele“ zusammen 
und trägt maßgeblich zur Auf-
enthaltsqualität im Hospital 
bei. Deshalb hat die Küche 

zusammen mit TV-Köchin 
Sarah Wiener eine besondere 
Speisekarte entwickelt – mit 
täglich frisch zubereiteten 
Gerichten, die nicht nach Kran-
kenhaus schmecken und die 
Patienten in den vier schönen 
Restaurants des Rundbaus 
genießen können. Damit es sich 
für sie lohnt, schneller nach der 
OP aus dem Bett aufzustehen 
und wieder mobil zu werden. 
Das Haus bietet Patienten aller 
Krankenkassen den Komfort 
eines Vier-Sterne-Hotels. Für 
diejenigen, die das Besondere 
schätzen, gibt es zudem die 
Komfortstation „Level 5“.

Die Pflegekräfte kümmern sich von der Aufnahme bis zur 
Entlassung um maximal zehn fest zugewiesene Patienten.
Foto: djd/www.waldkliniken-eisenberg.de/Marcel Krummrich

(djd). Funktioniert der Direkt-
vertrieb auch mit Abstand? 
Die Antwort ist ein klares 
„Ja“. Der Umsatz der Branche 
ist von 18,55 im Vorjahr auf 
18,72 Milliarden Euro in 2020 
gestiegen. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Marktstudie der 
Universität Mannheim. „Gera-
de in diesen Zeiten wissen 
Verbraucher eine persönliche 
Beratung besonders zu schät-
zen“, erläutert Prof. Dr. Florian 
Kraus. Rund 911.000 Menschen 

sind in Deutschland aktuell im 
Direktvertrieb tätig, häufig als 
Nebenerwerb oder Wiederein-
stieg nach der Kinderpause. 
Ihre Arbeitszeit können die 
Vertriebspartner frei festlegen, 
neben Produktpräsentationen 
beim Kunden gewinnt die 
digitale Beratung etwa per 
Webcam an Bedeutung. Unter 
www.direktvertrieb.de gibt es 
weitere Informationen zu den 
Studienergebnissen und zu 
den Einstiegsmöglichkeiten.

Direktvertrieb bietet zahlreiche 
Chancen für den Berufseinstieg 

und Nebenerwerb

präsentiert

15 Uhr | QUARTERBACK Immobilien ARENA | Leipzig

Abonnenten 
der LVZ 

erhalten 
15% Rabatt!*

PREMIEREN-SHOW 23.12.2021

Ticketgalerie, LVZ-Foyer, Barthels Hof in Leipzig
Shops der LVZ in Altenburg, Borna, Döbeln und Oschatz.

Hotline: 0800 2181 050**   Web: www.lvz.de/hoi

weitere Termine:
23.12.2021: 19 Uhr | 25.12.2021: 15 Uhr und 19 Uhr

26.12.2021: 15 Uhr und 19 Uhr | 27.12.2021: 13 Uhr und 16.30 Uhr

* Rabatt gilt nur für die Premieren-Show am 23.12.2021: 15 Uhr
** gebührenfrei

Jetzt Tickets sichern:

http://www.landhaus-kueche.de
http://www.oesst.de
http://www.Elektriker-Leipzig.de
http://www.waldkliniken-eisenberg
http://www.waldkliniken-eisenberg.de/Marcel
http://www.direktvertrieb.de
http://www.lvz.de/hoi
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